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Unser Dank

Dieser Aktionsplan wäre ohne die zahlreiche Unterstützung vieler Personen inner- 

wie außerhalb unserer Berufsgruppe nicht in dieser Form möglich gewesen. Deshalb 

möchten wir als Projektgruppe allen Menschen herzlich danken, die sich mit ihren 

Erfahrungen, Ideen und kritischen Rückmeldungen aktiv in den Erstellungsprozess 

eingebracht haben. Zunächst möchten wir allen Personen danken, die sich im DVE 

engagieren, sowohl den ehrenamtlichen als auch den hauptamtlichen, einschließlich 

der Vorstandsmitglieder. Unsere Wertschätzung gilt vor allem auch jenen Personen, 

die sich im Prozess mehrfach eingebracht haben. Mit ihrer Zustimmung möchten wir 

diese nachfolgend alphabetisch anführen:

Eileen Adler, Lea Rebecca Berger, Eva Denysiuk, Laura Eggebrecht, Ingrid Hollmann, 

Monika Kitzmann, Friederike Kolster, Ulrike Marotzki, Linus Schick, Sangha Schnee, 

Christiane Tilly, Anneke Wiens

Weitere Personen haben für die Projektgruppe bedeutsame Beiträge geleistet,  

möchten aber auf die Nennung verzichten.

Zudem danken wir der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V., dem Fachteam  

„Gesundheit“ vom Deutschen Gehörlosen-Bund e.V. und der LIGA Selbstvertretung  

für die hilfreichen Anmerkungen zum Aktionsplan 2.0. 

Die Projektgruppe Aktionsplan 2.0

Maren Bartenstein, Merle Böge, Tabea Böttger, Azize Kasberg,  

Julia Knape, Henrieke Rogmann und Irini Tsangaveli
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Vorwort

Engagement für Menschen mit Behinderungen ist für Ergotherapeut:innen selbstver-

ständlich. Doch was bedeutet das konkret?

Die kürzlich veröffentlichten Guiding Principles for Ethical Occupational Therapy des 

Weltverbandes für Ergotherapie (WFOT, 2024) betonen Menschenrechte und Betäti-

gungsgerechtigkeit als Überzeugung und zentrale Werte. Darin verankert sind auch 

der respektvolle Umgang mit Diversität sowie die Verantwortung für die Gesell-

schaft, sowohl lokal als auch global. Betont wird ebenso das ethische Prinzip der Au-

tonomie, ein wesentlicher Aspekt ergotherapeutischen Handelns, der den gleichen 

Wert aller Menschen und ihr bedingungsloses Recht auf selbstbestimmte Entschei-

dungen beinhaltet. Diese Aspekte finden sich auch in der Ethikbroschüre des DVE  

(aktualisiert 2023).

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) hat das Ziel, die volle und gleichbe-

rechtigte Realisierung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für Menschen mit 

Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Sie betont die Achtung 

ihrer Würde und zielt darauf ab, gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung zu 

stärken. Es geht darum, Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung aktiv 

und von Anfang an in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, insbesondere in Berei-

chen wie Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung. Entsprechend gilt dies auch für 

die Ergotherapie.

Deutschland hat die UN-BRK vor 15 Jahren in Kraft gesetzt und seitdem nationale 

Aktionspläne (NAP) zur Förderung von Gleichberechtigung und Inklusion entwickelt. 

Dennoch zeigen die Staatenprüfungen, dass Deutschland von einer vollständigen Um-

setzung noch weit entfernt ist. Es mangelt z.B. an individuellen Unterstützungsange-

boten und alternativen Wohnformen. Im Bildungs- und Arbeitsbereich bestehen wei-

terhin zu viele Sonder- bzw. Parallelstrukturen. Zudem sind Interessenvertretungen 

von Menschen mit Behinderungen in Entscheidungsprozesse nur selten einbezogen.

Der DVE stellt sich der Aufgabe der Inklusion. Bereits 2012 wurde ein erster Aktions-

plan zur Umsetzung der UN-BRK formuliert, der Handlungsfelder und Handlungsmög-

lichkeiten für Ergotherapeut:innen aufzeigte. Der neue Aktionsplan 2.0 wurde not-

wendig, um den Forderungen der UN-Konventionen noch deutlicher Ausdruck zu 

verleihen und auch, um die Umsetzung zu konkretisieren sowie in das Alltagshandeln 

zu übertragen. Die beschriebenen Maßnahmen richten sich explizit an den DVE und 

seine Mitglieder. Ein Umsetzungsauftrag ergibt sich jedoch für alle Berufszugehöri-

gen: Inklusion ist ein Menschenrecht! 

Der vorliegende Aktionsplan 2.0 zur Umsetzung der UN-BRK ist das Ergebnis intensi-

ver Arbeit einer engagierten Projektgruppe. Wir danken herzlich für diesen Einsatz 

und freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung. 

Birthe Hucke und Julia Schirmer, Vorstandsmitglieder im DVE
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Abkürzungsverzeichnis
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Art. Artikel

BFSG Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

BGG Gesetz zur Gleichstellung für Menschen mit Behinderungen

BITV Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung

BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales

BTHG Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von  
 Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz)

DGEW Deutsche Gesellschaft für Ergotherapiewissenschaft e.V.

DIMR Deutsches Institut für Menschenrechte

DV Delegiertenversammlung im DVE

DVE Deutscher Verband Ergotherapie e.V.

ErgThG Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten 
 (Ergotherapeutengesetz)

ErgThAPrV Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Ergotherapeutinnen 
 und Ergotherapeuten (Ergotherapeuten-Ausbildungs- und  
 Prüfungsverordnung)

GS Geschäftsstelle

ISL Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V.

PG Projektgruppe

SGB Sozialgesetzbuch/ -bücher

UN-BRK Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines 2.1

WFOT World Federation of Occupational Therapists

WHO World Health Organization

Lesehinweise
Folgende Schreibweisen und farbliche Kennzeichnungen 

werden in dieser Publikation genutzt:

• Für eine gendersensible und diskriminierungsfeie Ausdrucksweise findet 

 der Doppelpunkt Anwendung, da dieser auch für die Screenreader-Software 

 kompatibel ist. Wir sind uns bewusst, dass ebenso gute Gründe für die 

 Verwendung eines Gendergap (Unterstrich) oder -stern (*) existieren. 

• In grün sind Verweise auf ➔Kapitel oder ➔Anhänge gekennzeichnet. 

• In blau markierte Begriffe werden im ➔Anhang I „Wichtige Begriffe kurz erklärt“ 

 alphabetisch aufgeführt und kurz erläutert. 

• In orange sind Zitate aus der Anfang 2024 durchgeführten DVE-Blitzumfrage  

 (➔Kapitel 2.3) gekennzeichnet. Weitere wörtliche Zitate sind kursiv gesetzt.
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1. Warum ein neuer Aktionsplan?

Das „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen“ (UN-Behindertenrechtskonvention, UN-BRK) ist ein völkerrechtlicher 

Vertrag, der die Rechte von Menschen mit Behinderungen konkretisiert. Die UN-BRK 

wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13. Dezember 2006 

angenommen. Sie wurde von Deutschland am 24. Februar 2009 ratifiziert und da-

durch hierzulande zu geltendem Recht.

Was ist das Entscheidende an der UN-BRK?

Die UN-BRK konkretisiert die universell gültigen Menschenrechte für die Personen-

gruppe der Menschen mit Behinderungen und folgt dementsprechend dem men-

schenrechtlichen Modell von Behinderungen. Demnach werden Menschen mit Beein-

trächtigungen behindert, wenn sie auf Barrieren in ihrer Umwelt stoßen. In diesem 

Dokument wird der Begriff Menschen mit Behinderungen verwendet, um den Bezug 

zur UN-BRK zu verdeutlichen und die Bedeutung der behindernden Kontextfaktoren, 

die aus Sicht des DVE zu verändern sind, hervorzuheben. In einer inklusiven Gesell-

schaft gäbe es keine Menschen mit Behinderungen mehr, nur noch Menschen mit Be-

einträchtigung(en). Mehr dazu findet sich im Anhang!

Durch die UN-BRK wird ein Paradigmenwechsel weg von einem fürsorglichen Aus-

schluss (Exklusion) in Sonderwelten (Separation) hin zu einer selbstbestimmten Teil-

habe an einer inklusiven Gesellschaft (Inklusion) initiiert. Das Ziel ist die grundsätz-

liche Anerkennung des Rechts auf ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes 

Leben von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen. Die UN-BRK be-

zieht weitere Menschenrechtskonventionen explizit mit ein und berücksichtigt somit 

die Verschränkung von Ableismus mit weiteren Diskriminierungsformen wie Rassis-

mus und Sexismus (Intersektionalität).

Zur Umsetzung der UN-BRK wurden und werden Aktionspläne auf verschiedenen 

Ebenen entworfen und umgesetzt. Auf Bundesebene wurden mittlerweile zwei natio-

nale Aktionspläne (NAP) verabschiedet (BMAS, 2011, 2016). Die darin formulierten 

Maßnahmen sollen in den Bundesländern, Kommunen und allen staatlichen Institutio-

nen umgesetzt werden. Ein zentraler Bestandteil von Aktionsplänen ist das Monito-

ring (die Überprüfung) der Umsetzung von Maßnahmen.

Wo steht Deutschland aktuell?

Einen Einblick in diese Frage geben verschiedene Veröffentlichungen der letzten Jah-

re. Auf Bundesebene wurde die unabhängige Monitoring-Stelle UN-BRK am Deut-

schen Institut für Menschenrechte (DIMR) (DIMR, 2009) eingerichtet. Basierend auf 
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Berichten der Monitoring-Stelle und auf Parallelberichten der Zivilgesellschaft führte 

der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2015 und 

2023 ein Staatenprüfverfahren zur Umsetzung der UN-BRK in Deutschland durch. In 

den abschließenden Bemerkungen beider Staatenberichte werden mehrere Bereiche 

genannt, in denen der Ausschuss bezüglich der Umsetzung in Deutschland besorgt ist 

(BMAS, 2024).

Die dort genannten Handlungsempfehlungen beziehen sich u.a. auf die Bereiche Ge-

sundheitsversorgung, Bildung und Arbeit. Die entsprechenden Akteur:innen, ein-

schließlich der Ergotherapie, sind aufgefordert, weitere Maßnahmen zur Umsetzung 

der UN-BRK zu formulieren und umzusetzen.

Weitere Veröffentlichungen wie sowohl der nationale Teilhabebericht über die Le-

benslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen (BMAS, 2021) als auch die erste 

nationale repräsentative Befragung von Menschen mit Behinderungen (BMAS, 2022) 

unterstützen die Einschätzungen, dass Menschen mit Behinderungen in vielen Le-

bensbereichen strukturell benachteiligt – diskriminiert – werden. Selbst unser Ge-

sundheitswesen ist längst noch nicht inklusiv und barrierefrei –, wie eine Stellungnah-

me der Beauftragten von Bund und Ländern für Menschen mit Behinderungen aus 

dem letzten Jahr verdeutlicht (Beauftragte von Bund und Ländern für Menschen mit 

Behinderungen, 2023).

In Deutschland existierte bereits vor der UN-BRK ein umfangreicher Diskriminierungs-

schutz u.a. durch Artikel 3 des Grundgesetzes, das Gesetz zur Gleichstellung für Men-

schen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BGG) und das Allgemei-

ne Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Die durch die UN-BRK notwendigen Anpassungen 

und Ergänzungen der Sozialgesetzbücher (SGB) erfolgten in den darauffolgenden 

Jahren schrittweise über das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-

mung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz, BTHG). Ab Juni 2025 

tritt das Barrierrefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft, welches vor allem die digi-

tale Barrierefreiheit für Produkte und Dienstleistungen inklusive Websites in privaten 

Unternehmen regelt.

Welchen Beitrag kann die Ergotherapie leisten?

Ergotherapeut:innen sind durch ihr Wissen über Voraussetzungen und Potenziale 

bedeutungsvoller Betätigungen Expert:innen, um Menschen zu stärken und zu unter-

stützen, ihr Recht auf Teilhabe an bedeutungsvollen Betätigungen wahrnehmen zu 

können (AOTA, 2020; WFOT, 2019). Zunehmend setzt sich die Ergotherapie in fachli-

chen Diskussionen mit gesellschaftlichen und strukturellen Bedingungen auseinan-

der, die dazu beitragen, dass alle Menschen, unabhängig von Alter, Fähigkeiten, Ge-

schlecht, sozialer Schicht oder anderen Unterschieden, sich in ihren Betätigungen frei 

entfalten können (Wilcock & Townsend, 2014). Das wachsende Bewusstsein befähigt 

Ergotherapeut:innen dazu, sich auf politischer, gesellschaftlicher und persönlicher 

Handlungsebene für Betätigungsgerechtigkeit (Occupational Justice) als Menschen-

recht einzusetzen (WFOT, 2024). Der Weltverband der Ergotherapeut:innen (WFOT) 

sieht unsere Profession als wichtige Akteur:in bei der Umsetzung des Disability Action 

Plan (WFOT, 2015).
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Der DVE formulierte 2012 in seinem ersten Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK, 

dass er „in den professionellen Handlungsoptionen der Ergotherapie ein spezifisches 

Potenzial und eine besondere Verantwortung [sieht], um die Verwirklichung einer 

inklusiven Gesellschaft mitzugestalten“ (DVE, 2012, S. 3). Für 11 der 50 Artikel der 

UN-BRK wurde beispielhaft dargestellt, wie sowohl der Berufsverband als auch alle 

Ergotherapeut:innen in Deutschland zur Umsetzung der UN-BRK beitragen können 

(ebd.).

Warum ein neuer DVE-Aktionsplan 2.0?

Knapp zehn Jahre nach Veröffentlichung des ersten DVE-Aktionsplans wurde durch 

Diskussionen von aktiven DVE-Mitgliedern die Überarbeitung dieses Aktionsplans 

angestoßen. Inhalt der Diskussion war u.a., dass es innerhalb der eigenen Berufsgrup-

pe und des Berufsverbands notwendig ist, den Forderungen der UN-BRK mehr Beach-

tung zu widmen. Daraus folgend gründete sich im Oktober 2020 im DVE die Projekt-

gruppe (PG) Aktionsplan 2.0 zur Umsetzung der UN-BRK. Erklärtes Ziel der PG war die 

Erstellung eines verständlichen Aktionsplans 2.0 mit konkreten und überprüfbaren 

Maßnahmen des DVE zur Umsetzung der UN-BRK unter der Maßgabe „Nichts über 

uns ohne uns!“. Weitere Ziele sowie zentrale Grundwerte unserer Arbeit finden sich 

im formulierten Selbstverständnis ➔Kapitel 2.2.

Der Aktionsplan 2.0 ist ein weiterentwickeltes Instrument als Selbstverpflichtung zur 

koordinierten und ressortübergreifenden Umsetzung der UN-BRK im Berufsverband, 

dem DVE. Wesentliche Unterschiede zum ersten Aktionsplan sind, dass nun alle Arti-

kel der UN-BRK Berücksichtigung finden und dieser zeitlich auf fünf Jahre (2025-

2030) terminiert ist. Ebenso berücksichtigt der Aktionsplan 2.0 nicht nur die Nutzen-

den, sondern auch Ergotherapeut:innen mit Behinderungen. Zudem waren Menschen 

mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen an der Erstellung beteiligt. Der ge-

samte Entwicklungs- und Beteiligungsprozess ist ausführlich beschrieben ➔Anhang V. 

Neben den konkreten Aktionen und zugewiesenen Maßnahmen in den definierten 

Handlungsfeldern wurden Handlungsfeld-übergreifende Themen identifiziert und 

definiert ➔Kapitel 3.1. Des Weiteren wurde während der Ausarbeitung deutlich, dass 

viele verschiedene Begriffe und damit verbundene Konzepte für das Verständnis der 

UN-BRK von Bedeutung sind, sodass diese bezogen auf die Umsetzung der UN-BRK 

hier kurz erklärt werden. Entstanden ist damit ein umfangreiches Nachschlagewerk, 

dass die Professionszugehörigen in der Auseinandersetzung mit dem Thema unter-

stützt ➔Anhang I.

Der DVE leistet mit dem Aktionsplan 2.0 zur Umsetzung der UN-BRK einen weiteren 

Beitrag zur Anerkennung der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Als Berufs-

verband bezieht er damit eindeutig Position und beteiligt sich an der Verwirklichung 

einer inklusiven Gesellschaft.

Wir wünschen allen viel Erfolg und Durchhaltevermögen bei der Umsetzung der ein-

zelnen Aktionen in den kommenden fünf Jahren!
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2. Wichtiges zur Aktionsplanerstellung

Dieses Kapitel soll den Lesenden den Einstieg in die Auseinandersetzung mit dem 

DVE-Aktionsplan 2.0 erleichtern. Dafür erläutern wir den generellen Aufbau von men-

schenrechtlichen Aktionsplänen und beleuchten die Umsetzung dieser Grundlage im 

neuen DVE-Aktionsplan ➔Kapitel 2.1. Anschließend stellen wir das allen weiteren 

Ausführungen zugrunde liegende Selbstverständnis vor, welches die gemeinsam for-

mulierten Grundwerte ebenso wie Ziele und Aufgaben der PG umfasst. Diese Aus-

arbeitung legt die Haltung des DVE differenziert dar, die über den mehrjährigen Ar-

beitsprozess begleitend war ➔Kapitel 2.2. Abschließend folgt ein Einblick in die 

Ergebnisse einer Online-Blitzumfrage, die Anfang 2024 durchgeführt wurde, um erste 

empirische Daten zur Berufsgruppe zu erheben ➔Kapitel 2.3.

Dieser Ausarbeitung liegt des Weiteren erneut die sogenannte Schattenübersetzung 

der UN-BRK (NETZWERK ARTIKEL 3 e.V., 2024) zugrunde. In diesem Dokument eines 

Netzwerks von Selbsthilfe-Organisationen wurden Begriffe und Textpassagen der 

amtlichen, gemeinsamen Übersetzung von Deutschland, Österreich, Schweiz und 

Liechtenstein vom Englischen ins Deutsche korrigiert, z.B. wurde der Begriff Integra-

tion durch Inklusion ersetzt.

2.1 Aufbau von Aktionsplänen 

Umsetzung von Anforderungen an menschenrechtliche Aktions- und  

Maßnahmenpläne

Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) hat eine Handreichung mit hilfrei-

chen Informationen zur Erstellung von menschenrechtlichen Aktions- und Maßnah-

menplänen veröffentlicht, an denen sich die Ausarbeitung orientiert (DIMR, 2020). 

Die folgende Tabelle 1 zeigt die zentralen Empfehlungen und deren konkrete Umset-

zung im Aktionsplan 2.0.
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Grundlagen

 

Berücksichtigung der Dokumente: 

UN-BRK, Abschließende Bemerkungen 

und Allgemeine Bemerkungen des UN-

Fachausschusses

Allgemeine Anforderungen

Konsequente menschenrechtliche 

Ausrichtung 

 

 

Adressiert prioritär Gruppen in  

vulnerablen Lebenslagen 

Begründung thematischer Schwer-

punktsetzung und Berücksichtigung 

von Querschnittsthemen

Rückbindung an die UN-BRK 

SMART formulierte Ziele für  

Transparenz und Verbindlichkeit 

Sichtung der Dokumente zu Beginn  

und im Verlauf des Arbeitsprozesses

Verwendung des Behinderungsbegriffs  

im Sinne der UN-BRK

Transparenz 

Anhänge zur Entwicklung des Aktionsplans

Nichtdiskriminierung

Diskriminierungssensible Sprache  

und digital barrierefreie Gestaltung,  

verständliche Formulierungen

Partizipation

aktiver Einbezug von Ergotherapeut:in- 

nen mit und ohne Behinderungen,  

von Nutzenden der Ergotherapie u.a.  

über Selbsthilfe-/Selbstvertretungs-

Organisationen
 

Berücksichtigung von Mehrfach- 

diskriminierungen (Intersektionalität)

Schwerpunkt auf Verband 

Handlungsfeld-übergreifende Themen: 

Bewusstseinsbildung, Empowerment,  

Barrierefreiheit

Konkrete Artikel der UN-BRK werden  

für jede Aktion benannt ➔Anhang IV

SMART formuliert

Anforderungen Umsetzung im DVE-Aktionsplan 2.0

Tabelle 1: Konkrete Umsetzung der Anforderungen an  
menschenrechtliche Aktions- und Maßnahmenpläne
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aktiver Einbezug von Ergotherapeut:in- 

nen mit und ohne Behinderungen,  

von Nutzenden der Ergotherapie über  

u.a. Selbsthilfe-/Selbstvertretungs- 

Organisationen ➔Anhang V 

Vorwort mit entsprechenden  

Informationen

 

Einleitung mit entsprechenden  

Informationen

Ergänzung durch konkrete Erklärungen  

im ➔Anhang I

Handlungsfelder wurden in Bezug auf  

die Aufgabenfelder des DVE entwickelt, 

Aufbau der Aktionen in den Handlungs- 

feldern entsprechend der Vorgaben

Kommentierungsphase unter Einbezug 

von Selbsthilfe-/Selbstvertretungs- 

Organisationen und Ergotherapeut:in-

nen mit Behinderungen 

Monitoring in den Aktionen formuliert

Umsetzung des Partizipationsgebots

Aufbau des Plans 

Vorwort

Grußwort mit Informationen darüber,  

welche politischen und fachlich koordi-

nierenden Instanzen für den Inhalt  

verantwortlich sind 

Einleitung

Information über Inhalt und Struktur, 

Schwerpunktthema und Zielsetzung,  

Erläuterung zentraler Begrifflichkeiten, 

Auskunft über die Vorgehensweise,  

Rahmenbedingungen der Umsetzung

Handlungsfelder

Einteilung in politische Handlungsfelder; 

diese beziehen sich auf konkrete Lebens- 

bereiche mit formulierten SMART-Zielen, 

Angabe des Artikels der UN-BRK, Beschrei-

bung der Ist-Situation, konkreten Maß- 

nahmen

 

Einschätzung des Beirats von  

Menschen mit Behinderungen

Evaluation und Fortschreibung 

Anforderungen Umsetzung im DVE-Aktionsplan 2.0
Anforderungen Umsetzung im DVE-Aktionsplan 2.0
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2.2 Selbstverständnis der DVE-Projektgruppe  
Aktionsplan 2.0
Grundwerte der Projektgruppe Aktionsplan 2.0

Die Projektgruppe bestand aus Ergotherapeut:innen mit und ohne eigene Erfahrun-

gen mit Behinderungen, die ihren Beitrag zur Umsetzung der Behindertenrechtskon-

vention der Vereinten Nationen (UN-BRK) leisten wollten, um zukünftig in einer inklu-

siven Gesellschaft zu leben. Ergotherapeut:innen unterstützen und begleiten 

„Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Ein-

schränkung bedroht sind“ (DVE, 2007). So ist „die volle und wirksame Teilhabe [von 

Menschen mit Behinderungen] an der Gesellschaft“ (Art. 3c UN-BRK D) für die PG ein 

berufsethischer Handlungsauftrag.

Sie fühlen sich den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UN, 

1948) und der UN-BRK sowie den ethischen Grundsätzen der Ergotherapie (WFOT, 

2024) verpflichtet. Sie achten die Unterschiedlichkeit von Menschen und akzeptieren 

die menschliche Vielfalt (Art. 3d UN-BRK D) und fühlen sich der „volle[n] Verwirkli-

chung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderun-

gen ohne jede Diskriminierung“ (Art. 4 Abs. 11 UN-BRK D) verpflichtet. Die Achtung 

von Selbstbestimmung und Autonomie sind für sie ebenso handlungsleitend wie Be-

tätigungsgerechtigkeit, Gleichberechtigung und Gleichwürdigkeit aller Menschen. Sie 

betrachten Behinderungen auf gesellschaftlicher Ebene und aus einer menschen-

rechtlichen Perspektive. Bei der Umsetzung orientieren sie sich an der Handreichung 

zu Menschenrechtlichen Aktions- und Maßnahmenplänen des Deutschen Instituts für 

Menschenrechte (DIMR, 2020).

Ein wertschätzender und respektvoller Umgang ist der PG wichtig. Keine Person soll-

te beispielsweise „aus Gründen der ethnischen Herkunft, aufgrund rassistischer Zu-

schreibungen, des Aussehens, der geschlechtlichen Identität und geschlechtlicher 

Zuschreibungen, der sexuellen Orientierung, einer Behinderung, einer chronischen 

Erkrankung, der sozialen Herkunft oder des Status, des Lebensalters, der Sprache, 

des Familienstatus, einer Schwangerschaft, und/ oder der religiösen und/ oder welt-

anschaulichen Orientierung oder politischen Gesinnung“ (ASH, 2021) diskriminiert 

werden. „Diskriminierung, […] Gewalt, Mobbing und Stalking“ (ebd.) werden durch 

die PG nicht geduldet. Im Zusammenhang mit der UN-BRK wird die Diskriminierungs-

form Ableismus als besonders relevant erachtet. Ableismus „ist die alltägliche Reduk-

tion eines Menschen auf seine Beeinträchtigung. Damit einher geht eine Abwertung 

(wegen seiner Beeinträchtigung) oder aber eine Aufwertung (trotz seiner Beeinträch-

tigung)“ (ISL, 2016). 

Ziele der Projektgruppe Aktionsplan 2.0

Das Ziel der PG Aktionsplan 2.0 war die Evaluation und Überarbeitung des vorhande-

nen DVE-Aktionsplans von 2012 zur Umsetzung der UN-BRK. Ihr Anliegen war die Er-

stellung eines Aktionsplans, der die Realisierung der Menschenrechte für Ergothera-
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peut:innen und Klient:innen mit Beeinträchtigungen in das Zentrum rückt. Der 

Aktionsplan soll für alle Ergotherapeut:innen und Interessierte verständlich sein und 

konkrete, umsetzbare Maßnahmen des DVE zur Realisierung einer inklusiven Gesell-

schaft enthalten. Hierbei sind sowohl die ergotherapeutischen Angebote als auch die 

Strukturen, in denen diese erbracht werden, von Interesse. Mit DVE ist der gesamte 

Berufsverband gemeint mit all seinen Strukturen, Angeboten und Mitgliedern auf 

allen Ebenen.

Getreu dem Motto der Behindertenrechtsbewegung „Nichts über uns ohne uns!“ war 

es für die PG selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderungen am Prozess wirk-

sam beteiligt waren und mitentscheiden konnten. 

Aufgaben der Projektgruppe Aktionsplan 2.0

Alle Mitglieder der PG haben den Prozess der Aktionsplanerstellung wertschätzend 

moderiert und begleitet. Die PG möchte Benachteiligungen auf struktureller, gesell-

schaftlicher Ebene ausgleichen und eine barrierefreie Mitarbeit ermöglichen.

Die PG hat sich nach bestem Wissen und Gewissen um einen würdevollen Umgang 

miteinander und um eine diversitätssensible Sprache bemüht. Jedoch ist der PG be-

wusst, dass es ihr nicht immer gelingt, alle Diskriminierungen zu erkennen und dass 

ihre Ressourcen für eine barrierefreie Gestaltung begrenzt sind. Die PG sieht sich ste-

tig im Prozess, sich von der Sozialisierung in einer (noch) diskriminierenden und exklu-

dierenden Gesellschaft zu emanzipieren. Zudem muss die PG anerkennen, dass sich 

Sprache und Wissen stetig wandeln und wir als menschliche Wesen fehlbar sind. Da-

her bittet die PG Personen, die sich durch Aktivitäten einzelner Mitglieder und/ oder 

der PG diskriminiert fühlen, Kontakt zur PG oder zu einer Vertrauensperson aufzu-

nehmen, damit wir daraus lernen und es zukünftig anders machen können.

Mit emanzipatorischem Anspruch möchte die PG im Namen des DVE Empowerment 

fördern sowie selbst-, macht- und gesellschaftskritisch gemeinsam mit statt für Men-

schen einen Beitrag zur inklusiven Gesellschaft leisten!

2.3 Online-Blitzumfrage
Im Zeitraum vom 10.01. bis 07.02.2024 wurde auf Initiative der PG eine Online-Blitz-

umfrage durchgeführt. Ziel der Umfrage war es, einen ersten Einblick zu erhalten, 

inwieweit Ergotherapeut:innen hierzulande selbst beeinträchtigt sind, welche Art(en) 

von Beeinträchtigung(en) vorliegen, zu welchem Zeitpunkt die Beeinträchtigung(en) 

auftraten und was in Bezug auf das Thema gewünscht wird. An der über die DVE-

Website veröffentlichten Umfrage haben 334 Ergotherapeut:innen teilgenommen, 

darunter 

➔	 66% ausgebildete Ergotherapeut:innen 

➔	 15% angehende Ergotherapeut:innen in schulischer Ausbildung 

➔	 3% angehende Ergotherapeut:innen im Studium  

 (dual, ausbildungsintegriert, grundständig) 

➔	 16% ausgebildete Ergotherapeut:innen im erweiterten Studium.
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Fast die Hälfte der Teilnehmenden (43%, n=142) gab an, mindestens eine Beeinträch-

tigung zu haben. Diese verteilen sich wie in Abbildung 1 dargestellt (Mehrfachnen-

nungen möglich).

Abb. 1 | Prozentuale Verteilung der angegebenen Beeinträchtigungen (n=334)

Die Abbildung zeigt ein Kreisdiagramm, das die prozentuale Verteilung der Angaben der 

Ergotherapeut:innen zu ihren Beeinträchtigungen darstellt. Das Diagramm ist in sechs 

unterschiedlich große Segmente unterteilt, die jeweils einer bestimmten Art von Beein-

trächtigung zugeordnet sind. Die Segmente sind farblich klar voneinander abgegrenzt, 

und die zugehörige Legende befindet sich rechts vom Tortendiagramm.

 

Die Farben und Kategorien der Beeinträchtigungen sind wie folgt: 

1. Blau: körperlich – das Segment nimmt 33% des Kreises ein  

und stellt das größte Segment dar. 

2. Grün: psychisch – ebenfalls 33% des Kreises, folglich gleich groß  

wie das blaue Segment. 

3. grau: sehen – dieses Segment macht 13% des Kreises aus. 

4. gelb: lernen – umfasst auch 13% des Kreises, gleich groß wie das gelbe Segment. 

5. rot: hören – kleineres Segment, das 7% des Kreises einnimmt. 

6. Lila: sprechen/Sprache – das kleinste Segment mit nur 1% des gesamten Kreises.

Die prozentualen Anteile sind in weißer Schrift direkt in den jeweiligen Segmenten 

abgebildet. Das Diagramm zeigt, dass körperliche und psychische Beeinträchtigungen 

mit jeweils 33% die häufigsten sind, während die Angabe sprechen/Sprache mit 1% 

den geringsten Anteil darstellt.

Die genannten Beeinträchtigungen bestanden bei der Mehrheit der Teilnehmenden 

bereits vor der Ergotherapie-Ausbildung (70%, n=100). Ein geringerer Anteil hat die 

Beeinträchtigung(en) während der Ergotherapie-Ausbildung (10%, n=14) bzw. nach 

der Ergotherapie-Ausbildung (20%, n=28) erworben. 

Um die erhaltenen Rückmeldungen der einzelnen Teilnehmenden sichtbar zu machen, 

wurden einzelne Zitate den Handlungsfeldern zugeordnet.

1%
7%

13%

13%

33%

33%

körperlich

psychisch

sehen

lernen

hören

sprechen/Sprache
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3. Was beinhaltet der DVE-Aktionsplan 2.0?
Eine Menge Inhalt. Und wofür? Übergeordnete Zielstellung ist es, Selbstbestimmung, 

Teilhabe, Lebensqualität und Wohlbefinden für alle Menschen mit Behinderungen zu 

realisieren.

3.1 Aufbau des DVE-Aktionsplans 2.0
Dieser neue Aktionsplan setzt sich aus drei Teilen zusammen:

• Handlungsfeld-übergreifende Themen (3) 

• Handlungsfelder (3) 

• Anhänge (5)

Als Handlungsfeld-übergreifende Themen wurden „Bewusstseinsbildung“, „Emp-

owerment“ und „Barrierefreiheit“ identifiziert, die in allen Handlungsfeldern berück-

sichtigt werden ➔Kapitel 3.2.

Die drei festgelegten Handlungsfelder „DVE innen und außen“ (D), „Ergotherapie und 

Bildung“ (B) sowie „Ergotherapie und Forschung“ (F) nehmen Bezug auf die Aufgaben 

des DVE als Berufsverband (DVE, 2022) ➔Kapitel 3.3. Der Aufbau der einzelnen Hand-

lungsfelder orientiert sich an den als relevant benannten Punkten der Handreichung zur 

Erstellung von menschenrechtlichen Aktions- und Maßnahmenplänen ➔Kapitel 2.1.  

So enthalten die einzelnen Handlungsfelder u.a. die Zielvorgaben aus der UN-BRK, 

eine Bestandsaufnahme sowie spezifische Maßnahmen zur verbindlichen Umsetzung 

der UN-BRK (Tabelle 1 Seite 10/11).
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Tabelle 2: Entwickelte Struktur für die Aktionen  
in den Handlungsfeldern

Der Anhang beinhaltet neben den kurzen Erklärungen wichtiger Begriffe (➔Anhang I) 

weitere Informationen zum Verständnis und zur Nutzung des Aktionsplans: eine 

Übersicht der Implikationen der UN-BRK zur Bewusstseinsbildung innerhalb der Ergo-

therapie (➔Anhang II), eine Checkliste mit Leitfragen für eine UN-BRK-konforme For-

schung in der Ergotherapie (➔Anhang III), eine Übersicht der verwendeten Artikel 

der UN-BRK zur Rückbindung (➔Anhang IV) und eine umfangreiche Beschreibung des 

Entwicklungsprozesses dieses Aktionsplans 2.0 (➔Anhang V).

STRUKTURELEMENT

Titel der Aktion

Ist-Situation  

 

Ziele im Kontext  

der UN-BRK 

Zielvorgabe der UN-BRK 

Maßnahmen 

 

Handlungsfeld- 

übergreifende Themen

  Bewusstseinsbildung 

 

Empowerment 

Barrierefreiheit 

 

Indikatoren

 

Monitoring

FUNKTION

Der Titel benennt das Thema der Aktion.

Die aktuelle Situation bezüglich des Themas in  

Bezug auf die Umsetzung der Forderungen der  

UN-BRK wird zusammenfassend dargelegt.

Um den Zielvorgaben der UN-BRK gerecht zu  

werden, wird ein SMART-Ziel formuliert, welches 

mit der Aktion erreicht werden soll.

Hier wird angegeben, auf welche Artikel der  

UN-BRK sich die dargestellte Aktion bezieht.

Die zur Erreichung des Ziels geplanten Maßnahmen 

sind auf Handlungsebene formuliert und einem  

Ressort des DVE zugeordnet.

Die Handlungsfeld-übergreifenden Themen  

werden in Bezug auf die Aktion formuliert.

Es wird beschrieben, wie die Aktion während  

der Umsetzung und darüber hinaus zur  

Bewusstseinsbildung beiträgt.

Es wird beschrieben, wie die Aktion das  

Empowerment stärkt.

Es wird beschrieben, wie die Barrierefreiheit  

während der Aktion umgesetzt wird, bzw. wie  

die Aktion zu mehr Barrierefreiheit beiträgt.

Indikatoren zur Überprüfung der Umsetzung  

der Maßnahmen werden präsentiert.

Verantwortliche für die Überprüfung der  

Umsetzung der Aktion werden benannt.
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Tabelle 2: Entwickelte Struktur für die Aktionen  
in den Handlungsfeldern

3.2 Handlungsfeld-übergreifende Themen
Mit den drei Handlungsfeld-übergreifenden Themen „Bewusstseinsbildung“, „Emp-

owerment“ und „Barrierefreiheit“ sollen Themen fokussiert und hervorgehoben wer-

den, die von wesentlicher Relevanz für alle Aktionen und damit Maßnahmen in den 

einzelnen Handlungsfeldern sind. Sie finden sich daher in jedem Abschnitt der Hand-

lungsfelder wieder, um darzustellen, welche Einflüsse die Aktionen auf Bewusstseins-

bildung, Empowerment und Barrierefreiheit haben sollen (Tabelle 1 Seite 10/11).

Zunächst wurden diese Themen wie in der Handreichung des Deutschen Instituts für 

Menschenrechte (DIMR, 2020) als Querschnittsthemen bezeichnet. Die UN-BRK 

selbst enthält neben allgemeinen Grundsätzen auch Querschnittsverpflichtungen/ 

-anliegen (Art. 5-9 UN-BRK D), von denen sich Bewusstseinsbildung und Barrierefrei-

heit auch in diesem Aktionsplan wiederfinden.

Während der Projektlaufzeit wurde der Begriff „Querschnittsthemen“ mehrmals kri-

tisch diskutiert, ausgehend von der Rückmeldung einer Workshopteilnehmerin mit 

Querschnittlähmung. Sie war irritiert von dem Begriff und äußerte den Wunsch, nach 

einem anderen passenden Begriff auf die Suche zu gehen. Auf Basis der Recherche 

wurde in einem Workshop der Begriff Handlungsfeld-übergreifende Themen (kurz: 

übergreifende Themen) entwickelt. Jedes im Aktionsplan 2.0 identifizierte Hand-

lungsfeld stellt Bezüge zu den genannten drei übergeordneten Themen her. Nachfol-

gend werden diese drei Begriffe in den Kontext der Ergotherapie eingeordnet, eine 

Definition der Begriffe findet sich im ➔Anhang unter „Wichtige Begriffe kurz erklärt“.

Bewusstseinsbildung 

Bewusstseinsbildung zielt auf die persönliche und professionelle Haltung von Ergo-

therapeut:innen in der Gesellschaft und als Teil der Gemeinschaft, in der sie tätig 

sind. Das professionelle ergotherapeutische Reasoning, das durch Bildung, Erfahrung 

und Reflexion entsteht, bezieht auch Menschenrechte, Kultur und Vielfalt ein, um das 

Ziel der Betätigungsgerechtigkeit anzustreben (Feiler et al., 2019).

Empowerment 

Empowerment hat einen starken Bezug zur Haltung und Beziehung der Ergothera-

peut:innen gegenüber den Nutzenden. Durch gemeinsames Handeln werden Nutzen-

de unterstützt und dazu befähigt, selbstbestimmt die Kontrolle ihrer Handlungen zur 

Sicherung ihrer Lebensqualität zu übernehmen (Le Granse et al., 2019, S. 131).

Barrierefreiheit 

Die Beachtung des Einflusses von Umwelt- und Kontextfaktoren auf die Gesundheit 

und das Wohlbefinden im ergotherapeutischen Handeln hat einen direkten Bezug zur 

Barrierefreiheit (Le Granse et al., 2019, S. 239ff.).
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Diese drei Begriffe beziehen sich aus dem professionellen Selbstverständnis heraus 

auf alle Aktionen, die in diesem Aktionsplan thematisiert werden. Abbildung 2 ver-

deutlicht die übergreifende Berücksichtigung in den drei Handlungsfeldern.

Bewusstseinsbildung
Em

po
w

er

ment

Barrierefreiheit

Das Bild zeigt drei ineinandergreifende Zahnräder, die jeweils ein Handlungsfeld darstel-

len. Das linke obere Zahnrad ist beschriftet mit „DVE innen und aussen“, das rechte mit 

„Ergotherapie und Bildung“ und das untere mit „Ergotherapie und Forschung“. Diese 

Zahnräder sind von einem Kreis umgeben, der aus drei ineinandergreifenden Elementen 

besteht. Jedes der Kreiselemente ist mit einem Handlungsfeld-übergreifenden Thema 

beschriftet – „Empowerment“, „Bewussteinsbildung“ und „Barrierefreiheit“.

Abb 2: Bestandteile des DVE-Aktionsplans 2.0
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3.3 Handlungsfelder
Im Folgenden werden die einzelnen Aktionen in den drei Handlungsfeldern im Detail 

vorgestellt. Die Maßnahmen einzelner Aktionen können aufeinander aufbauen und 

sind dementsprechend durch Nummerierungen gekennzeichnet (z.B. Aktion D1). Bei 

anderen Aktionen können die Maßnahmen in beliebiger Reihenfolge realisiert wer-

den. Diese werden ohne Nummerierung aufgelistet (z.B. Aktion B2).

a) Handlungsfeld DVE innen und außen (D)
Zugeordnetes Zitat aus der Online-Blitzumfrage: 

„[…] Wenn wir wirklich eine inklusive Berufsgruppe werden wollen, müssen wir uns 

mit unseren Privilegien und anderen Perspektiven […] auseinandersetzen, um nach-

haltig etwas zu ändern.“ (Z. 331 Blitzumfrage) 

In der DVE-Satzung von 2022 wird die berufliche Förderung der Mitglieder, deren  

Interessenvertretung und die Weiterentwicklung des Berufs mit dem Ziel bestmög-

licher Ergotherapie und Rehabilitation von Menschen mit Krankheit und/ oder Behin-

derung als Zweck benannt. Der Verband fördert deshalb den Austausch im Rahmen 

der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung (DVE, 2022, §2).

Im Handlungsfeld „DVE innen und außen“ sind fünf Aktionen zusammengestellt, die 

sich auf die Kommunikation des Verbands nach innen, also mit den Mitgliedern, und 

nach außen, also mit Nutzenden und den für die Ergotherapie relevanten gesell-

schaftlichen Akteur:innen beziehen:

• Aktion D1 | Aktuelle, relevante Informationen zur UN-BRK weitergeben

• Aktion D2 | Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK und die  

	 	 Möglichkeiten	des	Bundesteilhabegesetzes	(BTHG)	schaffen

• Aktion D3 | Leitbild diskutieren und formulieren

• Aktion D4 | Barrierefreiheit der DVE-Website herstellen

• Aktion D5 | Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

  diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

Aktion D1 | Aktuelle, relevante Informationen zur UN-BRK weitergeben

 

Ist-Situation 

Die vielfältigen Informationen, die der DVE u.a. auf seiner Website zur UN-BRK zur 

Verfügung stellt, sind derzeit nicht auf ihre Relevanz für ergotherapeutisches Han-

deln diskutiert, werden nicht mit regelmäßig aktualisierten Links zu vertrauenswürdi-

gen Institutionen verknüpft und es gibt noch keinen strukturierten Prozess zur Über-

prüfung der Informationen durch ein verantwortliches Gremium.
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Ziele 

Der DVE benennt Themen mit Bezug zur UN-BRK, die für ergotherapeutisches Han-

deln relevant sind, und veröffentlicht Informationen zu diesen Themen mit aktuellen 

Links zu vertrauenswürdigen Institutionen auf der Website. Ein strukturierter Prozess 

zur Überprüfung der Informationen (z.B. Aktualität) ist etabliert.

 

Zielvorgaben aus der UN-BRK 

Artikel 3, 8, 9, 13, 21, 25

 

Maßnahmen 

1.  Das Ressort Standards und Qualität initiiert in Abstimmung mit dem Vorstand und  

 der Delegiertenversammlung (DV) den Prozess der Sammlung von für ergothera- 

 peutisches Handeln relevanten Themen mit Bezug zur UN-BRK und schlägt einen  

 Zeitplan vor. 

2.  Über die DV/ DVE-Gremien werden als relevant bewertete Themen von dafür  

 benannten Personen oder einer neuen PG gesammelt und priorisiert, z.B. Evaku- 

 ierungspläne (Art. 11), Gewaltschutzkonzepte (Art. 14-16), partizipative Entschei- 

 dungsfindung und aufsuchende Angebote (Art. 19). Es werden unterschiedliche  

 Adressat:innengruppen berücksichtigt (z.B. Klient:innen mit Behinderungen als  

 Nutzende, Ergotherapeut:innen mit Behinderungen). 

3.  Die benannten Personen/ PG klären in Abstimmung mit dem Vorstand, dem  

 Ressort Standards und Qualität und der DV die Ausarbeitung und beziehen dabei  

 Betroffene und Selbsthilfeorganisationen ein. 

4.  Das Ressort Standards und Qualität prüft in Abstimmung mit dem Vorstand die  

 erarbeiteten Inhalte. 

5.  Das Ressort Standards und Qualität veröffentlicht in Abstimmung mit dem  

 Vorstand und dem Referat Öffentlichkeitsarbeit die erarbeiteten Inhalte auf  

 der Website des DVE. 

6.  Das Ressort Standards und Qualität legt in Abstimmung mit dem Vorstand  

 und der DV einen Termin zur Überprüfung der Informationen fest und ist für die  

 Initiierung der Überprüfung zuständig. 

 

Handlungsfeld-übergreifende Themen 

• Bewusstseinsbildung: Themen zur Umsetzung der UN-BRK und deren Weiter- 

 entwicklung werden bereitgestellt und fördern das diesbezügliche Bewusstsein. 

• Empowerment: Der Zugang zu aktuellen Informationen für Ergotherapeut:innen  

 und Nutzende mit Behinderungen stärkt das Einfordern eigener Rechte. 

• Barrierefreiheit: Informationen zur barrierefreien Gestaltung ergotherapeu- 

 tischer Angebote werden bereitgestellt, bereitgestellte Informationen werden  

 digital barrierefrei gestaltet.

Indikatoren 

Informationen zu Themen mit Bezug zur UN-BRK, die relevant für ergotherapeuti-

sches Handeln sind, sind benannt, geprüft, auf der Website verfügbar und aktuell.
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Monitoring 

Das Referat Standards und Qualität legt in Abstimmung mit dem Vorstand und der 

DV einen Termin zur Überprüfung der Informationen fest und ist für die Initiierung 

der Überprüfung zuständig.

Aktion D2 |  Bewusstsein für die Implikationen durch die UN-BRK und die  

	 	 Möglichkeiten	des	Bundesteilhabegesetzes	(BTHG)	schaffen

 

Ist-Situation 

Die UN-BRK bedeutet einen Paradigmenwechsel für die Vermittlung von Ergothera-

pie (inhaltlich und didaktisch) und die ergotherapeutische Leistungserbringung 

(trans- und interprofessionell). Die Inhalte der UN-BRK und ihre Implikationen für die 

ergotherapeutische Leistungserbringung sind zum Teil den Berufszugehörigen unbe-

kannt. Dies betrifft sowohl neue Möglichkeiten ergotherapeutischer Angebote durch 

das Bundesteilhabegesetz (BTHG) (z.B. Elternassistenz, qualifizierte Assistenz) als 

auch die Folgen intersektionaler Verschränkungen.

Zudem bestehen Diskriminierungserfahrungen im Beruf, in Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung bei (angehenden) Ergotherapeut:innen sowie bei Nutzenden von ergothera-

peutischen Angeboten.

Dies erfordert Bewusstseinsbildung und ggf. Empowerment in der Berufsgruppe und 

darüber hinaus. Außerdem erfordert es die Reflexion und das Hinterfragen von 

Machtverhältnissen, um Ableismus sowie weitere Diskriminierungsformen aufzude-

cken und zu verhindern.

Es gilt, die Implikationen der UN-BRK und die Möglichkeiten durch das BTHG sowohl 

angehenden als auch tätigen Ergotherapeut:innen niedrigschwellig zugänglich zu 

machen. 

 

Der DVE kann hierfür seine Kanäle nutzen oder zur Verfügung stellen: 

• Website 

• Social-Media 

• Newsletter 

• Webtalks 

• DVE-Kongress 

• DVE Akademie 

• Zeitschriften „Ergotherapie und Rehabilitation“ und „DVE aktuell“ 

• Aktionen zum Welttag Ergotherapie 

• Veranstaltungen des DVE
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Ziele 

Das übergeordnete, langfristige Ziel ist, dass Ergotherapeut:innen die Implikationen 

der UN-BRK und die diesbezüglichen Möglichkeiten durch das BTHG für die ergothe-

rapeutische Leistungserbringung kennen und umsetzen. Die Schärfung des Bewusst-

seins für Menschenrechte und Bedarfe von Menschen mit Behinderungen soll dazu 

beitragen, einen gleichberechtigten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung zu er-

möglichen und den Gesundheitssektor somit inklusiver zu gestalten. Der DVE wirkt 

auf dieses Ziel hin, indem er seine Kanäle nutzt, um Informationen für unterschied-

liche Adressat:innen zielführend zu verbreiten. 

 

Zielvorgaben aus der UN-BRK 

Artikel 1 bis Artikel 30 

 

Maßnahmen 

1.  Aus der DV/ den DVE-Gremien bildet sich eine PG „UN-BRK vermitteln und  

  kennen“. 

2.  Adressat:innen werden identifiziert und Formate/ Inhalte abgestimmt. 

3.  Die von der PG Aktionsplan 2.0 gesammelten Inhalte (➔Anhang II) werden  

  von der zu gründenden PG im Hinblick auf die Adressat:innen geprüft und  

  ggf. überarbeitet. 

4.  Die von der PG Aktionsplan 2.0 gesammelten Kanäle (s.o.) und Ansätze werden  

  von der zu gründenden PG in Bezug auf Adressat:innen und Formate geprüft  

  und ggf. überarbeitet: Durch Recherche, Bereitstellung von oder Verweis auf  

  Informations-/ Unterrichtsmaterial zur UN-BRK und zum BTHG, zur Reflexion  

  der eigenen Rolle und bestehender Machtverhältnisse in der Ergotherapie   

  (z.B. Literatur zur Vermittlung theoretischer Grundlagen, Präsentationen,  

  Aufträge zu Gruppenarbeiten, Instrumente zur Selbstreflexion, über Webtalks,  

  Angebote der DVE Akademie, Kongressbeiträge). 

 

 

Handlungsfeld-übergreifende Themen 

• Bewusstseinsbildung: Die Bewusstseinsbildung der (angehenden) Berufs- 

 zugehörigen ist Ziel dieser Aktion. Menschenrechte und die Reflexion bestehen- 

 der Machtverhältnisse in der Ergotherapie werden als integrale Bestandteile des  

 beruflichen Auftrages sowie der beruflichen Identität bewusst. 

• Empowerment: Angehende und tätige Ergotherapeut:innen erfahren mehr über  

 ihre (Menschen-)Rechte sowie (Finanzierungs-)Möglichkeiten für deren Umset- 

 zung. (Angehende) Ergotherapeut:innen werden darin bestärkt, sich bestehender  

 Machtverhältnisse in ergotherapeutischen Handlungsfeldern bewusst zu werden,  

 sie zu reflektieren und zu verändern. 

• Barrierefreiheit: Die PG ist zugänglich für Mitwirkende mit Behinderungen.  

 Entwickelte Formate entsprechen den Anforderungen der (digitalen)  

 Barrierefreiheit.
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Indikatoren 

Antrag der PG wird gestellt. Die PG wird durchgeführt. Entwickelte Formate sind  

verfügbar. 

 

Monitoring 

Das für die PG zuständige Vorstandsmitglied übernimmt das Monitoring nach dem  

im DVE etablierten Prozess.

 

Aktion D3 | Leitbild diskutieren und formulieren

 

Ist-Situation 

Bisher hat der DVE oder die Geschäftsstelle (GS) noch kein Leitbild formuliert, in dem 

der Wertebezug mit einer Selbstverpflichtung benannt wird. Der DVE veröffentlicht 

regelmäßig aktualisierte Dokumente, die Handlungsempfehlungen zu ethischen  

Fragen oder auch zur Formulierung von Leitbildern für Ausbildungsinstitutionen  

geben. Die Ziele des Verbandes sind in der Satzung benannt, werden regelmäßig  

diskutiert und in den jährlichen Perspektiven veröffentlicht. 

 

Ziele 

Der DVE bekennt sich in einem partizipativ entwickelten Leitbild zu den universellen 

Werten der Menschenrechte und bekundet, die diesbezügliche Bewusstseinsbildung 

unterstützen zu wollen.  

 

Zielvorgaben aus der UN-BRK 

Artikel 3 und 8 

 

Maßnahmen 

1. Der Vorstand diskutiert gemeinsam mit der DV, ob die Formulierung eines  

 Leitbildes für den Verband dem Zweck des Verbandes dient und ob er die  

 Bewusstseinsbildung u.a. bezogen auf die UN-BRK unterstützt. Kommt es zur  

 Entscheidung für die Formulierung eines entsprechenden Leitbildes, greifen  

 die nachfolgenden Punkte 2-4. 

2. Der Vorstand benennt in Abstimmung mit der DV einen für die Umsetzung  

 der Aktion realistischen zeitlichen Rahmen. 

3. Der Vorstand entscheidet in Abstimmung mit der DV über die Formulierung eines  

 Leitbildes in einem strukturierten Prozess durch benannte Akteur:innen. Der Prozess  

 beinhaltet eine strukturierte Beteiligung der Delegierten und der Mitglieder. 

4. Das Leitbild wird abschließend im Rahmen der DVE-Mitgliederversammlung  

 beschlossen.
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Handlungsfeld-übergreifende Themen 

• Bewusstseinsbildung: Die Veröffentlichung eines Leitbildes für den Verband  

 unterstützt die Bewusstseinsbildung durch die Veröffentlichung von Werten  

 und die dazugehörige Selbstverpflichtung. 

• Empowerment: Ergotherapeut:innen mit Behinderungen und/ oder weitere  

 Diskriminierungserfahrene können sich auf das Leitbild beziehen. 

• Barrierefreiheit: Das Dokument ist digital barrierefrei zugänglich. 

 

Indikatoren 

Ein Leitbild des Verbandes ist veröffentlicht oder alternative Dokumente sind  

benannt. 

 

Monitoring 

Vorstand und DV

 

Aktion D4 | Barrierefreiheit der DVE-Website herstellen 

Ist-Situation 

Die DVE-Website ist nicht digital barrierefrei. 

 

Ziele 

Der DVE stellt relevante Informationen für Menschen mit Behinderungen  

auf der Website digital barrierefrei zur Verfügung. 

 

Zielvorgaben aus der UN-BRK 

Artikel 2, 9 und 21 

 

Maßnahmen 

• Das Referat Öffentlichkeitsarbeit initiiert in Abstimmung mit dem Vorstand die  

 größtmögliche barrierefreie Umgestaltung der DVE-Website und schlägt hierfür  

 einen Zeitplan vor. Das Referat Öffentlichkeitsarbeit stellt die auf Barrierefreiheit  

 überarbeitete Website auf der DV vor. Die DV gibt ggf. Rückmeldung zum weite- 

 ren Anpassungsbedarf sowie u.a. dazu, welche konkreten Inhalte der Website  

 notwendig bzw. vorrangig barrierefrei zugänglich sein müssen. Die Bearbeitenden  

 orientieren sich an der für öffentliche Institutionen geltenden Barrierefreie-Informa- 

 tionstechnik-Verordnung (BITV), die auf den Web Content Accessibility Guidelines 2.1  

 (WCAG 2.1– Richtlinien für barrierefreie Webinhalte) basiert. Die BITV fordert,  

 dass Angebote, Anwendungen und Dienste der Informationstechnik barrierefrei  

 zu gestalten sind. Das heißt, dass sie auch für Menschen mit Behinderungen wahr- 

 nehmbar, bedienbar, verständlich und robust sein müssen (§ 3 Absatz 1 BITV 2.0). 

• Das Referat Öffentlichkeitsarbeit setzt in Abstimmung mit dem Vorstand nach  

 verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen die erarbeiteten Vorschläge  

 um. 
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Handlungsfeld-übergreifende Themen 

• Bewusstseinsbildung: Informationen zur barrierefreien Gestaltung ergothera- 

 peutischer Angebote werden digital barrierefrei bereitgestellt und haben eine  

 Beispielfunktion. 

• Empowerment: Der barrierefreie Zugang zu aktuellen Informationen für  

 Ergotherapeut:innen und Nutzende mit Behinderungen stärkt sie in ihren Rechten. 

• Barrierefreiheit: Informationen zur barrierefreien Gestaltung ergotherapeutischer  

 Angebote werden digital barrierefrei bereitgestellt. 

 

Indikatoren 

Informationen für Menschen mit Behinderungen stehen auf der DVE-Website  

barrierefrei zur Verfügung. 

 

Monitoring 

Das Referat Öffentlichkeitsarbeit legt in Abstimmung mit dem Vorstand einen Termin 

zur Überprüfung der Barrierefreiheit fest und ist zuständig für die Initiierung der 

Überprüfung der Barrierefreiheit.

Aktion D5 |  Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

  diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

Ist-Situation 

Die GS oder Gremien des DVE sind ansprechbar für Anliegen im Zusammenhang mit 

Ergotherapie. Die Anliegen werden gesichtet und an die zuständigen Akteur:innen 

weitergeleitet. Es gibt eine interne Prozessbeschreibung im DVE für den Umgang mit 

Beschwerden über Ergotherapeut:innen (unabhängig von deren Mitgliedschaft im 

DVE) in der GS. Dies beinhaltet auch Beschwerden im Sinne des Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetzes (AGG), es gibt jedoch keine spezifischen Regelungen dazu. Auf 

der Website, in der Satzung und in den Geschäftsordnungen der Gremien gibt es kei-

ne klar benannte Zuständigkeit (z.B. Ansprechperson, Vertrauensperson) für Be-

schwerden und Unterstützung von Ergotherapeut:innen und Klient:innen, die von 

Diskriminierung betroffen sind. 

 

Ziele 

Beschwerden aufgrund von Diskriminierung werden im DVE strukturiert und sensibel 

bearbeitet. Der Zugang und der Prozess sind transparent und barrierefrei erreichbar. 

Der DVE benennt barrierefreie Ansprechstellen für Anliegen von Diskriminierung be-

troffener Personen, für die der DVE keinen Handlungsauftrag hat. 

 

Zielvorgaben aus der UN-BRK 

Artikel 3, 5, 6, 8, 9, 13, 19, 21, 24, 25 und 27
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Maßnahmen 

• Ein Prozess für den Umgang mit diskriminierungsbezogenen Beschwerden wird  

 erarbeitet. 

• Die zuständigen DVE-Mitarbeitenden für diskriminierungsbezogene Beschwerden  

 werden dafür geschult. 

• Kontaktmöglichkeiten für von Diskriminierung betroffene Personen werden  

 digital barrierefrei auf der Website veröffentlicht: Ansprechstellen für Anliegen  

 von Diskriminierung betroffener Personen, für die der DVE keinen Handlungs- 

 auftrag hat. 

• Der DVE-Vorstand in Abstimmung mit der DV und der GS benennt einen für die  

 Umsetzung der Aktion machbaren zeitlichen Rahmen. 

 

Handlungsfeld-übergreifende Themen

• Bewusstseinsbildung: Ein transparentes Beschwerdemanagement, insbesondere  

 zum Umgang mit diskriminierungsbezogenen Beschwerden, macht Diskriminierungs- 

 formen bewusst und vermittelt Möglichkeiten zum sensiblen Umgang damit. 

• Empowerment: Ein transparentes Beschwerdemanagement im Verband und  

 die niedrigschwellige Bereitstellung von Ansprechmöglichkeiten ermutigt zur  

 Kontaktaufnahme bei Anliegen und Diskriminierungserfahrungen. 

• Barrierefreiheit: Informationen zur Unterstützung bei Diskriminierung werden  

 digital barrierefrei bereitgestellt. 

 

Indikatoren 

Eine Prozessbeschreibung zu diskriminierungsbezogenen Beschwerden liegt vor. Auf 

der Website ist ersichtlich, wo sich Mitglieder diskriminierungsbezogen beschweren 

können. 

 

Monitoring 

Der DVE organisiert die regelmäßige Bewertung des Beschwerdemanagementpro-

zesses für diskriminierungsbezogene Anliegen. Die Benennung von zuständigen DVE-

Mitarbeitenden wird geregelt. Die Schulungen von Akteur:innen finden regelmäßig 

statt.
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b) Handlungsfeld Ergotherapie und Bildung (B)
Zugeordnetes Zitat aus der Online-Blitzumfrage: 

„[…] Mein erster Gedanke bei dieser Umfrage war, dass in meiner Schule ein Mensch 

mit Beeinträchtigung keine Ausbildung hätte machen können (Barrierefreiheit, (unbe-

wusster) Ableismus ...). Fangen wir bei uns mit dem Wandel an :)!“  

(Z. 247 Blitzumfrage)

„Ergotherapie und Bildung“ ist ein breites Handlungsfeld. Bei der Ausarbeitung des 

Aktionsplans wurden im Handlungsfeld Bildung folgende drei Bereiche identifiziert:

• berufliche Bildung von (angehenden) Ergotherapeut:innen, 

• Unterstützung von Menschen mit Behinderungen im Lebensbereich Bildung  

 durch Ergotherapeut:innen und 

• Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten im Bildungsbereich, die sich an  

 alle Menschen richten.

Der erste Bereich wird hier fokussiert, u.a. um das Thema Inklusion im Ausbildungs-

kontext der Ergotherapie zu verankern und dessen Relevanz zu verdeutlichen.

Die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen obliegt den Anbietenden ergothera-

peutischer Ausbildungsprogramme. Der DVE ist der Auffassung, dass Menschen mit 

Behinderungen hervorragende Ergotherapeut:innen sind bzw. sein können. Der Aus-

schluss von der Ausbildung allein aufgrund von Beeinträchtigungen ist diskriminie-

rend. 

Zu den Hürden bei der Absolvierung eines ergotherapeutischen Ausbildungspro-

gramms gehören auch finanzielle Fragen. Der DVE engagiert sich unabhängig von 

diesem Aktionsplan bereits seit Jahren für die kostenfreie Ausbildung sowie für  

die zeitgemäße Aktualisierung des Gesetzes über den Beruf der Ergotherapeutin  

und des Ergotherapeuten (ErgThG) und der dazugehörigen Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung (ErgThAPrV).

Am Ende dieses Abschnitts findet sich eine Infobox mit zusätzlichen Informationen  

zu inklusiver Ausbildung.

Im Rahmen der PG wurden dem Handlungsfeld „Ergotherapie und Bildung“ vier  

Aktionen zugeordnet, für die sich der DVE einsetzen wird:

Aktion B1 |  Inklusivität in Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren 

  ergotherapeutischer Ausbildungsprogramme verankern

Aktion B2 |  Zugänglichkeit ergotherapeutischer Ausbildungsprogramme fördern

Aktion B3 |  Angebote der DVE Akademie zugänglich gestalten

Aktion B4 |  Informationen zum Nachteilsausgleich bereitstellen
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Aktion B1 |  Inklusivität in Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren 

  ergotherapeutischer Ausbildungsprogramme verankern 

 

Ist-Situation 

Menschen in ihrer Teilhabe an Bildungsangeboten zu unterstützen, ist ein zentrales An-

liegen der Ergotherapie. Hierfür braucht es zugängliche Bewerbungs- und Aufnahmever-

fahren. Dabei sind Bewerber:innen mit Behinderungen bezüglich ihrer Bedarfe genauso 

unterschiedlich wie ihre Beeinträchtigungen und/ oder Behinderungen, die sie erfahren.

Fest steht, dass die Vergabeverfahren von Ausbildungs- und Studienplätzen der Ergo-

therapie innerhalb der Ausbildungsprogramme erheblich variieren. Grund dafür sind 

u.a. unterschiedliche Zuständigkeiten durch die föderalen Strukturen, unterschiedli-

che Qualifikationsziele, ungleiche institutionelle Ressourcen und oft ein fehlendes 

Bewusstsein der Verantwortlichen (Wurster & Zervas, 2024).

Zudem ist die Berufsausübung in der Ergotherapie an die Erlaubniserteilung nach  

§1(1) ErgThG gebunden, deren Voraussetzung in §2(1) ErgThG näher spezifiziert wird. So 

wird die Erlaubnis u.a. erteilt, wenn die antragstellende Person „nicht in gesundheit-

licher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist“ (ebd.). Die zuständigen Auf-

sichtsbehörden halten hierfür in der Regel Vordrucke bereit. Einige Ausbildungspro-

gramme fordern die Vorlage schon mit der Einreichung der Bewerbungsunterlagen 

oder zu Ausbildungsbeginn.

Dass die subjektive Einschätzungen von Mediziner:innen individuell unterschiedlich 

sein können, zeigt das folgende Zitat aus der Online-Blitzumfrage: 

„Als ich meine Ausbildung beginnen wollte, verweigerten mir 5 Ärzte die Bescheini-

gung zur Eignung, da ich als Therapeut mit ADHS „unter keinen Umständen intelligent 

genug sein könnte, als Ergotherapeutin zu arbeiten.“ […] Die Vorurteile müssen auf-

hören.“ (Z. 303-305)

Die Ergotherapie als Gesundheitsfachberuf ist weiterhin geprägt von einem Idealbild, 

in dem leistungserbringende Menschen ohne Behinderungen sind (Wurster & Zervas, 

2024). Elementar ist jedoch, dass das Vorliegen von Beeinträchtigungen per se keinen 

Ausschluss von der Ausbildung und Berufsausübung impliziert.

Die Vergabe von vollzeitschulischen Ausbildungsplätzen erfolgt überwiegend durch 

Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren, die in der Regel von den Lehrenden der Aus-

bildungsprogramme konzipiert werden. In einigen Fällen ist mit Vorgaben durch Lan-

desbehörden oder Ausbildungsträgern zu rechnen. Im Fall der primärqualifizierenden 

hochschulischen Ausbildung gelten die Zulassungsbedingungen der Hochschulen und 

Länder. Immer ist die Vergabe das Ergebnis einer individuellen Überprüfung durch die 

Anbietenden von ergotherapeutischen Ausbildungsprogrammen auf Basis der oben 

genannten gesetzlichen Regelungen.

Private Bildungseinrichtungen sind weiterhin nicht dazu verpflichtet, für physische 

Zugänglichkeit der Räumlichkeiten zu sorgen, sodass diese strukturelle Barriere hin-

zukommt (Wurster & Zervas, 2024). Angehende Ergotherapeut:innen mit Behinderun-

gen berichteten in unserer Online-Blitzumfrage, dass sie von Schulen mit den Worten 

„Wir sind nicht barrierefrei.“ abgewiesen wurden und erst gar nicht zu einem Bewer-

bungs- bzw. Auswahlverfahren zugelassen wurden. 
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Ziele 

Ergotherapeut:innen mit Behinderungen fördern Inklusion – nicht nur in unserer Be-

rufsgruppe. Bewerbungsprozesse, die über die Vergabe von Ausbildungsplätzen ent-

scheiden, gehören deshalb auf den Prüfstand. Das übergeordnete, langfristige Ziel 

ist, dass Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu ergothe-

rapeutischen Ausbildungsprogrammen haben. Das setzt voraus, dass Bewerbungsan-

fragen von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden und Bewerbungsver-

fahren barrierefrei gestaltet sind. Der DVE wirkt auf dieses Ziel hin, indem er 

ergotherapeutische Ausbildungsprogramme für das Thema sensibilisiert und sich ent-

sprechend positioniert.

Zielvorgaben aus der UN-BRK 

Artikel 3, 5, 8, 9, 24 und 27 

 

Maßnahmen 

• Positionspapier: Ein Positionspapier (B1+ B2) zu Bewerbungs- und Aufnahme- 

 verfahren wird erstellt, um auf die Bedeutung des Themas aufmerksam zu  

 machen. Das Ressort Bildung und Wissenschaft initiiert diesen Prozess. 

• Good-Practice-Beispiele: Das Ressort Bildung und Wissenschaft ruft zur Einrei- 

 chung von Good-Practice-Beispielen auf, sammelt diese und nutzt sie zur Sensi- 

 bilisierung der Berufszugehörigen z.B. in Artikeln in der „Ergotherapie und  

 Rehabilitation“ oder im Newsletter „Pausensnack“. 

 

Handlungsfeld-übergreifende Themen 

• Bewusstseinsbildung: Das Bewusstsein, dass der Ausschluss von Menschen mit  

 Behinderungen von ergotherapeutischen Ausbildungsprogrammen diskriminie- 

 rend ist, wird geschärft. Mehr Ergotherapeut:innen mit Behinderungen sensibili- 

 sieren (nicht nur) die Berufsgruppe der Ergotherapeut:innen. 

• Empowerment: Menschen mit Behinderungen, die sich für ein ergotherapeuti- 

 sches Ausbildungsprogramm interessieren, werden in ihrem Berufswunsch und  

 ihren Rechten bestärkt. Die Informationen werden auch an Organisationen der  

 Selbsthilfe/ -vertretung weitergeleitet. 

• Barrierefreiheit: Die Informationen werden digital barrierefrei gestaltet. 

 

Indikatoren 

a) Positionspapier und Good-Practice-Beispiele sind für Mitglieder und Nicht- 

 Mitglieder verfügbar, bzw. werden öffentlich zugänglich gemacht. 

b) Der Anteil von Menschen mit Behinderungen in ergotherapeutischen Ausbildungs- 

 programmen steigt. 

c) Der Anteil von Menschen mit Behinderungen, die in ergotherapeutischen  

 Handlungsfeldern tätig sind, nimmt zu. 

 

Monitoring 

a) Die Verfügbarkeit des Positionspapiers und der Good-Practice-Beispiele  

 wird von der DV überprüft. 

b) Das Monitoring erfolgt über die Schulbefragungen. 

c) Das Monitoring erfolgt über die Angestelltenumfragen.
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Aktion B2 | Zugänglichkeit in ergotherapeutische Ausbildungsprogramme fördern

 

Ist-Situation 

Die Unterzeichnerstaaten haben sich mit Artikel 9 Absatz 1 der UN-BRK u.a. dazu ver-

pflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen den 

Zugang zur physischen Umwelt und zu Information und Kommunikation gleichberech-

tigt zu gewährleisten. Im Unterschied zu öffentlichen Stellen sind hierzulande private 

Bildungsanbieter (noch) nicht zur Barrierefreiheit verpflichtet. Am 28. Juni 2025 tritt 

allerdings das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Deutschland in Kraft. Es ist 

davon auszugehen, dass dieses Gesetz ergotherapeutische Ausbildungsprogramme 

zu digital barrierefreien Websites verpflichtet und auch die digital barrierefreie Ge-

staltung von Unterrichtsmaterialien fördert.

Menschen mit Behinderungen, die einen ergotherapeutischen Ausbildungsplatz (an 

einer Berufsfachschule, Schule des Gesundheitswesens oder Hochschule) bekommen 

haben, berichteten bei der Ausarbeitung dieses Aktionsplans von Diskriminierungen 

während ihrer Ausbildung. Diese betreffen nicht nur die unmittelbaren Ausbildungs-

stätten, sondern ebenso die Kooperationspartner:innen der praktischen Ausbildung.

Studien zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Ausbildungsangeboten 

weiterer Therapieberufe zeigen, dass negative Einstellungen von Lehrenden und 

Praktizierenden als Barriere während der Ausbildung wirken und Menschen mit Be-

hinderungen teilweise von der Entscheidung für diese Berufe abhalten (Meeks et al., 

2018; de Oliveira et al., 2022). 

 

Ziele 

Das übergeordnete, langfristige Ziel ist, dass ergotherapeutische Ausbildungspro-

gramme für Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt zugänglich sind. Der DVE 

wirkt auf dieses Ziel hin, indem er Anbietende von ergotherapeutischen Ausbildungs-

programmen für die Zugänglichkeit sensibilisiert, sich positioniert und entsprechende 

Informationen hierzu anbietet. 

 

Zielvorgaben aus der UN-BRK 

Artikel 3, 5, 8, 9, 24 und 27 

 

Maßnahmen 

• Positionspapier: Das Ressort Bildung und Wissenschaft entwirft ein entsprechen- 

 des Positionspapier (B1+ B2), stimmt dieses mit weiteren Akteur:innen ab und  

 publiziert es. 

• Good-Practice-Beispiele: Das Ressort Bildung und Wissenschaft ruft zur Einrei- 

 chung von Good-Practice-Beispielen auf, sammelt diese und nutzt sie zur Sensibili- 

 sierung der Berufszugehörigen z.B. in Artikeln in der „Ergotherapie und Rehabilita- 

 tion“ oder im Newsletter „Pausensnack“. 

• Informationsblätter: Das Ressort Bildung und Wissenschaft erstellt in Abstim- 

 mung mit weiteren Akteur:innen Informationsblätter über Zugänglichkeit (Barriere- 

 freiheit und angemessene Vorkehrungen) sowie entsprechende Unterstützungs-  

 und Beratungsmöglichkeiten und Betroffenenrechte für Lehrende und Lernende.
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• Informationsstelle: Im Rahmen der (Mitglieder-)Beratung berät das Ressort  

 Bildung und Wissenschaft über Unterstützungsmöglichkeiten.  

 

Handlungsfeld-übergreifende Themen 

• Bewusstseinsbildung: Durch das Positionspapier des DVE und die Bereitstellung  

 von Informationsblättern wird das Bewusstsein für die Zugänglichkeit ergo- 

 therapeutischer Ausbildungsprogramme gefördert. 

• Empowerment: Im Rahmen der (Mitglieder-)Beratung bietet der DVE Beratung  

 und Unterstützung u.a. durch Informationsmaterialien (einschließlich der Rechte  

 von Betroffenen). 

• Barrierefreiheit: Die bereitgestellten Materialien entsprechen den Anforderungen  

 digitaler Barrierefreiheit. 

 

Indikatoren 

a) Positionspapier und Informationsmaterialien sind auf der DVE-Website für  

 Mitglieder und Nicht-Mitglieder verfügbar. 

b) Der Anteil an Absolvent:innen mit Behinderungen von ergotherapeutischen  

 Ausbildungsprogrammen steigt. 

c) Der Anteil von Menschen mit Behinderungen, die in ergotherapeutischen  

 Angeboten tätig sind, nimmt zu. 

 

Monitoring 

a) Die Verfügbarkeit des Positionspapiers, der Good-Practice-Beispiele und  

 der Informationsblätter wird von der DV überprüft. 

b) Das Monitoring erfolgt über die Schulbefragungen. 

c) Das Monitoring erfolgt über die Angestelltenumfragen.

Aktion B3: Angebote der DVE Akademie zugänglich gestalten 

Ist-Situation 

Derzeit werden Ergotherapeut:innen mit Behinderungen aufgrund fehlender Zugäng-

lichkeit (Barrierefreiheit oder angemessene Vorkehrungen) von Fort- und Weiterbil-

dungsangeboten diskriminiert. Die Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsangebo-

ten obliegt den Anbietenden. 

Die DVE Akademie hat Optimierungspotenziale bezüglich der Zugänglichkeit in der 

Planung und Umsetzung ihrer Angebote. Zudem gibt es offenkundig noch wenige 

Angebote der DVE Akademie von Referent:innen mit Behinderungen.

Ziele 

Das übergeordnete, langfristige Ziel ist, dass ergotherapeutische Fort- und Weiterbil-

dungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind und mehr Angebote von/ 

mit Referent:innen mit Behinderungen angeboten werden.
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Die DVE Akademie geht mit gutem Beispiel voran und bemüht sich um größtmögliche 

Zugänglichkeit ihrer Angebote sowie weitere Angebote von/ mit Referent:innen mit 

Behinderungen. 

 

Zielvorgaben aus der UN-BRK 

Artikel 3, 5, 8, 9, 24 und 27 

 

Maßnahmen 

• Die digitale Barrierefreiheit des Programms der DVE Akademie sowie des  

 Anmeldeformulars wird geprüft. 

• Die DVE Akademie fragt benötigte angemessene Vorkehrungen für Referent:in- 

 nen und Teilnehmende standardisiert bei Anmeldungen ab und bemüht sich um  

 deren Umsetzung. 

• Die DVE Akademie bemüht sich um barrierefreie Orte ihrer Fortbildungsangebote.  

• Die DVE Akademie bemüht sich, das Angebot von/ mit Referent:innen mit  

 Behinderungen zu erweitern (ggf. über Tandem-Teaching, ohne Inspiration Porn). 

• Im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung werden Referent:innen zur  

 Erstellung digital barrierefreier Dokumente und Präsentationen aufgefordert.  

 Entsprechende Informationen werden vom Ressort Bildung und Wissenschaft  

 bereitgestellt (B2). 

 

Handlungsfeld-übergreifende Themen 

• Bewusstseinsbildung: Durch die Bereitstellung von Informationsmaterial wird das  

 Bewusstsein für die Zugänglichkeit und Barrierefreiheit von ergotherapeutischen  

 Fort- und Weiterbildungen gefördert. Durch Referent:innen mit Behinderungen  

 werden Stereotype infrage gestellt und Beiträge zur Entstigmatisierung gefördert. 

• Empowerment: Der Kompetenzerwerb stärkt Menschen – so auch teilnehmende  

 Ergotherapeut:innen mit Behinderungen von Angeboten der DVE Akademie. Für  

 Referent:innen und Teilnehmende bietet die DVE Akademie Beratung und Unter- 

 stützung (u.a. durch die Informationsmaterialien des Ressorts Bildung und Wissen- 

 schaft, s. B2). 

• Barrierefreiheit: Das Programm, das Anmeldeformular sowie die bereitgestellten  

 Materialien entsprechen den Anforderungen digitaler Barrierefreiheit. 

 

Indikatoren 

Angebote der DVE Akademie sind für Referent:innen und Teilnehmende mit  

Behinderungen zugänglich. 

 

Monitoring 

Das Monitoring erfolgt über die Evaluationen der Angebote der DVE Akademie.
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Aktion B4 | Informationen zum Nachteilsausgleich bereitstellen 

Ist-Situation 

Unterstützungsmöglichkeiten zur Begleitung der Ausbildung sind Lehrenden und Ler-

nenden oft nicht bekannt. Dabei gibt es klare gesetzliche Regelungen zum Benachtei-

ligungsverbot und mehrere Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs (z.B. §61a/ §126 

SGB IX, §7 BGG). Das Recht auf Nachteilsausgleich leitet sich aus dem Grundgesetz 

(Art. 3 Abs. 3 Satz 2), der UN-BRK (Art. 24) und der Sozialgesetzgebung (§126 Abs. 1 

SGB IX) ab. In vollzeitschulischen Ausbildungsgängen finden die Unterstützungsmög-

lichkeiten jedoch nur wenig Anwendung. Die konkreten Maßnahmen des Nachteils-

ausgleichs müssen individuell und situationsbezogen verabredet werden und sollen 

den Nachteil ausgleichen, ohne das Anspruchsniveau der Leistungsanforderungen zu 

verändern. Nachteilsausgleiche verfolgen das Ziel, Lernende mit Beeinträchtigungen 

und/ oder chronischen Erkrankungen und einem Unterstützungsbedarf durch geziel-

te Hilfestellungen in die Lage zu versetzen, ihre Fähigkeiten im Hinblick auf die ge-

stellten Anforderungen nachzuweisen. 

Der DVE bietet eine (Mitglieder-)Beratung an. Anliegen, die den Bildungsbereich be-

treffen, werden ggf. an das Ressort Bildung und Wissenschaft weitergeleitet. Bei Be-

darf verweisen Beratende auf öffentlich zugängliche juristische Beratungsmöglich-

keiten und aufsichtführende Behörden in den jeweiligen Bundesländern.  

 

Ziele 

Das übergeordnete, langfristige Ziel ist, dass Anbietende, Lehrende und Lernende 

über Nachteilsausgleiche informiert sind und diese genutzt werden. Der DVE wirkt 

auf dieses Ziel hin, indem er entsprechende Informationen bietet. 

 

Zielvorgaben aus der UN-BRK 

Artikel 3, 5, 8, 9, 24 und 27 

 

Maßnahmen 

• In Beratungen werden Möglichkeiten aufgezeigt und zuständige Stellen benannt. 

• Das Ressort Bildung und Wissenschaft erstellt ein Informationsblatt zu den unter-

schiedlichen Maßnahmen zum Nachteilsausgleich. Dieses wird auf der Website au-

ßerhalb des Mitgliederbereichs bereitgestellt und in Beratungen genutzt. 

 

Handlungsfeld-übergreifende Themen 

• Bewusstseinsbildung: Die Bereitstellung der Informationen zum Nachteilsausgleich  

 trägt zur Bewusstseinsbildung bei. 

• Empowerment: Lernende mit Beeinträchtigungen werden in ihren Rechten zum  

 Nachteilsausgleich gestärkt. 

• Barrierefreiheit: Die bereitgestellten Materialien entsprechen den Anforderungen  

 digitaler Barrierefreiheit. 

 

Indikatoren 

Informationen zum Nachteilsausgleich sind verfügbar und aktuell.
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Monitoring 

Die Verfügbarkeit des Informationsblattes wird von den Delegierten geprüft. 

Die Nutzung des Nachteilsausgleichs wird über die Schulbefragungen erfasst. 

 

INFOBOX | BILDUNG

Die Förderung von Bildung (und Forschung) erfolgt in Deutschland durch Bund und 

Länder entsprechend ihren Verantwortlichkeiten im föderalen Staat. Im deutschen 

Berufsbildungssystem lassen sich drei Regelungsbereiche der beruflichen Bildung 

unterscheiden: 

• Ausbildungsberufe im dualen System, auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes  

 (BBiG),  

• Ausbildungsberufe im Schulberufesystem, die landesrechtlich geregelt sind 

• Ausbildungsberufe im Schulberufesystem, die auf Grundlage von Berufs- 

 zulassungsgesetzen als Heilberufe geregelt sind.

Der Beruf Ergotherapie zählt zur dritten Gruppe. Die Ausbildung findet demnach 

überwiegend an Berufsfachschulen und Schulen des Gesundheitswesens statt. Mit 

Einführung der sogenannten „Modellklausel“ können seit 2009 auch berufsqualifizie-

rende Studiengänge absolviert werden (§4 ErgThG). Durch das Gesetz über den Beruf 

der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (ErgThG) von 1976 ist die Berufsbe-

zeichnung „Ergotherapeutin/ Ergotherapeut“ geschützt. Die Berufsausübung ist an 

eine Erlaubniserteilung gebunden (ErgThAPrV). 

 

 

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ausbildung 

Wird häufig als Synonym für Berufsausbildung verwendet. In einer Berufsausbildung 

wird ein beruflicher Abschluss erlangt, der zur Aufnahme einer bestimmten Erwerbs-

tätigkeit qualifiziert. In der Regel ist eine duale (in einem Betrieb und in der Berufs-

schule) oder eine vollzeitschulische Berufsausbildung gemeint. Aber auch ein Stu-

dium kann durch einen akademischen Abschluss zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

qualifizieren. Ausbildungen können sowohl bundeseinheitlich als auch auf Länderebe-

ne gesetzlich geregelt sein.

Ergotherapeutisches Ausbildungsprogramm 

Ergotherapeutische Ausbildungsprogramme sind konkrete Bildungsgänge an Berufs-

fachschulen, Schulen des Gesundheitswesens oder an Hochschulen, die zu einem Be-

rufsabschluss in der Ergotherapie führen (DVE, 2021). 

 

Fortbildung 

Eine Fortbildung dient dazu, dass eine Person „beruflich handlungsfähig“ in ihrem 

erlernten Beruf bleibt (Anpassungsfortbildung) oder ihre beruflichen Aufgaben er-

weitert (Aufstiegsfortbildung). Der Besuch einer Fortbildung setzt nach dem Berufs-

bildungsgesetz (§1 Abs. 4 BBiG) einen Berufsabschluss sowie einschlägige Berufs-

erfahrung voraus. Eine Fortbildung hat in jedem Fall einen konkreten Bezug zur 

aktuellen oder zukünftigen beruflichen Tätigkeit (DVE, 2019).
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Weiterbildung 

Eine Weiterbildung dient in der Regel dazu, Wissen zu aktualisieren und/ oder zusätz-

liches Spezialwissen zu erwerben. Zur Weiterbildung gehören berufliche Maßnahmen, 

wie Lehrgänge und Meisterkurse, genauso wie Sprachunterricht, das Nachholen von 

Schulabschlüssen oder freizeitorientierte Bildungsangebote. Weiterbildung umfasst 

dabei drei Arten von Bildungsangeboten: die allgemeine und politische Weiterbil-

dung, die berufliche Weiterbildung und die Weiterbildung an Hochschulen. Der Be-

reich der beruflichen Weiterbildung (Anpassungs- und Aufstiegsweiterbildungen) 

schließt auch die im Berufsbildungsgesetz bzw. der Handwerksordnung als „Fort- 

bildung“ bezeichneten Aufstiegsfortbildungen ein (siehe Fortbildung). Ergo- 

therapeut:innen können sich beispielsweise zu Jobcoaches weiterbilden (refa, 2024).

c) Handlungsfeld Ergotherapie und Forschung (F)
Zugeordnetes Zitat aus der Online-Blitzumfrage: 

Wenn ich an die Menschenrechte von Menschen mit Beeinträchtigungen denke, ist mir 

wichtig, dass ... „Betroffene einen großen Platz in der Diskussion und Ausarbeitung 

einnehmen.“ (Z. 193)

Das Handlungsfeld Forschung in der Ergotherapie entwickelt sich in den letzten Jah-

ren zunehmend. Immer mehr Kolleg:innen arbeiten im Forschungskontext der Ergo-

therapie oder angrenzenden Bereichen wie der Medizin oder den Gesundheitswissen-

schaften. Eines der übergeordneten Ziele des DVE ist die Professionalisierung der 

Ergotherapie, hier ist auch die Forschung einzuordnen. Der DVE setzt sich für die Ver-

tiefung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse z.B. aus der Versorgungs- 

und Teilhabeforschung sowie der Bildungs- und Professionsforschung ein und für die 

Umsetzung ihrer Ergebnisse in der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie in der beruf-

lichen Praxis (DVE, 2022, S. 8). Außerdem unterstützt der DVE auf Anfrage relevante 

Forschungsprojekte mit ergotherapeutischem Bezug durch einen Letter of Intent 

(LoI) und eigene Expertise. Darüber hinaus eröffnet er z.B. die Möglichkeit, Aufrufe 

zur Gewinnung von Teilnehmenden für Forschungsanliegen zu verbreiten.

Forschung ist ein zentraler Schwerpunkt in der Deutschen Gesellschaft für Ergothera-

piewissenschaft e.V. (DGEW). Diese fördert den wissenschaftlichen Diskurs und unter-

stützt Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (DGEW, 2018). Aufgrund dessen be-

steht zwischen dem DVE und der DGEW ein reger Austausch und eine enge 

Zusammenarbeit.

Der DVE unterstützt seine Mitglieder darin, sich zu befähigen, den stetigen Verände-

rungsprozessen und wachsenden Anforderungen professionell zu begegnen. Durch 

Beratung, Informationen und konkrete Handlungshilfen ermöglicht er Mitgliedern, 

sich in ihrer berufspraktischen Tätigkeit sowie im politischen und wissenschaftlichen 

Handeln weiterzuentwickeln. Dazu hat der DVE beispielsweise die Datenbank zur Evi-

denzbasierten Praxis aufgebaut und beteiligt sich an der Entwicklung von Leitlinien 

(DVE, 2022a, S. 6). 
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Die PG stellte bei ihrer Recherche fest, dass die UN-BRK im Forschungskontext der 

Ergotherapie noch eine untergeordnete Rolle spielt. Die volle und wirksame Teilhabe 

an der Gesellschaft und die Einbeziehung in die Gesellschaft sollte auch in der For-

schung umgesetzt werden. Das Aktionsbündnis Teilhabeforschung empfiehlt vor die-

sem Hintergrund die Neuorientierung und Neugestaltung der deutschsprachigen For-

schungslandschaft über die Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen (Aktions- 

bündnis Teilhabeforschung, 2015). Mit Teilhabe als einem übergreifenden Thema wei-

tet sich das Blickfeld auf die Bedingungen, Ressourcen und Möglichkeiten für das 

barrierefreie und vielfältige Eingebundensein in gesellschaftliche und kulturelle  

Lebensbereiche und Funktionssysteme (ebd.). Die Stimmen von Menschen mit Behin-

derungen sollten vermehrt in der Forschung Berücksichtigung finden. In diesem Kon-

text ist der vermehrte Einsatz partizipativer Forschungsansätze wünschenswert.

INFOBOX | PARTIZIPATIVE GESUNDHEITSFORSCHUNG

Partizipative Gesundheitsforschung fordert die aktive Beteiligung von verschiedenen 

nicht-wissenschaftlichen Akteur:innen, wie z.B. Fachkräften oder Expert:innen aus 

Erfahrungen an Forschungsprojekten. Gemeinsame Entscheidungsfindungen sowie 

Reflexion, das Teilen von Macht während des gesamten Forschungsprozesses und 

eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Wissenschaftler:innen als For-

schungsteam sind Kernkriterien. Um Antworten zu relevanten Fragen zu entwickeln, 

werden diese sowohl gemeinsam identifiziert, als auch geeignete Forschungsmetho-

den gemeinsam bestimmt. Dieser kooperative Prozess, in dem die Lebenswelt und 

Erfahrungsexpertise aller Beteiligten respektiert wird, soll zu praxisnahen Erkennt-

nissen und Veränderungen im Kontext von Gesundheit und Wohlbefinden beitragen 

(PartNet, 2024).

 

Als PG im Auftrag des DVE setzten wir den Fokus in diesem Aktionsplan auf die Sensi-

bilisierung für die UN-BRK im Forschungskontext der Ergotherapie. Als Hilfestellung 

wurde eine erste Version einer Checkliste zur UN-BRK-konformen Forschung in der 

Ergotherapie entwickelt. Auf dieser Basis fokussiert der DVE folgende zwei Aktionen 

im Handlungsfeld „Ergotherapie und Forschung“:

Aktion F1 | Sensibilisierung für die UN-BRK im Forschungskontext  

  der Ergotherapie

Aktion F2 |  Bekanntmachung und Verbreitung der Checkliste zur  

  UN-BRK-konformen Forschung in der Ergotherapie
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Aktion F1 |  Sensibilisierung für die UN-BRK im Forschungskontext  

  der Ergotherapie 

Ist-Situation 

Ziel der Ergotherapie ist es, Menschen in ihrer vollen Teilhabe an der Gesellschaft 

durch Betätigungsteilhabe in den verschiedenen Lebensbereichen zu unterstützen 

(u.a. DVE, 2007; WHO, 2015; WFOT, 2019; AOTA, 2020). In den letzten Jahren hat die 

Forschung in der Ergotherapie in Deutschland zugenommen. Ein Meilenstein war die 

Gründung der DGEW im November 2018 (Müller et al., 2018). Der DVE will seine Mit-

glieder, unter denen sich auch Forschende befinden, beruflich fördern, und engagiert 

sich für die Professionalisierung der Ergotherapie (DVE, 2022b, S. 2). Aus diesem 

Grund arbeitet der DVE eng mit der DGEW zusammen. Aktuell existiert keine externe 

Evidenz zu der Frage, inwiefern Forderungen der UN-BRK an die Forschung umge-

setzt werden. Es ist wichtig, Ergotherapeut:innen im Forschungskontext der Ergothe-

rapie für die UN-BRK zu sensibilisieren.  

 

Ziele 

Das übergeordnete, langfristige Ziel ist, dass der DVE seine Reichweite und Medien 

(z.B. Kongress, Newsletter, Website) nutzt, um Ergotherapeut:innen im Forschungs-

kontext der Ergotherapie für die Umsetzung der UN-BRK zu sensibilisieren. 

 

Zielvorgaben 

Artikel 1, 3, 4, 8, 9, 19, 21, 26 und 29 

 

Maßnahmen 

• Der DVE nutzt seine Medien und Veranstaltungsformate (z.B. Newsletter,  

 Website, Kongress), um Ergotherapeut:innen im Forschungskontext der  

 Ergotherapie über die UN-BRK und deren Bedeutung in diesem Kontext zu  

 informieren. 

• Der DVE nutzt seine Reichweite und thematisiert in Kooperation mit relevanten  

 Fachgesellschaften (z.B. DGEW) und Selbsthilfeorganisationen die Bedeutung der  

 UN-BRK für die Forschung in der Ergotherapie. 

• Der DVE nutzt die Anfragen zur Unterstützung von Forschungsvorhaben, um die  

 Umsetzung der Forderungen der UN-BRK im Zusammenhang mit Forschung zu  

 thematisieren. 

 

Handlungsfeld-übergreifende Themen 

• Bewusstseinsbildung: Ergotherapeut:innen im Forschungskontext entwickeln  

 eine menschenrechtsbasierte Haltung zur Umsetzung der UN-BRK in der  

 Forschung. 

• Empowerment: Ergotherapeut:innen im Forschungskontext setzen den Grundsatz  

 „Nichts über uns ohne uns!“ um, indem sie Menschen mit Behinderungen aktiv  

 einbeziehen. 

• Barrierefreiheit: Ergotherapeut:innen im Forschungskontext stellen ihre  

 Ergebnisse den relevanten Akteur:innen (z.B. Menschen mit Behinderungen)  

 bedarfsgerecht und verständlich zur Verfügung.
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Indikatoren 

Es liegen Veröffentlichungen über diverse Medien des DVE (z.B. Newsletter,  

Website, Kongress) vor.

Der DVE steht im Austausch mit relevanten Fachgesellschaften und Selbsthilfe- 

organisationen zu diesem Thema (z.B. per E-Mail, auf Kongressen und vergleichbaren 

Veranstaltungen, Mitgliederversammlungen).

Monitoring 

Das Monitoring erfolgt durch das Ressort Standards und Qualität und die DV.

Aktion F2 | Bekanntmachung und Verbreitung der Checkliste  

 zur UN-BRK-konformen Forschung in der Ergotherapie 

Ist-Situation 

Aktuell existieren keine einheitlichen Vorgaben oder Empfehlungen, inwiefern Men-

schen mit Behinderungen in ergotherapeutischen Forschungsprojekten zu beteiligen 

sind. Unter Beteiligung von Mitgliedern der DGEW wurde im Rahmen der PG ein Be-

darf für Empfehlungen identifiziert und ein erster Entwurf für eine Checkliste zur 

UN-BRK-konformen Forschung in der Ergotherapie entwickelt.

Ziele 

Durch die Checkliste sollen Ergotherapeut:innen bei der Konzeptionierung und 

Durchführung von Forschungsprojekten darin unterstützt werden, die Umsetzung der 

UN-BRK innerhalb des eigenen Projektes zu reflektieren und durch konkrete Maßnah-

men zu initiieren. Der DVE setzt sich in Zusammenarbeit mit der DGEW für UN-BRK-

konforme Forschung ein, indem er die Reichweite und Medien des Verbandes nutzt, 

um die Checkliste zu verbreiten und bekannt zu machen. 

Zielvorgaben 

Artikel 3, 4, 8, 9, 19, 21, 26 und 29

Maßnahmen 

• Bereitstellung der Checkliste für Mitglieder und Nicht-Mitglieder auf der Website  

 des DVE 

• Bekanntmachung der Checkliste durch Beiträge in verschiedenen Medien  

 (z.B. Newsletter, Facebook, Fachzeitschrift „ergoscience“) und im Kontakt zu  

 Forschenden 

• Der Vorstand steht im Austausch mit der DGEW, um die Thematik in der  

 Forschungslandschaft zu etablieren und um Rückmeldungen zur Anwendung  

 sowie Überarbeitungshinweise einzuholen. 

• Der Vorstand bzw. das Ressort Standards und Qualität legt in Abstimmung mit  

 der DV einen Termin sowie ein Vorgehen zur Überprüfung fest und ist zuständig  

 für deren Initiierung und ggf. die damit verbundene Überarbeitung der Checkliste.
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Handlungsfeld-übergreifende Themen 

• Bewusstseinsbildung: Die Checkliste dient der Bewusstseinsbildung von Ergo- 

 therapeut:innen in Lehre und Forschung, damit sie sich aktiv für die gleichberech- 

 tigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Forschung einsetzen und auch  

 die dafür notwendigen Voraussetzungen sowie bestehende Barrieren erkennen  

 und berücksichtigen. 

• Empowerment: Angehende Forschende sowie erfahrene Wissenschaftler:innen  

 mit und ohne Behinderungen werden zur Berücksichtigung und Umsetzung der  

 Forderungen der UN-BRK ermutigt und tragen so zur Stärkung der Teilhabe und  

 Wahrnehmung der Rechte von Menschen mit Behinderungen bei. 

• Barrierefreiheit: Der Abbau von Barrieren zur Teilhabe an Forschung in der  

 Ergotherapie für Menschen mit Behinderungen wird durch die Reflexion des  

 eigenen wissenschaftlichen Handelns angeregt. Die Checkliste soll den Anforde- 

 rungen digitaler Barrierefreiheit entsprechen und dabei unterstützen, ergo- 

 therapeutische Forschung barrierefrei zu gestalten. 

 

Indikatoren 

Die Checkliste steht zum Download bereit. Die Downloadzahlen der Checkliste erhö-

hen sich kontinuierlich. In Veröffentlichungen wird die Checkliste als verwendetes 

Instrument benannt. 

 

Monitoring 

Das Monitoring erfolgt durch das Ressort Standards und Qualität und die DV.
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4. Wie geht’s weiter?
Die kommenden fünf Jahre (2025-2030) gilt es, die verschiedenen Aktionen durch die 

formulierten und mögliche weitere Maßnahmen in den unterschiedlichen ergothera-

peutischen Kontexten umzusetzen, die Indikatoren im Blick zu behalten und schließ-

lich die Evaluation zu initiieren. 

Der DVE geht davon aus, durch den Aktionsplan 2.0 zusätzlich an Sichtbarkeit zu ge-

winnen. Im Rahmen der jährlichen Schwerpunktlegung wird der DVE unter Mitwir-

kung der DV die Aktionen aufgreifen und beginnen, die einzelnen Maßnahmen umzu-

setzen. 

Alle Ergotherapeut:innen sind herzlich eingeladen, den DVE-Aktionsplan 2.0 in ihrem 

jeweiligen Arbeitsumfeld durch eigene Maßnahmen zu verwirklichen und damit auch 

das Potenzial der Ergotherapie für eine inklusive Gesellschaft hervorzuheben!

Abschließend bleibt zu hoffen, dass die im Aktionsplan 2.0 erarbeitete Struktur eine 

gute Ausgangsbasis sein kann für den DVE-Aktionsplan 3.0! 
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5. Anhänge

I.	Wichtige	Begriffe	kurz	erklärt 

Die PG Aktionsplan 2.0 zur Umsetzung der UN-BRK 

stellte während der Recherche, der Erstellung des Ak-

tionsplans sowie der verschiedenen Beteiligungspro-

zesse fest, dass Begriffe im Kontext der UN-BRK unter-

schiedlich verstanden und verwendet werden. Aus 

diesem Grund hat die PG das Dokument „Wichtige Be-

griffe kurz erklärt“ verfasst. Es beinhaltet relevante 

Begriffe und punktuell auch Hinweise („Tipps“) zu wei-

terführender Literatur. Blaue Hinterlegungen zeigen 

an, dass es dazu im Dokument eine Definition gibt (z.B. 

Barrierefreiheit). Kursivsetzungen zeigen englische 

Begriffe an (z.B. Othering). 

 

A
Ableismus 

„Ableismus ist das Fachwort für die ungerechtfertigte 

Ungleichbehandlung (‚Diskriminierung‘) wegen einer 

körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung oder 

aufgrund von Lernschwierigkeiten. Es ist also ‚Ableis-

mus‘, wenn ein Mensch wegen einer bestimmten, oft 

äußerlich wahrnehmbaren Eigenschaft oder einer Fä-

higkeit – seinem ‚Behindertsein‘ – bewertet wird.“ 

(EUTB, 2024a) In Artikel 2 der UN-BRK wird „Diskrimi-

nierung aufgrund von Behinderung“ beschrieben. Sie 

umfasst auch die „Versagung angemessener Vorkeh-

rungen“. 

 

Adultismus 

Adultismus bezeichnet die ungleiche Machtverteilung 

zwischen Erwachsenen und Kindern, die auf Zuschrei-

bungen von Eigenschaften aufgrund des Alters basiert. 

Dabei gelten Erwachsene als „schlau“ und „verantwor-

tungsvoll“. Kindern wird hingegen zugeschrieben, 

„egoistisch“, „rücksichtslos“ oder „niedlich“ zu sein. 

Adultismus findet sich sowohl in Familien als auch in 

Institutionen. Kinder werden u.a. in der Schule von 

Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Bedürf-

nisse und Rechte von Kindern werden so in bestehen-

den gesellschaftlichen Strukturen ignoriert und junge 

Menschen in ihrer freien Entfaltung beschränkt. Gleich-

zeitig schafft Adultismus Voraussetzungen für Diskri-

minierungen (Richter, 2013; Ritz, 2013). 

 

Advocacy 

Advocacy in der Gesundheitsförderung meint, dass sich 

Fachkräfte professionsübergreifend für individuelle, 

gemeinschaftliche und organisatorische Verbesserun-

gen von Gesundheit und Wohlbefinden einsetzen. Um 

gesundheitliche Ungleichheit zu reduzieren, unterstüt-

zen sie Individuen, Gruppen und Gemeinschaften beim 

Aufbau von Kompetenzen. Fachkräfte wenden Advoca-

cystrategien an, indem sie wichtige Akteur:innen mobi-

lisieren, sich für sektorübergreifende Policies einset-

zen und das Bewusstsein für Gesundheitsthemen 

fördern. Dadurch werden Menschen darin gestärkt, 

Bedürfnisse zu artikulieren und Ressourcen der Ge-

sundheitsförderung zu nutzen (Barry et al., 2014). In-

nerhalb der Ergotherapie wird das Konzept als Interven-

tionsform (types of occupational therapy interventions) 

sowie als anvisiertes Ergebnis (outcome) differenziert 

(AOTA, 2020). Es wird differenziert zwischen der Für-

sprache durch Ergotherapeut:innen und der Vertre-

tung eigener Interessen (self-advocacy) durch die Nut-

zenden ergotherapeutischer Leistungen (ebd). 

 

Aktionsplan 

„Aktionspläne sind ein wichtiges Instrument, um die 

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in einem 

koordinierten Prozess kontinuierlich umzusetzen. […] 

Es handelt sich bei diesem Politikansatz um eine Stra-

tegie, die mit konkreten Zielen versetzt und entspre-

chenden Maßnahmen unterlegt ist. Die Umsetzung des 

Plans ist immer oder zumindest in wesentlichen Teilen 

einer Überprüfung zugänglich. […] Menschenrechtli-

chen [sic!] Aktionspläne verfolgen das spezifische Ziel, 

gerade den menschenrechtlichen Zielen und Verpflich-

tungen Rechnung zu tragen. Für den Prozess, in dem 

ein menschenrechtlicher Aktionsplan vorbereitet, be-

gleitet und gesteuert wird, gelten die menschenrecht-

lichen Prinzipien wie Partizipation, Nichtdiskriminie-

rung, Transparenz etc.“ (DIMR, 2024). 

Tipp: Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR, 

2020). Menschenrechtliche Aktions- und Maßnahmen-

pläne. Handreichung für Anwender:innen aus Verwal-

tung und Zivilgesellschaft. Zugriff am 26.02.24 unter 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/filead-

min/Redaktion/Publikationen/MSt_UN-BRK_2019_

Handreichung_Aktionsplaene.pdf 

 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist 

seit dem 18. August 2006 in Kraft und hat das Ziel, 

Benachteiligungen zu verhindern und zu beseitigen. 

Das AGG regelt dabei den Schutz vor Diskriminierung 

im Bereich Zivilrecht (Alltagsgeschäfte wie Einkäufe, 

Gaststätten- oder Diskothekenbesuche, Wohnungssu-

che sowie Versicherungs- und Bankgeschäfte) sowie 

Arbeitsrecht (Beschäftigung im Beruf). Es setzt damit 

vier europäische Antidiskriminierungsrichtlinien aus 

dem Jahr 2000 ins deutsche Recht um (REHADAT, 

2020a). Dabei umfasst das AGG Diskriminierungen aus  

„Gründen der Rasse [sic!] oder wegen der ethnischen 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/MSt_UN-BRK_2019_Handreichung_Aktionsplaene.pdf
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Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-

schauung, einer Behinderung, des Alters oder der se-

xuellen Identität“. Der DVE lehnt den Begriff der Rasse 

ab, weshalb im Selbstverständnis die Formulierung 

„aus Gründen der ethnischen Herkunft, aufgrund ras-

sistischer Zuschreibungen“ (ASH, 2021) gewählt wurde. 

Zur Kritik des Begriffes und zum dahinterstehenden 

Konzept siehe u.a. https://www.institut-fuer-men-

schenrechte.de/themen/rassistische-diskriminierung/

begriff-rasse“.  

 

Angemessene Vorkehrungen  
(reasonable accomodations) 

Angemessene Vorkehrungen werden in Artikel 2 der 

UN-BRK definiert als „notwendige und geeignete Än-

derungen und Anpassungen, die keine unverhältnismä-

ßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn 

sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorge-

nommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen 

mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle 

Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder 

ausüben können“ (Netzwerk Artikel 3, 2018). Es han-

delt sich um nötige Maßnahmen im Einzelfall für Men-

schen, „deren konkrete Situation von bestehenden 

Zugänglichkeitsstandards nicht erfasst“ werden (DIMR, 

2015, S. 4). 

➔	Barrierefreiheit, Zugänglichkeit 

Assistenz 

Menschen mit Behinderungen haben durch das Bun-

desteilhabegesetz seit 2020 ein Recht auf Assistenz, 

wenn sie ohne Unterstützung nicht am Leben der Ge-

sellschaft, Berufs- und Familienleben teilhaben können. 

Assistent:innen unterstützen die selbstbestimmte und 

eigenständige Bewältigung des Alltags und können 

beispielsweise in den Bereichen Pflege zu Hause, Haus-

halt, Beruf, Ausbildung, Alltag und Freizeit tätig sein. 

Meistens wählen die Menschen mit Behinderungen ihre 

Assistent:innen selber aus und geben dementspre-

chend die Qualifikation vor. In Deutschland gibt es ver-

schiedene Leistungsträger, die die Kosten der Assis-

tenz übernehmen (Aktion Mensch, 2024c). 

 

B
Barrieren 

Barrieren sind nach der ICF „(vorhandene oder fehlen-

de) Faktoren in der Umwelt einer Person, welche die 

Funktionsfähigkeit einschränken und Behinderung 

schaffen. Diese umfassen insbesondere Aspekte wie 

Unzugänglichkeit der materiellen Umwelt, mangelnde 

Verfügbarkeit relevanter Hilfstechnologie, negative 

Einstellungen der Menschen zu Behinderung sowie 

Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze, die ent-

weder fehlen oder die verhindern, dass alle Menschen 

mit Gesundheitsproblemen in alle Lebensbereiche 

einbezogen werden“ (BfArM, 2005, S. 147). 

 

Barrierefreiheit (accessibility) 

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG, vom 27. 

April 2002 in der Fassung vom 19. Dezember 2007) be-

schreibt unter §4 die Barrierefreiheit wie folgt: „Barriere-

frei sind bauliche und sonstige Anlagen, […] Informa-

tionsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie 

andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behin-

derte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne 

besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde 

Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ Die Barrierefreiheit 

findet auf einer kollektiven, strukturellen Ebene statt 

(DIMR, 2015). Sie wird in Normen festgelegt. ➔angemes-

sene Vorkehrungen, Zugänglichkeit 

 

Beeinträchtigungen 

„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Men-

schen, die langfristige körperliche, seelische, geistige 

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, […]“ (Netzwerk 

Artikel 3, 2018).

Nach dem bio-psycho-sozialen Modell der ICF können 

Gesundheitsprobleme Schädigungen der Körperstruk-

turen und -funktionen verursachen. Diese Schädigun-

gen können dazu führen, dass der Mensch in den Akti-

vitäten und der Teilhabe beeinträchtigt ist. Erst unter 

Berücksichtigung der Kontextfaktoren wird ein beein-

trächtigter Mensch behindert […]. (BfArM, 2005)

In §2 SGB IX wird „langfristig“ konkretisiert als „mit 

hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate“. 

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) (Gesetz 

zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen) 

ist am 1. Mai 2022 in Kraft getreten. Das BGG verfolgt 

folgende Ziele: die Benachteiligung von behinderten 

Menschen zu beseitigen und zu verhindern, gleichbe-

rechtigte Teilhabe behinderter Menschen am Leben in 

der Gesellschaft zu gewährleisten sowie ihnen eine 

selbstbestimmte Lebensführung unter Berücksichti-

gung ihrer besonderen Bedürfnisse zu ermöglichen. 

Das BGG gilt für alle Behörden sowie Körperschaften 

und Anstalten des Bundes (REHADAT, 2020a). 

 

Behinderungen 

„1. das Behindern; das Behindertwerden; 2. etwas, was 

jemanden behindert“ (Duden, o.J.-a) Laut der Schatten-

übersetzung von Artikel 1 der UN-BRK zählen zu „den 

Menschen mit Behinderungen […] Menschen, die lang-

fristige [Beeinträchtigungen] haben, […] die in Wech-

selwirkung mit verschiedenen Barrieren ihre volle und 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/rassistische-diskriminierung/begriff-rasse
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wirksame Partizipation gleichberechtigt mit anderen 

an der Gesellschaft behindern können“ (Netzwerk Arti-

kel 3). Plakativ zusammengefasst: Wenn Menschen ein 

Bein fehlt, sind sie zwar beeinträchtigt, aber nicht be-

hindert. Erst wenn sie auf Barrieren in der Umwelt 

stoßen, werden sie behindert.➔	Beeinträchtigungen 

Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbe-

stimmung von Menschen mit Behinderungen – Bundes-

teilhabegesetz (BTHG) – wurde am 23. Dezember 2016 

verkündet und am 29. Dezember 2016 im Bundesge-

setzblatt veröffentlicht. Das BTHG umfasst ein von 

2017 bis 2023 stufenweise in Kraft getretenes Gesetz-

gebungsverfahren, welches auf verschiedene bereits 

bestehende Sozialgesetzbücher und weitere Gesetze 

Einfluss genommen hat. Dabei lag der Schwerpunkt 

auf der Neufassung des Neunten Sozialgesetzbuches 

(SGB IX) und auf Änderungen des Eingliederungshilfe-

rechts. Im Rahmen des BTHG wurde die UN-BRK stär-

ker berücksichtigt (REHADAT, 2024). 

Betreuungsrecht 

Die rechtliche Betreuung ist am 1. Januar 1992 mit 

dem Betreuungsgesetz (BtG) eingeführt worden. Die 

Erstellung dieses Rechtsinstruments des Erwachsenen-

schutzes hat zu Verbesserungen für volljährige Perso-

nen geführt, die früher unter Vormundschaft oder 

Gebrechlichkeitspflegschaft standen. Die rechtliche 

Betreuung dient als Rechtsinstrument zur Unterstüt-

zung von Erwachsenen, die aufgrund einer Krankheit 

oder Behinderung ihren rechtlichen Angelegenheiten 

nicht oder nicht mehr nachgehen können. Die recht-

liche Betreuung ist strikt am individuellen Bedarf der 

Menschen mit Behinderungen oder Krankheit ausge-

richtet, berücksichtigt die verbliebenen Fähigkeiten 

der Person und wahrt die Selbstbestimmung (BMJ, 

2023). 

Bewusstseinsbildung 

Bei vielen Menschen bestehen unreflektierte und auf 

Vorurteilen beruhende Vorstellungen über Menschen 

mit Behinderungen. Daher gilt es, das Bewusstsein für 

die Lebenssituationen von Menschen mit Behinderun-

gen zu schärfen, die Achtung ihrer Rechte und ihrer 

Würde zu fördern sowie das Betrachten der Wechsel-

wirkungen (siehe Intersektionalität) hervorzuheben. 

Denn Informationen sollen Bildung und Bewusstsein 

erzeugen und Verhaltensänderungen hervorrufen. 

Daher verpflichtet die UN-BRK die Staaten zu bewusst-

seinsbildenden Maßnahmen unterschiedlicher Perso-

nengruppen und Bereiche (Feige, 2013).

C
Chronische Erkrankung 

„Unter einer chronischen Erkrankung versteht man 

eine länger andauernde, schwer heilbare Krankheit. 

[…] Etwa 40% der Menschen in Deutschland leben mit 

chronischen Krankheiten. […] Ob chronisch [erkrankte 

Personen] sich selbst als behindert sehen oder nicht, 

unterscheidet sich von Person zu Person. […] Eine 

chronische Krankheit kann rechtlich als Behinderung 

eingestuft werden. Wird sie es nicht, dann gilt sie im 

Berufsleben nicht als mögliche Ursache von Diskrimi-

nierung.“ (Weisband, 2023) 

➔ Gesundheitsproblem

➔ Beeinträchtigungen

Tipp: Anje. Die Löffeltheorie. 2024. Zugriff am 

28.01.2024 unter https://www.lupus-live.de/tipps-und-

tricks/lupus-die-wichtigsten-fragen/die-loeffeltheorie/

D
Diskriminierung  
„Der Begriff Diskriminierungen beschreibt grundsätz-

lich Handlungen, Sprechweisen und Strukturen der 

Abwertung, Benachteiligung, Ungleichbehandlung und 

Ausgrenzung von Menschen […]. Entscheidend [dafür] 

ist das Ergebnis, nicht das Motiv […]. 

Diskriminierungen spiegeln gesellschaftliche und poli-

tische Machtverhältnisse wider [und] passieren auf 

verschiedenen Ebenen: 

• Individuell, in der Interaktion zwischen Menschen,

• Institutionell, z.B. Gesetze, Routinen,

Organisationskultur,

• Gesellschaftlich-diskursiv, z.B. Wissen, Bilder,

Medien, Alltagspraktiken,

• Strukturell-politisch, z.B. eine ungleiche Verteilung

von Anerkennung, Ressourcen und Chancen.“

(Bücken et al., 2021, S. 8)

Tipp: Hechler A. für das Anne-Frank-Zentrum. Diskrimi-

nierung. Warum sich mit Diskriminierung beschäftigen? 

Zugriff am 28.01.2024 unter https://www.annefrank.de/

fileadmin/Redaktion/Themenfelder/Zivilgesellschaft_

staerken/Dokumente/Diskriminierung__Fokus_Kita.pdf 

E
Einschränkungen 

➔ Beeinträchtigungen

https://www.annefrank.de/fileadmin/Redaktion/Themenfelder/Zivilgesellschaft_staerken/Dokumente/Diskriminierung__Fokus_Kita.pdf
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Empowerment  
Der Begriff des Empowerments hat den Ursprung in 

den sozialen Bewegungen (für gleiche Bürgerrechte 

oder Frauenrechte) der 1950er und 1960er Jahre in den 

USA. Dabei gingen u.a. Erfahrungen der Diskriminie-

rung oder Ungleichbehandlung voraus. Der Begriff 

wird im Deutschen häufig mit „Selbstermächtigung“ 

übersetzt. Empowert sich eine Gruppe, kommen Men-

schen zusammen, die durch gemeinsames politisches 

Handeln Kräfte freisetzen oder Fähigkeiten wiederent-

decken, um sich z.B. für mehr Chancengleichheit ihrer 

Gruppe in der Gesellschaft einzusetzen und sich poli-

tisch selbst zu vertreten (Lindenmeyer, 2021; ISL, 2013; 

ISL, 2014). 

Entscheidungsfindung	 
(partizipative	Entscheidungsfindung,	unterstützte	
Entscheidungsfindung,	ersetzte/	ersetzende	 
Entscheidungsfindung) 
Es gibt verschiedene Formen der Entscheidungsfin-

dung:

• partizipative	Entscheidungsfindung
Im Sinne der UN-BRK ist es wichtig, dass Menschen ihre

Entscheidungen informiert und selbstbestimmt tref-

fen. Bei der partizipativen Entscheidungsfindung tref-

fen Klient:innen und Ergotherapeut:innen gemeinsam

Entscheidungen, die beispielsweise den Therapiepro-

zess betreffen (Le Granse & Kuiper, 2019).

Tipp: „Partizipative Entscheidungsfindung“ in der Na-

tionalen Versorgungsleitlinie Unipolare Depression (S. 

54ff., Zugriff am 20.02.2024 unter https://www.leitli-

nien.de/themen/depression/langfassung/depression-

vers3-2.pdf) 

• unterstützte	Entscheidungsfindung
Die unterstützte Entscheidungsfindung ermöglicht z.B. 

Menschen mit Lernschwierigkeiten, ihre Selbstbestim-

mung zu bewahren, indem sie vertrauenswürdige Perso-

nen wählen, die sie darin unterstützen, Entscheidungen 

zu verstehen, abzuwägen, zu treffen und mitzuteilen, 

sodass sie ihre eigenen Entscheidungen informiert und 

selbstbestimmt treffen (ACLU, o.J.). Hobson beschreibt 

neben dieser Strategie drei weitere Strategien, wie Er-

gotherapeut:innen speziell Menschen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen unterstützen können (Hobson, 

2006). Sie erläutert u.a. das abgestufte Entscheiden, 

wobei z.B. durch Eingrenzung der Auswahlmöglichkeiten

eine Teilhabe am Entscheidungsprozess ermöglicht wer-

den kann (ebd.).

Tipp: „Unterstützte Entscheidungsfindung, Leicht und 

gut gemacht“. Zugriff am 22.02.2024 unter https://

isl-ev.de/themen/selbstbestimmt-leben/unterstuetzte-

entscheidungsfindung-leicht-und-gut-gemacht/

• ersetzte/	ersetzende	Entscheidungsfindung
Im Gegensatz zur Selbstbestimmung steht die ersetz-

te/ ersetzende Entscheidungsfindung, bei der Perso-

nen für andere Menschen entscheiden, also deren Ent-

scheidungsfindung übernehmen.

Erkrankung
➔ Gesundheitsproblem

Ersetzte	Entscheidungsfindung 

➔ Entscheidungsfindung (partizipative Entscheidungs-

findung, unterstützte Entscheidungsfindung, ersetzte/

ersetzende Entscheidungsfindung)

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) 

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

(EUTB®) bietet Beratung für Menschen mit Behinde-

rungen und von Behinderungen bedrohte Personen, 

unabhängig von der Art ihrer Beeinträchtigung an. 

Jedes EUTB®-Angebot ist für alle Anfragen zugänglich 

und verfolgt das Ziel, die Selbstbestimmung zu stär-

ken. Alle Berater:innen sind unabhängig, also nur den 

Beratungsnehmenden gegenüber verpflichtet, und 

haben oft eigene Erfahrungen mit Behinderungen. Die 

ersten EUTB®-Beratungsstellen begannen Anfang 

2018, basierend auf dem Neunten Sozialgesetzbuch 

(§32) ihre Arbeit. Das Angebot ist kein Ersatz, sondern

eine Ergänzung zu Beratungen anderer Institutionen

(EUTB, 2024a).

Exklusion 

„Ausschließung, Ausgrenzung“ (Duden, o.J.-b) 

➔ Inklusion

F
Frauenrechte 

Ein Grundsatz der Menschenrechte ist ihre Allgemein-

gültigkeit. So gelten Menschenrechte überall und für 

alle Menschen, unabhängig vom Geschlecht oder ande-

ren Eigenschaften. Frauenrechte sind Freiheits- und 

Menschenrechte, die Frauen als Mitglieder der Gesell-

schaft bereits besitzen oder noch beanspruchen. Wer-

den Frauen benachteiligt, stellt dies einen Verstoß 

gegen die Menschenrechte dar. Nach wie vor geschieht 

dies aber noch immer in allen Regionen der Welt (Bun-

desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung, 2024a).
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G
Gebärdensprachdolmetschen (Dolmetschen in Deut-

scher Gebärdensprache und Deutsch) 

Gebärdensprachen sind eigenständige Sprachen. „Mi-

mik und Mundbewegungen […] spielen eine sehr wich-

tige Rolle, ebenso wie die Haltung des Oberkörpers, 

die Handform, die Handstellung und andere Parame-

ter.“ (DGB, o.J.) Mit dem Inkrafttreten des Behinder-

tengleichstellungsgesetzes am 01.05.2002 wurde die 

Deutsche Gebärdensprache (DGS) als eigenständige 

Sprache anerkannt (DGB, 2020).

Gebärdensprachdolmetscher:innen werden überall 

dort eingesetzt, „wo gesprochene Sprache für gehör-

lose Menschen in Gebärdensprache, bzw. Gebärden-

sprache für hörende Menschen in Lautsprache über-

setzt werden muss […]“ (DGB, o.J.). Taube bzw. 

gehörlose und Gebärdensprache nutzende Menschen 

können beim Kontakt mit dem Gesundheitswesen Un-

terstützung durch eine:n Gebärdensprachdolmet-

scher:in benötigen. Hierfür gilt es, Vorkehrungen zu 

treffen und Akzeptanz zu schaffen, z.B. für die Einbe-

ziehung von Gebärdensprachdolmetscher:innen in 

therapeutische Behandlungen oder zur Minimierung 

der Wartezeiten bei Begleitungen durch Dolmet-

scher:innen für Gebärdensprache und Deutsch (ebd.). 

Die Begleitung durch Gebärdensprachdolmetscher:in-

nen erfolgt bei tauben bzw. gehörlosen und gebärden-

sprachigen Menschen aus unterschiedlichen Gründen 

nur verhältnismäßig selten. Umso wichtiger ist dies im 

medizinischen Bereich. Aufgrund der Kommunikations- 

und organisatorischen Barrieren kann jedoch nicht 

vorausgesetzt werden, dass die Betroffenen eine Dol-

metscher:innenbegleitung organisieren. Daher ist es 

wichtig, Betroffene bei deren Organisation und Einsatz 

zu unterstützen. 

➔ Taubblindenassistenz

Gesundheit 

In der Präambel der WHO-Verfassung von 1948 wird 

Gesundheit wie folgt definiert: 

„Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körper-

lichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht 

nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Das 

Erreichen des höchstmöglichen Gesundheitsniveaus ist 

eines der Grundrechte jedes Menschen, ohne Unter-

schied der ethnischen Zugehörigkeit [original: „race“], 

der Religion, der politischen Überzeugung, der wirt-

schaftlichen oder sozialen Stellung.“ (Übersetzung von 

Franzkowiak/ Hurrelmann, 2022; zitiert nach WHO, 

2020, S. 1) 

Gesundheitsproblem (health condition) 

„Gesundheitsprobleme (Krankheiten, Gesundheitsstö-

rungen, Verletzungen usw.) werden innerhalb der In-

ternationalen Klassifikationen der WHO hauptsächlich 

in der ICD-[11] (Kurzbezeichnung für die Internationale 

Klassifikation der Krankheiten, [11.] Revision) klassifi-

ziert, die einen ätiologischen Rahmen liefert. Funk-

tionsfähigkeit und Behinderung, verbunden mit einem 

Gesundheitsproblem, sind in der ICF klassifiziert.“ 

(BfArM, 2005, S. 9)  

Gleichberechtigung 

Gleichberechtigung bedeutet formal, dass alle Men-

schen, basierend auf der Anerkennung der Menschen-

würde, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Glau-

be oder auch Behinderung weder benachteiligt noch 

bevorzugt werden und dieselben Grundrechte haben 

(bpb, 2024). Im Zusammenhang mit der UN-BRK wird 

die Notwendigkeit einer inklusiven Gleichberechtigung 

betont. Diese geht über die formale Gleichberechti-

gung hinaus und adressiert auch strukturelle Diskrimi-

nierung. Diese umfasst unmittelbare und mittelbare 

Diskriminierungen und betont verschiedene Dimensio-

nen der Gleichberechtigung, einschließlich der Teilha-

be am gesellschaftlichen Leben und tatsächlicher 

Chancengleichheit (Hübner, 2020).

Gleichgestellte behinderte Menschen  

Menschen, deren Grad der Behinderung weniger als 50 

beträgt, können eine Gleichstellung beantragen. Wird 

diese gewährt, sind sie den Personen mit einer an-

erkannten Schwerbehinderung rechtlich gleichgestellt.

Nach §2 SGB IX gilt: „(3) Schwerbehinderten Menschen 

gleichgestellt werden sollen Menschen mit Behinde-

rungen mit einem Grad der Behinderung von weniger 

als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Vor-

aussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infol-

ge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen 

geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 156 nicht erlan-

gen oder nicht behalten können (gleichgestellte behin-

derte Menschen).“

Tipp: REHADAT (2021). Lexikon zur beruflichen Teilha-

be: Gleichgestellte behinderte Menschen. Zugriff am 

26.01.2024 unter https://www.rehadat.de/lexikon/

Lex-Gleichgestellte-behinderte-Menschen/ 

Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland – Artikel 3 

„Gleichheit vor dem Gesetz 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat

fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die

Beseitigung bestehender Nachteile hin.
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(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner

Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Hei-

mat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen

oder politischen Anschauungen benachteiligt oder

bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behin-

derung benachteiligt werden“ (BMJ, 2024).

Good Practice 

„Good Practice ist ein international verbreiteter Begriff 

aus dem Themenkreis der Qualitätsentwicklung, für 

den es keine einheitliche, verbindliche Definition gibt. 

Good Practice (= Gute Praxis) kann gleichermaßen ver-

standen werden als Ansatz zur Beschreibung vorbild-

licher Praxisbeispiele als auch als eine Zusammenstel-

lung von Kriterien, die kennzeichnend für diese 

vorbildliche Praxis sind“ (Elkeles et al., 2021). Um die 

Realitätsnähe zu betonen und nicht zu vermitteln, dass 

es nur die eine „beste“ Herangehensweise gibt, wird im 

DVE-Aktionsplan 2.0 Good Practice anstatt Best Practice

verwendet. 

H
Handlungsfeld-übergreifendes Thema 

(kurz: übergreifendes Thema) 

Als Handlungsfeld-übergreifendes Thema werden die 

Themen Bewusstseinsbildung, Empowerment und Bar-

rierefreiheit bezeichnet. Diese sind wichtige Themen, 

die in alle Handlungsfelder hineingreifen und bei allen 

Aktionen berücksichtigt werden. In anderen Aktions-

plänen wird solch ein Thema auch als „Querschnitts-

thema“ bezeichnet (siehe auch Kapitel 3.2).

Hilfsmittel 
„Hilfsmittel sind Gegenstände, die Menschen mit Be-

hinderung oder chronischer Krankheit unterstützen. 

Zum Beispiel ein Rollstuhl, eine Prothese oder ein 

Treppen-Lift. Hilfsmittel gibt es für den privaten Be-

reich und für den Beruf oder die Ausbildung. [...] Die 

Kosten für ein Hilfsmittel zahlt meistens der zuständi-

ge Rehabilitations-Träger.“ (Aktion Mensch, 2024b) 

Tipp: REHADAT Hilfsmittelfinder. Zugriff am 

22.02.2024 unter https://www.hilfsmittelfinder.de/ 

Handlungsfelder 

„Ein Aktionsplan ist in politische Handlungsfelder un-

terteilt. Sie bilden einzelne Lebensbereiche ab, in de-

nen die UN-BRK umgesetzt werden soll […]. Die Hand-

lungsfelder enthalten die Zielvorgaben aus der 

UN-BRK, eine empirische Bestandsaufnahme sowie 

spezifische Maßnahmen zur verbindlichen Umsetzung 

der UN-BRK. Die Maßnahmen stellen temporäre Ergän-

zungen zu existierenden Strukturen und Prozessen dar 

und haben dadurch innovativen Charakter.“ (DIMR, 

2020) 

Handicap 

Handicap ist ein umgangssprachlicher Begriff für 

➔ Beeinträchtigungen und ➔	Behinderungen

I
Inklusion 

„Inklusion ist die bedingungslose Zugehörigkeit inner-

halb einer Gesellschaft. […] Nicht der Mensch hat sich 

anzupassen (zu integrieren) oder muss einer bestimm-

ten Norm entsprechen – sondern die Mehrheitsgesell-

schaft hat die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 

dass alle dabei sein und mitmachen können.“ (Olbrich, 

2023)

„Bei der Inklusion werden Menschen nicht, wie noch 

bei der Integration, gemäß ihrer Unterschiede in Grup-

pen unterteilt, sondern die Vielfalt aller Menschen 

wird als Normalität angesehen“ (REHADAT, 2020b). 

„Inklusion ist dann verwirklicht, wenn jeder Mensch in 

seiner Individualität akzeptiert ist und überall partizipie-

ren kann“ (ISL, 2013).

Inklusion beschreibt im Zusammenhang mit der UN-

BRK einen gesellschaftlichen Zustand. Daher können 

Fachkräfte Menschen auch nicht „inkludieren“. 

Tipp: Wansing G. (2015). Was bedeutet Inklusion? An-

näherungen an einen vielschichtigen Begriff. In: De-

gener T, Diehl E, Hrsg. Handbuch Behindertenrechts-

konvention. Teilhabe als Menschenrecht. Inklusion als 

gesellschaftliche Aufgabe, S. 43-54. Zugriff am 

26.01.2024 unter https://www.bpb.de/system/files/

dokument_pdf/Handbuch_Behindertenrechtskonven-

tion.pdf
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Abbildung von WhiteHotaru (2020) 

Inspiration Porn  
Inspiration Porn bezeichnet metaphorisch-abwertend 

die Darstellung behinderter Menschen als Objekte der 

Inspiration (Wikipedia, 2024b).

„Der Begriff stammt von der […] Behindertenrechts-

aktivistin Stella Young. Sie hatte es satt, von nichtbe-

hinderten Menschen für alltägliche Dinge, die sie tat, 

bewundert zu werden. Inspiration Porn ist genau das: 

die Bewunderung für einen Menschen, dem es auf-

grund einer Behinderung vermeintlich schlechter geht. 

Gepaart wird das Ganze mit Sätzen wie „Wenn ich sehe, 

wie schlecht es der behinderten Person X geht, dann 

darf ich mich mit meinen kleinen Wehwehchen nicht 

beschweren.“ […] Es kommt zu einer Aufwertung der 

eigenen Person durch das vermeintliche Leid anderer.“ 

(DIE NEUE NORM, o.J.) 

Integration 

„Einbeziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes 

[…], Verbindung einer Vielheit von einzelnen Personen 

oder Gruppen zu einer gesellschaftlichen und kulturel-

len Einheit“ (Duden, o.J.-c) 

➔ Inklusion

Intersektionalität 

Intersektionalität benennt die mehrdimensionale Dis-

kriminierung von Menschen aufgrund ihrer Identität 

oder Merkmale (tatsächlich und/ oder zugeschrieben), 

die durch gesellschaftliche Machtverhältnisse zu Un-

gleichbehandlungen führen. Die Verflechtung von Dis-

kriminierungen z.B. aufgrund von Beeinträchtigungen 

und Geschlecht sorgen dafür, dass sich Diskriminierun-

gen potenzieren. Aus strukturellen Ungleichbehand-

lungen entsteht ein komplexes Geflecht von Benach-

teiligungen und Privilegien. Intersektionale Verschrän- 

kungen müssen verstanden, benannt und beachtet 

werden, um Mehrfachdiskriminierungen anzugehen 

(Celal & Stein, 2023; Wienhold, 2023).

Tipp: Robert Bosch Stiftung (2023). Intersektionalität 

in unserer Arbeit. Zugriff am 27.02.2024 unter https://

www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/docu-

ments/2023-03/DE_Prinzipien%20der%20Intersektio-

nalit%C3%A4t.pdf 

K
Kinder- und Jugendrechte 

Zusätzlich zu den allgemeinen Menschenrechten gibt 

es Rechte, die speziell Kindern und Jugendlichen auf-

grund ihres Alters zustehen. Diese Rechte wurden 

1989 in der UN-Kinderrechtskonventionen völkerrecht-

lich verfasst. Dazu zählen u.a. folgende Aspekte: das 

Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, das Recht auf 

Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung 

und das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung, 2024b). 

Klassismus 

Diskriminierungen aufgrund von sozialem Status wer-

den als Klassismus bezeichnet. So wird Menschen mit 

geringem sozio-ökonomischen Status ein geringerer 

Wert zugeschrieben als Menschen, die sich in einer 

guten wirtschaftlichen Situation befinden. Diese Zu-

schreibungen führen zu gesellschaftlichen und struktu-

rellen Barrieren. Folge davon sind Unterdrückung und 

Chancenungleichheit sowie mangelnder Zugang zu 

Rechten. So werden Menschen mit geringerem Status 

von Lebensbereichen wie Bildung, Beschäftigung und 

Freizeitaktivitäten ausgegrenzt. Chancenungleichhei-

ten werden somit reproduziert und „soziale Klassen“ 

erhalten (Ganzer & Kupfer, 2023). 

Klient:innenzentrierung 

Aus ergotherapeutischer Sicht zeichnet sich die klient:in-

nenzentrierte Arbeit durch eine Zusammenarbeit zwi-

schen den Nutzenden und den Ergotherapeut:innen aus, 

indem die Autonomie der Nutzenden gewahrt und ge-

fördert wird. Ergotherapeut:innen leiten den 

ergotherapeutischenπ Prozess, welcher durch die Betäti-

Exklusion

Separation

Integration

Inklusion
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gungen, Entscheidungen und Lösungswege der Nutzen-

den bestimmt ist (Cup & van Hartingsveldt, 2019). 

Der klient:innenzentrierte Ansatz geht zurück auf Carl 

Rogers, der diesen zum personenzentrierten Ansatz 

weiterentwickelte, um u.a. der Vielfalt der Anwen-

dungsbereiche mit dem Begriff gerecht zu werden. 

➔ Personenzentrierung

Klient:innenpartizipation 

➔ Partizipation

Krankheit 

➔ Gesundheitsproblem

L
Leichte Sprache 

Leichte Sprache ist eine sehr vereinfachte Form der 

Alltagssprache und wird vor allem in geschriebenen 

Texten verwendet. Ziel ist es, Informationen für Men-

schen mit Sprachbarrieren und Lernschwierigkeiten 

bereitzustellen und ihnen dadurch selbstbestimmte 

Teilhabe zu ermöglichen. Leichte und einfache Sprache 

werden oft synonym verwendet, jedoch basiert die 

leichte Sprache – im Gegensatz zur einfachen Sprache 

– auf festen Regeln und unterliegt einem Prüfverfahren

(Aktion Mensch, o.J.).

M
Menschenrechte 

Jeder Mensch hat Anspruch auf bestimmte angebore-

ne Rechte und Freiheiten. Menschenrechte sind immer 

universell, unveräußerlich und unteilbar. Es wird zwi-

schen bürgerlichen und politischen sowie wirtschaft-

lichen, sozialen und kulturellen Rechten unterschie-

den. Zu den bürgerlichen und politischen 

Menschrechten zählen z.B. das Recht auf Leben und 

das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht 

auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs-, und Ver-

einigungsfreiheit, die Gleichberechtigung der Ge-

schlechter sowie der Schutz vor Folter oder Sklaverei. 

Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 

umfassen z.B. die Aspekte Bildung, Gesundheit, Nah-

rung und soziale Sicherheit (BMZ, 2024c). 

Menschenrechtliches Modell von Behinderungen 

Mit der UN-BRK wurde ein menschenrechtliches Mo-

dell von Behinderung verabschiedet. Theresia Degener 

hat „Sechs Thesen zur Abgrenzung des sozialen und 

des menschenrechtlichen Modells von Behinderung“ 

formuliert: 

• „Nur das menschenrechtliche Modell kann erklären,

dass Menschenrechtsfähigkeit nicht durch gesund- 

 heitliche Beeinträchtigungen beschränkt wird. 

• Es ‚geht über Antidiskriminierung hinaus‘.

• Es ‚wertschätzt Behinderung als Teil menschlicher

Vielfalt‘.

• Es ‚berücksichtigt Identitätspolitik‘.

• Es ‚bietet einen Rahmen für sensible Präventions-  

 programme in der Gesundheitspolitik‘.

• Es ‚enthält den Fahrplan für eine inklusive globale

Armutspolitik‘.“ (Diehl, Degener, bpb, 2015)

Daneben gibt es weitere Modelle von Behinderungen 

(Waldschmidt, 2020). 

Tipp: Degener T (2015). Die UN-Behindertenrechtskon-

vention – ein neues Verständnis von Behinderung. Zu-

griff am 26.01.2024 unter https://bidok.uibk.ac.at/

library/degener-behindertenrechtskonvention.

html#idm248 

N
Nachteilsausgleiche 

Nachteilsausgleiche sollen Menschen mit Behinderun-

gen unterstützen, behinderungsbedingte Nachteile 

oder Mehraufwendungen auszugleichen. Art und Um-

fang der Hilfen richten sich dabei nach dem Bedarf. 

Das bedeutet, sowohl der Kontext als auch Art und 

Schwere der Behinderung spielen eine Rolle (Grad der 

Behinderung, siehe Schwerbehinderung, anerkannte). 

Gesetzlich ist u.a. der Nachteilsausgleich beim Woh-

nen, der Mobilität oder in Ausbildung und Beruf veran-

kert. Im Kontext ergotherapeutischer Ausbildungspro-

gramme kann der Nachteilsausgleich im Einzelfall 

durch den Bildungsträger bei der Aufsichtsführenden 

Behörde beantragt werden (REHADAT, 2024b). 

Normen und Regeln 

Eine DIN-Norm wird unter der Leitung des Deutschen 

Instituts für Normung (DIN) erarbeitet und beschreibt 

einen freiwilligen Standard, durch den (im-)materielle 

Gegenstände vereinheitlicht werden. In der DIN 18040 

Barrierefreies Bauen ist beispielsweise festgelegt, wie 

viel Platz Menschen, die unterschiedliche Hilfsmittel 

nutzen, benötigen, um ihnen Teilhabe zu ermöglichen.

Darüber hinaus gibt es Europäische Normen (EN), wel-

che in der Regel von einem europäischen Komitee rati-

fiziert werden (z.B. die EN 301 549 “Accessibility requi-

rements for ICT products and services” als europäische 

Norm für digitale Barrierefreiheit). Zusätzlich gibt es 

z.B. „Technische Regeln für Arbeitsstätten“ (ASR) der

Arbeitsausschüsse beim Bundesministerium für Arbeit
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und Soziales wie die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung 

von Arbeitsstätten“ (Wikipedia, 2024a; van Triel et al., 

2017). 

O
Othering 

„Othering ist ein Prozess, in dem Personen und/oder 

soziale Gruppen als „andere“ markiert und der Eigen-

gruppe ‚Wir‘ abgrenzend gegenübergestellt werden“ 

(siehe Diskriminierung). […] Die Fremdgruppe, die erst 

durch das Othering konstruiert und hervorgebracht 

wird, wird durch die kontinuierliche Grenzziehung ab-

gewertet. Diese Form der Handlungen trägt dazu bei, 

dass Privilegien in einer Gesellschaft ungleich verteilt 

bzw. bestehende Machtasymmetrien aufrechterhalten 

werden. Das Wort Othering stammt aus dem englisch-

sprachigen Raum und wird vom Begriff other, was u.a. 

„andere“ bedeutet, abgeleitet. Selten wird im Deut-

schen die freie Übersetzung „VerAnderung“ oder 

„Fremdmachung“ genutzt“ (Logeswaran, 2023, er-

gänzt). 

P
Partizipation (participation) 

Wirksame und bedeutsame Partizipation von Men-

schen mit Behinderungen ist das „Herzstück“ der UN-

BRK (S. 1). Der Grundsatz bedeutsamer Partizipation 

spiegelt sich im Motto „Nichts über uns ohne uns!“ 

wider (S. 2). Volle und wirksame Partizipation bedeu-

tet, Menschen mit Behinderungen in allen Phasen von 

Entscheidungs-, Umsetzungs- und Überwachungspro-

zessen von Maßnahmen (einschließlich vorbereitender 

Studien, Analysen und Evaluationen), die sie direkt 

oder indirekt betreffen, auf allen Ebenen in allen Be-

reichen frühzeitig und fortlaufend eng zu konsultieren 

und sie aktiv einzubeziehen (CRPD, 2018, S. 1-25).

Tipp: DIMR (Deutsches Institut für Menschenrechte) 

(2010). Positionen Nr. 3. Partizipation – ein Quer-

schnittsanliegen der UN-Behindertenrechtskonven-

tion. Zugriff am 28.01.2024 unter https://www.institut-

fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/

Publikationen/Positionen_nr_3_Partizipation_ein_

Querschnittsanliegen_der_UN_Behindertenrechtskon-

vention.pdf 

Partizipative	Entscheidungsfindung 

➔ Entscheidungsfindung (partizipative Entscheidungs-

findung, unterstützte Entscheidungsfindung, ersetzte/

ersetzende Entscheidungsfindung)

Peer Counseling 

Peer Counseling kann als „Beratung von Betroffenen 

für Betroffene“ übersetzt werden und bezieht sich auf 

ein strukturiertes Unterstützungsangebot, bei dem 

Menschen mit ähnlichen Erfahrungen einander bera-

ten. Die Berater:innen qualifizieren sich durch entspre-

chende Weiterbildungen, in denen Beratungsmetho-

den erlernt werden, sodass Professionalität und 

eigene Erfahrungen miteinander verbunden werden. 

Man spricht von „Peer“, wenn eine oder mehrere Perso-

nen bestimmte soziale oder kulturelle Merkmale oder 

Erfahrungen teilen. Im Beratungskontext zeichnen sich 

Peers dadurch aus, dass sie für die zu beratende Person 

Partei ergreifen und als Rollenvorbild fungieren kön-

nen (EUTB, 2024c; ISL, 2013). 

➔ Peer Support

Personenzentrierung 

Personenzentrierung ist ein wesentliches Element des 

BTHG. Leistungen (finanzielle sowie andere Hilfen) für 

Menschen mit Behinderungen sollen nicht mehr ein-

richtungszentriert bzw. institutionsbezogen, sondern 

personenzentriert vergeben werden. Mit diesem Para-

digmenwechsel soll der individuelle Mensch, die Per-

son, mit ihren Wünschen und Teilhabebedarfen ins 

Zentrum rücken und aktiv in den Prozess einbezogen 

werden. Damit verbunden ist auch die Ablösung des 

Prinzips der Fürsorge durch das Prinzip der Selbstbe-

stimmung (Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabege-

setz, o.J.). 

Peer-Education/ -Teaching 

Peer-Education bezeichnet eine pädagogische Metho-

de, bei der Gleichaltrige oder gleichgestellte Personen 

einander Wissen und Kompetenzen vermitteln. Peer 

Education wird in verschiedenen Kontexten wie Schu-

len, außerschulischer Bildung und Beratungsangebo-

ten angewendet. Es wird davon ausgegangen, dass 

Peers sich aufgrund ihrer ähnlichen Erfahrungen be-

sonders gut unterstützen und voneinander lernen  

können. Gleichzeitig werden Fachwissen und gezielte 

Methoden vermittelt, die neben der Funktion als 

„Peer“ ein partizipatives Vorgehen in Bildungsangebo-

ten ermöglichen (IDA, 2024). 

Peer Support 

Peer Support bezieht sich auf unterstützende Bezie-

hungen zwischen Menschen, die ähnliche Erfahrungen 

teilen. Durch geteilte Erfahrungen, praktische Unter-

stützung und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

werden Menschen im Peer Support beispielsweise im 

Kontext der psychischen Gesundheitsversorgung er-

mutigt, Herausforderungen bewältigen zu können. Die 

Steigerung der Resilienz und des Wohlbefindens steht 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Positionen_nr_3_Partizipation_ein_Querschnittsanliegen_der_UN_Behindertenrechtskonvention.pdf
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bei dieser Form der Unterstützung im Vordergrund. Da 

sie keiner fachlichen Qualifikation bedarf, handelt es 

sich um eine informelle Hilfe, bei der die Stärkung 

durch gemeinsame Erfahrungen betont und die Auto-

nomie und Selbstbestimmung gefördert wird (Jacobsen 

et al., 2012; ISL, o.J.-b).

Eine spezifische Form des Peer Supports stellt die Ge-

nesungsbegleitung dar. Genesungsbegleiter:innen 

durchlaufen i.d.R. eine Qualifikation vom Ich-Wissen 

zum Wir-Wissen (z.B. ExIN). Eine weitere spezifische 

Form ist das Peer Counseling. 

Q
Querschnittsthemen 

Wegen der begrifflichen Nähe zu „Querschnittsläh-

mungen“ wurde auf Basis einer Recherche und einem 

Austausch in einem Workshop die Bezeichnung „Hand-

lungsfeld-übergreifendes Thema“ gewählt. 

➔ Handlungsfeld-übergreifendes Thema

R
Rassismus  
Als Rassismus werden Diskriminierungen von Men-

schen aufgrund von (tatsächlichen und/ oder zuge-

schriebenen) Merkmalen wie Hautfarbe, Kultur, Reli-

gion oder ethnischer Herkunft bezeichnet, die auf der 

Ideologie basieren, dass bestimmte Menschen über- 

oder unterlegen seien. Oft wird von strukturellem 

oder systemischem Rassismus gesprochen (siehe Dis-

kriminierung). Um Rassismus zu bekämpfen, sodass 

alle Menschen gleichberechtigt teilhaben, müssen 

rassistische Diskriminierungen auf allen Ebenen auf- 

gedeckt, reflektiert und beseitigt werden (Küpeli, 2023; 

Teffera, 2022).

Tipp: Bartig S, Kalkum D, Mi Le H, Lewicki A (2021). 

Diskriminierungsrisiken und Diskriminierungsschutz im 

Gesundheitswesen. Zugriff am 29.01.2024 unter 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/Shared-

Docs/forschungsprojekte/DE/Expertise_DiskrRisiken_

DiskrSchutz_GesWesen.html?nn=304476 

S
Schwerbehinderung, anerkannte 

Nach §2 Absatz 2 SGB IX gilt: „Menschen sind im Sinne 

des Teils 3 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad 

der Behinderung [(GdB)] von wenigstens 50 vorliegt 

[…]“.

Personen können bei der zuständigen Versorgungsver-

waltung (Versorgungsamt) einen Antrag auf Feststel-

lung und Anerkennung einer Behinderung nach dem 

Schwerbehindertenrecht (GdB-Antrag) stellen. Die 

Versorgungsverwaltung prüft eingegangene Unterla-

gen, fordert ggf. weitere Gutachten an und erlässt 

abschließend einen Feststellungsbescheid (REHADAT, 

2021a).

Im Sozialrecht werden drei anspruchsberechtigte Per-

sonengruppen unterschieden, wobei der Schweregrad 

der Behinderung den Rechtsanspruch auf Leistungen 

bestimmt:

1. „von Behinderung bedroht“ (bei länger andauern-

den gesundheitlichen Problemen)  ➔	Rehabilitations-

leistungen und/ oder präventiv wirkende Leistungen,

2. (amtlich anerkannt) „behindert“ ➔	behinderungs-

ausgleichende Leistungen oder

3. (amtlich anerkannt) „schwerbehindert“ und „schwer-

behinderten Menschen gleichgestellt“ ➔	besondere

unterstützende Leistungen und Hilfen (REHA-DAT,

2022; Aktion Mensch, 2024a).

Tipp: REHADAT (2021). Lexikon zur beruflichen  

Teilhabe: Schwerbehinderte Menschen. Zugriff am 

26.01.2024 unter https://www.rehadat.de/lexikon/

Lex-Schwerbehinderte-Menschen/

REHADAT (2021). Lexikon zur beruflichen Teilhabe: 

Begleitende Hilfe im Arbeitsleben. Zugriff am 

26.01.2024 unter https://www.rehadat.de/lexikon/

Lex-Begleitende-Hilfe-im-Arbeitsleben 

➔ Beeinträchtigung

Selbstbestimmung  
Selbstbestimmung bezeichnet das Recht und die Fähig-

keit einer Person, eigene Entscheidungen zu treffen, 

ihr Leben zu gestalten und eigene Ziele zu verfolgen. 

Dieses Prinzip betont die individuelle Autonomie und 

die Freiheit von äußeren Einflüssen oder Zwängen. 

Selbstbestimmung beinhaltet das Recht, informierte 

Entscheidungen zu treffen, unabhängig von Ge-

schlecht, Alter oder anderen Merkmalen. Die Realisie-

rung dieses Menschenrechts ist grundlegend für eine 

inklusive Gesellschaft, die individuelle Freiheit und 

Würde respektiert. Selbstbestimmung ermöglicht es 

Menschen, ihre Identität zu entfalten und ihre Lebens-

richtung selbst zu bestimmen (ISL, 2013; EUTB, 2024d). 

➔ Entscheidungsfindung (partizipative Entscheidungs-

findung, unterstützte Entscheidungsfindung, ersetzte/

ersetzende Entscheidungsfindung)

Selbsthilfe/	-organisationen 

➔ Peer Support
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Selbstvertretung 

„Selbstvertretungs-Organisationen unterscheiden sich 

von behindertenpolitischen Verbänden, in denen nicht-

behinderte Menschen die Interessen behinderter Men-

schen vertreten. In Selbstvertretungs-Organisationen 

organisieren sich behinderte Menschen, die ihre Lebens-

situation und Beeinträchtigungen am besten kennen, 

selbst, um ihre Rechte und Interessen gesellschaftlich 

voranzubringen. Wesentlich für die Selbstvertretung 

ist, dass behinderte Menschen die Organisation tragen 

und lenken und damit Ausrichtung, Programme und 

Arbeitsweise selbst bestimmen.“ (DIMR, 2010, S. 4) 

 

Separation 

„Absonderung, Trennung“ (Duden, o.J.-d)

Ein Beispiel für Separation im Zusammenhang mit der 

UN-BRK sind Sonderarbeitswelten, wie z.B. Werkstät-

ten für Menschen mit Behinderungen. 

➔	Inklusion 

 

Sexismus 

Sexismus ist „eine Diskriminierungsform aufgrund des 

Geschlechts“ (➔	Diskriminierung). Er wird oft mit der 

„Diskriminierung von cis Frauen“ in Verbindung ge-

bracht, bedeutet jedoch eine „geschlechtliche Rang-

ordnung in der Gesellschaft“. Dazu „gehört auch die 

Annahme, dass Menschen heterosexuell sind“. Sexis-

mus trifft Menschen unterschiedlich und wirkt mit wei-

teren Diskriminierungsformen auf Menschen ein (➔	

Intersektionalität). Er bietet die Grundlage für weitere 

Gewaltformen wie sexualisierte Gewalt (Beeck, 2023).

Frauen mit Behinderungen sind beispielsweise über-

durchschnittlich oft von sexualisierter Gewalt betrof-

fen. Daher adressiert die UN-BRK ihre Situation explizit 

in Artikel 6. 

 

T
Taubblindenassistenz 

Ist ein Mensch „zugleich hochgradig sehbehindert und 

hörbehindert, gilt er als taubblind. Es handelt sich 

nicht um eine homogene Gruppe, die unter den Begriff 

Taubblindheit fällt“ (Hepp, 2007 zit.n. DBSV, 2024). 

„Taubblinde Menschen lassen sich der lautsprachlich 

oder gebärdensprachlich orientierten Gruppe der 

Taubblinden zuordnen.“ (DBSV, 2024)

Taubblindenassistent:innen nutzen verschiedene Kom-

munikationsformen mit Menschen, die als taubblind 

gelten. Viele von ihnen kommunizieren mittels des 

Lormens (Tastalphabet-System). Hier werden den 

Taubblinden die Buchstaben der mitzuteilenden Worte 

in bestimmten Formen und an bestimmten Stellen der 

Handinnenflächen angezeigt. Taubblinde Menschen, 

die eine Taubblindenassistenz haben, werden meistens 

ohne größeren organisatorischen Aufwand zu medizi-

nischen Terminen begleitet (ebd.). 

➔	Gebärdensprachdolmetschen 

Tandem-Teaching 

Das Tandem-Teaching kann als eine Form des Team-

Teaching verstanden werden, bei dem genau zwei Per-

sonen gemeinsam eine Lerngruppe unterrichten. Im 

Unterschied zu Rottach et al. (o.J.) wird Tandem-Tea-

ching im Rahmen dieses Aktionsplans als Form der 

kooperativen Lehre zwischen einer pädagogisch ausge-

bildeten Fachkraft an einer (Hoch-)Schule und einer 

externen Lehrperson (z.B. aus der Berufspraxis, mit 

Expert:innen aus Erfahrung) verstanden.  

➔	Team-Teaching 

 

Team-Teaching 

Team-Teaching bezeichnet eine Methode des Unterrich-

tens, in der zwei oder mehr Personen gemeinsam eine 

Lerngruppe unterrichten. Sie verantworten den Unter-

richt gemeinsam, was bedeutet, dass sie nicht nur eine 

Unterrichtseinheit gemeinsam gestalten, sondern auch 

die Planung und Evaluation gemeinsam durchführen. 

Das Team kann dabei sowohl aus Lehrkräften bestehen, 

als auch weitere Mitglieder des multiprofessionellen 

Teams und Lernende mit einbeziehen.  

Im Sinne dieses Aktionsplans wird darunter die ge-

meinsame Lehre von Menschen mit und ohne eigene 

Erfahrungsperspektive verstanden (Reich, 2016; Halfhide, 

2009). 

➔	Tandem-Teaching 

 

Teilhabe (participation) 

In der ICF heißt es: „Partizipation [Teilhabe] ist das 

Einbezogensein in eine Lebenssituation. […] Beein-

trächtigungen der Partizipation [Teilhabe] sind Proble-

me, die ein Mensch beim Einbezogensein in eine Le-

benssituation erlebt“ (BFARM, 2005, S. 16). Dies 

unterscheidet sich vom Verständnis von Partizipation 

im Sinne der UN-BRK. Unter Berücksichtigung dieses 

Unterschiedes kann dies beispielhaft so formuliert 

werden: Eine Person hat teil an einem Fußballspiel, 

wenn sie sich in einem Fußballstadion befindet. Sie 

partizipiert aber erst, wenn sie selbst entschieden hat, 

an diesem Fußballspiel teilzuhaben. 
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U
Unterstützte	Entscheidungsfindung 

➔	Entscheidungsfindung (partizipative Entscheidungs-

findung, unterstützte Entscheidungsfindung, ersetzte/

ersetzende Entscheidungsfindung)

Universelles Design 

Universelles Design (Universal Design, Design for all) 

wird in Artikel 2 der UN-BRK beschrieben als „ein Design 

von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienst-

leistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen 

möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein 

spezielles Design genutzt werden können. ‚Universel-

les Design‘ schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen 

von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt 

werden, nicht aus“ (Netzwerk Artikel 3, 2018). 

 

Übergreifendes Thema  

➔	Handlungsfeld-übergreifendes Thema 

 

V
Verbandsklagerecht 

Hauptfokus des Gesetzes ist die Einführung einer neu-

en Klageform für Verbandsklagen, die sogenannte 

Abhilfeklage. Das Gesetz erlaubt es Verbraucherver-

bänden, gleiche Leistungsansprüche von Verbrau-

cher:innen gegen ein Unternehmen unmittelbar ge-

richtlich einzuklagen. Somit ist Ziel des Verbandsklage- 

rechts der Schutz von Verbraucher:innen, die schneller 

zu ihrem Recht kommen sollen (Die Bundesregierung, 

2023). 

 

Z
Zugänglichkeit (accessibility) 

Beim Blick in die „Allgemeinen Anmerkungen Nr. 2“ zu 

Artikel 9 der UN-BRK des Ausschusses für die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen wird deutlich, dass 

accessibility mit Zugänglichkeit oder Barrierefreiheit 

übersetzt werden kann. Die Zugänglichkeit eines Le-

bensbereiches kann sich aus dem Zusammenspiel von 

Barrierefreiheit (kollektiv, für alle) und den einzelfall-

bezogenen „angemessenen Vorkehrungen“ (individu-

ell, für Einzelne) ergeben (DIMR, 2015). 

 

Zwei-Sinne-Prinzip bzw. Zwei-Kanal-Prinzip 

„Das Zwei-Sinne-Prinzip ist ein wichtiges Prinzip der 

barrierefreien Gestaltung von Gebäuden, Einrichtun-

gen und Informationssystemen. Nach diesem Prinzip 

müssen mindestens zwei der drei Sinne ‚Hören, Sehen 

und Tasten‘ angesprochen werden. […]

Beim Zwei-Kanal-Prinzip wird bei der eigentlichen Nut-

zung eines Produktes eine geringe bzw. nicht vorhande-

ne Fähigkeit durch eine alternative Fähigkeit ersetzt.“ 

(DGUV, 2015)

Bei der Gestaltung beispielsweise von Beschwerdepro-

zessen ist es wichtig, dass Beschwerden z.B. mündlich 

und schriftlich erfolgen können. So können sich sowohl 

Menschen, die nicht lesen und schreiben können, als 

auch Personen, die nicht sprechen können, beschweren.
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II. Übersicht der Implikationen der UN-BRK  
zur Bewusstseinsbildung

Inhalte für die Bewusstseinsbildung für Implikationen einzelner Artikel  

der UN-BRK

Die Untergruppe zum Handlungsfeld Bildung ist am 29.08.2023 die UN-BRK in Form 

der Schattenübersetzung (NETZWERK ARTIKEL 3 e.V., 2018) durchgegangen und hat 

mögliche Veränderungen für das Handlungsfeld Bildung zusammengetragen. Zu eini-

gen genannten Optionen wurden Aktionen im Handlungsfeld Bildung formuliert. Die 

meisten genannten Maßnahmen bezogen sich jedoch auf die Bewusstseinsbildung 

für die Implikationen der UN-BRK, die in Aktion D2 ausformuliert sind. 

Da in einem Aktionsplan möglichst alle Artikel der betreffenden Konvention berück-

sichtigt werden sollen, folgt hier die Auflistung aller Artikel und der Handlungsmög-

lichkeiten, welche die Untergruppe für die Bewusstseinsbildung von Ergother-

apeut:innen identifiziert hat.

Es tauchte immer wieder die Frage auf, was machbar und realistisch ist. Die konkrete 

Ausarbeitung aller genannten Themen schien im Rahmen der PG Aktionsplan 2.0 

nicht umsetzbar. So entstand die Idee für eine anschließende PG, welche die hier ge-

listeten Inhalte aufgreifen könnte.

 

Artikel 1: Zweck 

• Selbstbestimmung sowie volle und wirksame Partizipation sind nicht voll  

 umgesetzt – ebenso nicht das menschenrechtliche Modell von Behinderungen.

 

Artikel	2:	Begriffsbestimmung 

• Diskriminierende Sprache und Begriffe sind nach wie vor eine Herausforderung.  

 Daher wurde für den Aktionsplan der Anhang I „Wichtige Begriffe kurz erklärt“  

 erstellt.

 

Artikel 3: Allgemeine Grundsätze 

• Selbstbestimmung, Nicht-Diskriminierung, Partizipation, Inklusion, Vielfalt,  

 Chancengleichheit, Barrierefreiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau  

 (Gendergerechtigkeit) sowie Kinderrechte sollten bewusst sein. Hierbei  

 sollten auch die Unterstützte Entscheidungsfindung und Intersektionalität  

 berücksichtigt werden. 

• Darüber hinaus sind diese Grundsätze bei allen ergotherapeutischen  

 (Lern-)Angeboten zu berücksichtigen. 

• Es gilt, Angebote personenzentriert statt institutionszentriert zu gestalten  

 (vgl. Art. 3, 8, 26, 27) 

• Das Empowerment sollte unterstützt werden (vgl. Art. 3, 6, 7, 8, 12, 19, 21, 29).
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Artikel	4:	Allgemeine	Verpflichtungen 

• Dieser Artikel befasst sich vorrangig mit gesetzgeberischen Maßnahmen. Doch  

 einige Punkte könnten auch in der Bewusstseinsbildung aufgegriffen werden: 

• f-h) Forschung und Entwicklung von Dienstleistungen  

• f-h) Hilfsmittel und Technologien 

• f-h) qualifizierte Assistenz als mögliche Dienstleistung von Ergotherapeut:innen  

 (Kontextualisierung notwendig – missverständliche Interpretation des Assistenz- 

 begriffs) 

• i) Schulung von Fachkräften

 

Artikel 5: Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung 

• vgl. Artikel 3

 

Artikel 6: Frauen mit Behinderungen 

• vgl. Intersektionalität  (vgl. Art. 3) 

• Situation von Frauen* mit Behinderungen z.B. bezüglich sexueller Belästigung,  

 Diskriminierung und Gewalt 

• Förderung von Empowerment als Lehrinhalt (vgl. Art. 3, 6, 7, 8, 12, 19, 21, 29)

 

Artikel 7: Kinder mit Behinderungen 

• vgl. Artikel 3 

• Kinderpartizipation, Kindeswohl, Inklusion  

• Förderung von Empowerment (vgl. Art. 3, 6, 7, 8, 12, 19, 21, 29) 

• Umgang mit trans-/ intersexuellen Kindern 

• Kindeswohlgefährdung

 

Artikel 8: Bewusstseinsbildung 

• Dies ist ein Handlungsfeld-übergreifendes Thema und Teil aller Aktionen. Es gilt  

 darüber hinaus, gezielte Formate zu entwickeln, wie das Bewusstsein für die  

 Implikationen der UN-BRK gebildet werden kann. Dies ist der Inhalt von Aktion D2,  

 auf die sich diese Auflistung bezieht. 

• Bedarfe und Bedürfnisse sind nicht institutionszentriert, sondern personen- 

 zentriert – Angebote sind entsprechend zu gestalten (Personenzentrierung versus 

 Institutionszentrierung (vgl. Art. 3, 8, 26, 27)) 

• Good-Practice-Beispiele sammeln und verbreiten  

• Aktivismus als bedeutungsvolle Betätigung (vgl. auch Art. 29),  

• Befundung als Praxis kritisch reflektieren (defizitorientierte Befundung fördert  

 Exklusion) 

• Menschen mit Behinderungen als Lehrende/Team-Teaching (vgl. auch Art. 24) 

• Welche Visualisierungen werden genutzt, um die ergotherapeutische Arbeit  

 sowie Menschen mit Behinderungen darzustellen? 

• Bewusstseinsbildung und Förderung von Empowerment  

 (vgl. Art. 3, 6, 7, 8, 12, 19, 21, 29)
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Artikel 9: Barrierefreiheit 

• Dies ist ein Handlungsfeld-übergreifendes Thema und Teil aller Aktionen. Es gilt  

 darüber hinaus, gezielte Formate zu entwickeln, wie das Bewusstsein für die  

 Barrierefreiheit sowie Kenntnisse zur barrierefreien Gestaltung vermittelt werden  

 können (z.B. zur Gestaltung räumlicher und digitaler Barrierefreiheit). 

• Umgang mit Assistenztieren in ergotherapeutischen Angeboten sowie in Aus-,  

 Fort- und Weiterbildungen  

• Begriffsbestimmungen Zugänglichkeit, Barrierefreiheit und angemessene  

 Vorkehrungen

 

Artikel 10: Recht auf Leben 

• Umgang mit und Beratung von schwangeren Personen und Menschen mit  

 Kinderwunsch 

• Relevant in der Palliativmedizin und im Umgang mit Suizidalität

 

Artikel 11: Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen 

• z.B. bei Aufenthalten in anderen Ländern 

• Evakuierungspläne in ergotherapeutischen Angeboten 

 

Artikel 12: Gleiche Anerkennung vor dem Recht 

• unangemessene Einflussnahme auf Selbstbestimmung von gesetzlich Betreuenden  

 für Gesundheitsbetreuung: Entscheidungsfindung ist mit den Klient:innen zu  

 treffen und nicht mit dem:der Betreuenden!  

• Stärkung von Empowerment (vgl. Art. 3, 6, 7, 8, 12, 19, 21, 29)

 

Artikel 13: Zugang zum Recht 

• Menschenrechte, Rechte, Empowerment

 

Artikel 14: Freiheit und Sicherheit der Person und Artikel 15: Freiheit von Folter 

oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 

• Unter diesen Artikeln wird z.B. die Nutzung von Zwang in der Psychiatrie  

 als Folter verhandelt. 

• Mit welchen Menschenrechtsverletzungen können Ergotherapeut:innen in  

 Institutionen konfrontiert werden (z.B. Einsperren im Zimmer, Festsetzen von  

 Klient:innen im Rollstuhl)?  

• Was kann ich tun, wenn ich mich ethisch verpflichtet fühle, gegen Menschen- 

 rechtsverletzungen in der Institution, in der ich arbeite, vorzugehen? 

• Wann bin ich gesetzlich verpflichtet, gegen Menschenrechtsverletzungen  

 in der Institution, in der ich arbeite, vorzugehen und wie (Aufhebung von  

 Schweigepflicht, Meldepflicht)? 

• Wann kann/ muss ich tun, wenn ich von Menschenrechtsverletzungen außerhalb  

 der Institution, in der ich arbeite, erfahre (z.B. Kindeswohlgefährdung im sozialen  

 Umfeld eines Kindes)?
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Artikel 15: s.o.

 

Artikel 16: Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch 

• Unter diesem Artikel wird z.B. die Bezahlung von Menschen in Werkstätten  

 für Menschen mit Behinderungen verhandelt („Taschengeld“ vs. Recht, den  

 Lebensunterhalt durch die eigene Arbeit zu verdienen (vgl. Art. 27).  

• Beachtung ethischer Grundsätze  

• Infos zu Schutz- und Beschwerdemaßnahmen  

• Beratungsangebote 

• Gewaltschutzkonzepte

 

Artikel 17: Schutz der Unversehrtheit der Person 

• vgl. Artikel 7, 14-16

 

Artikel 18: Freizügigkeit und Staatangehörigkeit 

• Relevant für die Arbeit mit Schutzsuchenden

 

Artikel 19: Selbstbestimmt leben und Inklusion in der Gemeinschaft 

• Selbstbestimmung und partizipative/ unterstützte Entscheidungsfindung  

 versus Paternalismus, Fürsorge 

• Wunsch- und Wahlrecht im SGB IX 

• Förderung von Empowerment (vgl. Art. 3, 6, 7, 8, 12, 19, 21, 29)

 

Artikel 20: persönliche Mobilität  

• Einsatz von Hilfsmitteln und Technologien  

• vgl. auch Artikel 14

 

Artikel 21: Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit  

und Zugang zu Informationen 

• Barrierefreie Informationsgestaltung  

• Förderung von Gesundheitskompetenz und Empowerment  

 (vgl. Art. 3, 6, 7, 8, 12, 19, 21, 29)

 

Artikel 22: Achtung der Privatsphäre 

• Wie verhalte ich mich bei Hausbesuchen, Besuchen in der Schule und/ oder  

 weiteren Lebenswelten? Was darf ich und was nicht? 

• Missachtung z.B. durch Zimmerdurchsuchungen (vgl. auch Art. 14-17, 23)

 

Artikel 23: Wohnung und der Familie  

• Recht auf Elternassistenz  

• Sexualität als bedeutungsvolle Betätigung 

• Selbstbestimmung versus Gabe von Kontrazeptiva bei Menschen mit  

 Lernschwierigkeiten
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Artikel 24: Bildung  

• qualifizierte Assistenz und Budget für Ausbildung  

• Nachteilsausgleiche 

• Menschen mit Behinderungen als Lehrende/ Team-Teaching (vgl. auch Art. 8)

 

Artikel 25: Gesundheit 

• selbstbestimmte, informierte, ggf. partizipative (unterstützte) Entscheidungs- 

 findung  

• Diskriminierung im Gesundheitswesen 

• Ethische Grundsätze

 

Artikel 26: Habilitation und Rehabilitation 

• Personenzentrierung versus Institutionszentrierung (vgl. Art. 3, 8, 26, 27) 

• Barrierefreiheit (vgl. Art. 3, 9)

 

Artikel 27: Arbeit 

• Personenzentrierung versus Institutionszentrierung (vgl. Art. 3, 8, 26, 27)

 

Artikel 28: angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz 

• Relevant für Menschen, die aufgrund von Beeinträchtigungen, Armut, illegalem  

 Aufenthaltsstatus und/ oder fehlender Altersversorgung keinen Zugang zu  

 Dienstleistungen, Unterstützung und sozialem Schutz haben

 

Artikel	29:	Partizipation	am	politischen	und	öffentlichen	Leben 

• Klient:innenbeiräte  

• Bewusstseinsbildung und Förderung von Empowerment  

 (vgl. Art. 3, 6, 7, 8, 12, 19, 21, 29) 

• selbstbestimmte, informierte, ggf. partizipative (unterstützte) Entscheidungs- 

 findung 

 

Artikel 30: Partizipation am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit  

und Sport 

• Urheberrechte an Produkten, die in ergotherapeutischen Angeboten erstellt  

 werden

 

Artikel	31-50	betreffen	den	Vertragsstaat,	UN-Ausschüsse	und	Co.
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III. Checkliste „Leitfragen für UN-BRK-konforme  
Forschung in der Ergotherapie“

Wieso UN-BRK-konforme Forschung in der Ergotherapie? 

Das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (UN-Behin-

dertenrechtskonvention, UN-BRK) ist ein völkerrechtlicher Vertrag über die Men-

schenrechte von Personen mit Behinderungen mit dem Zweck, „den vollen und 

gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle 

Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die 

Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“. Dies betrifft auch den Bereich 

Forschung. Staaten, die die UN-BRK wie Deutschland ratifizierten, verpflichteten sich 

zu ihrer Umsetzung.

Wieso diese Checkliste? 

Die Checkliste ist Teil des DVE-Aktionsplans 2.0 zur Umsetzung der UN-BRK. Diese 

wurde von Forschenden und Praktiker:innen sowie Mitgliedern der DGEW im Kontext 

der Projektgruppe entwickelt. Die Checkliste ist für Forschende primär der Ergo- 

therapie konzipiert, die die Belange von Menschen mit Behinderungen (MmB) mit 

ihrer Forschung adressieren. Die folgenden Fragen sollen dabei unterstützen, For-

schungsprojekte während der Konzeptionierung unter dem Blickwinkel der UN-BRK 

zu betrachten und kritisch zu reflektieren, um UN-BRK-konforme Forschung zu  

initiieren.

Im Sinne des DVE-Aktionsplans 2.0 sollten die Handlungsfeld-übergreifenden The-

men in der Forschung zu und mit MmB handlungsleitend sein:

1. Bewusstseinsbildung

2. Empowerment: Nichts über uns ohne uns!

3. Barrierefreiheit

 

1 NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. (Hrsg.) (2024). Schattenübersetzung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (4. Aufl.). Korrigierte Fassung der zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz ab-
gestimmten Übersetzung. Artikel 1 Zweck, Zugriff am 03.07.2024 unter: https://www.nw3.de/index.php/723-4-auflage-der-
schattenuebersetzung-der-un-behindertenrechtskonvention-erschienen
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Die nachfolgenden Leitfragen sind ein wichtiger Schritt zur Unterstützung der Umset-

zung der UN-BRK in Deutschland. Für Rückmeldung zur Anwendbarkeit sind wir sehr 

dankbar!

Projektgruppe Aktionsplan 2.0 zur Umsetzung der UN-BRK 

Deutscher Verband Ergotherapie e.V. (DVE) 

pg-unbrk@dve.email

 

Folgende Antwortkategorien stehen zur Auswahl:

 Ja, ich habe den Punkt reflektiert und die Entscheidung unter Berücksichtigung  

 der Rechte von Menschen mit Behinderungen getroffen

 Nein, ich habe den Punkt und die Entscheidung (eher) nicht unter  

 Berücksichtigung der Rechte von Menschen mit Behinderungen getroffen

 Trifft nicht zu, weil….

Oder mehrere Auswahlmöglichkeiten zum Ankreuzen 

Das Kommentarfeld in der rechten Spalte enthält Hinweise, die die Beantwortung der 

Fragestellung unterstützen sollen. Des Weiteren ist Platz für Ihre Notizen.
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Bei welchen Aspekten des Forschungs- 
prozesses werden Menschen mit  
Behinderungen gleichberechtigt beteiligt? 

 Initiierung des Forschungsprozesses

 Formulierung der Fragestellung

 Festlegung der Zielstellung/ des Outcomes

 Methodenauswahl

 Auswertung

 Verwertung der Ergebnisse

 Sonstiges: __________________________

Werden	die	Interessen/	Anliegen	von	 
Menschen mit Behinderungen im Projekt 
vertreten? 

 Ja

 Nein

 Trifft nicht zu, weil __________________

Welchen Mehrwert soll das Ergebnis des  
Forschungsprojektes für Menschen mit  
Behinderungen haben? 

 Aufklärung/ Bewusstseinsbildung

 Empowerment

 Barrierefreiheit

 Verbesserung der Lebenssituation

 Verbesserung der Versorgungssituation

 Sonstiges: ____________________

 

Hinweise: Von wem kam die Initiative für die Stu-

die? Wer hat den Auftrag gegeben, in welchem 

Interesse? Bspw.: MmB, Selbsthilfe/-vertretung, 

Wissenschaft, Forschungsförder:innen. Welche 

Relevanz hat die Fragestellung für MmB? Inwie-

fern ist das Ziel für MmB relevant? Wer profitiert 

von der Forschung? Welches sind die Mehrwerte 

für MmB? Autor:innenschaft: Wer ist beteiligt, 

wer nicht? An welcher Stelle wird Beteiligung 

umgesetzt?

Hinweise: Wie werden MmB beteiligt? Bspw. als 

Proband:innen, Teilnehmende, Mitentscheidende, 

Steuernde, Beiratsmitglieder etc.? Sind MmB  

im Forschungsteam gleichberechtigt involviert? 

Bspw. als partizipativ Forschende? Wenn die  

Personen nicht direkt beteiligt werden, werden 

Vetreter:innen angefragt?

Hinweise: Gibt es einen direkten oder indirekten 

Nutzen für MmB? Ist der Nutzen auf Mikro-, Meso- 

oder Makro-Ebene?

Studienplanung und -durchführung

Hinweise und Platz für Ihre NotizenLeitfragen

Checkliste „Leitfragen für UN-BRK-konforme  
Forschung in der Ergotherapie“
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Ethische	Reflexion

Verwertung der Forschungsergebnisse

Ist die Strategie zur Gewinnung von Teilneh-
menden angemessen für die Anliegen der 
Menschen mit Behinderungen?

 

 Ja

 Nein

 Trifft nicht zu, weil __________________

Welche/r	Artikel	der	UN-BRK	wird/	werden	
durch das Forschungsprojekt in besonderer 
Weise/	vorrangig	angesprochen?

 

 Artikel _____

 keine/r

 Trifft nicht zu, weil __________________

Wurden ethische Belange im Forschungs-
team umfangreich diskutiert? 

 Ja

 Nein 

 Trifft nicht zu, weil ___________________

Für wen werden die Ergebnisse des 
Forschungsprojektes aufbereitet? 

 Expert:innen aus Erfahrung

 Fachkräfte aus der Praxis

 Wissenschaftler:innen

 Kostenträger

 politische Entscheidungsträger:innen

 Sonstiges: _______________________

Hinweise: Wer wird warum ausgewählt, und wer 

nicht? Werden marginalisierte/ selten gehörte 

Personengruppen einbezogen oder ausgeschlos-

sen? Sind die ausgewählten Personen die geeig-

neten? Wer bestimmt die beteiligten Personen? 

Wer stellt den Zugang her? Wird eine Beteiligung 

als partizipativ Forschende in Betracht gezogen?

Hinweise: Inwiefern finden die Forderungen der 

UN-BRK Berücksichtigung? Welcher Forschungs-

gegenstand wird gewählt?

Hinweise: Wer wird beteiligt und wer nicht? Wer-

den marginalisierte/ selten gehörte Personen 

einbezogen? Sind die Unterlagen zur Teilnahme 

und Teilhabe entsprechend formuliert und gestal-

tet (Barrierefreiheit)? Werden die Beziehungen 

und Machtverhältnisse reflektiert, auch wenn 

Assistenzpersonen einbezogen werden? Sind die 

geplanten Ergebnisse (Outputs, Outcomes, Im-

pacts) für MmB relevant und von Nutzen?

Hinweise: Werden Entscheidungen hinsichtlich 

Publikationsform und -orten, Verfügbarkeit und 

Verständlichkeit der Publikation mit MmB ge-

meinsam getroffen? Wie erfahren MmB von den 

Ergebnissen? Wie werden die Ergebnisse in das 

Praxissetting implementiert?

Forschungsgegenstand

Hinweise und Platz für Ihre NotizenLeitfragen
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IV.  Übersicht und Rückbindung der Artikel  
der UN-BRK

Die UN-BRK ist in mehrere Abschnitte unterteilt: 

• Der Allgemeine Teil (Art. 1-9) beinhaltet Ziele, Definitionen und Grundsätze  

 der Konvention, 

• im besonderen Teil (Art. 10-30) werden die einzelnen Menschenrechte aufgeführt, 

• der abschließende Teil betrifft den Vertragsstaat, die UN-Ausschüsse und das  

 Berichtsverfahren (Art. 31-33 betreffen Rahmenbedingungen zur Umsetzung,  

 die Artikel 34-50 betreffen die Einbettung auf UN-Ebene).

Artikel 1: 

Zweck 

 

Artikel 2: 

Begriffsbestimmung

Artikel 3: 

Allgemeine Grundsätze

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• F1: Sensibilisierung für die UN-BRK im Forschungs- 

 kontext der Ergotherapie

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D4: Barrierefreiheit der DVE-Website herstellen
 

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D3: Leitbild diskutieren und formulieren

• D5: Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

 diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

• B1: Inklusivität in Bewerbungs- und Aufnahmeverfah- 

 ren ergotherapeutischer Ausbildungsprogramme  

 verankern

• B2: Zugänglichkeit in ergotherapeutischen 

 Ausbildungsprogrammen fördern 

• B3: Angebote der DVE Akademie zugänglich  

 gestalten

• B4: Informationen zum Nachteilsausgleich bereit-

 stellen

• F1: Sensibilisierung für die UN-BRK im 

 Forschungskontext der Ergotherapie

• F2: Bekanntmachung und Verbreitung der 

 Checkliste zur UN-BRK-konformen Forschung 

 in der Ergotherapie

Übersicht der verwendeten Artikel im Aktionsplan 2.0

Artikel Aktion
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Artikel 4:  

Allgemeine Verpflichtungen

Artikel 5: 

Gleichberechtigung und 

Nichtdiskriminierung

Artikel 6:  

Frauen mit Behinderungen

Artikel 7:  

Kinder mit Behinderungen

Artikel 8: 

Bewusstseinsbildung 

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• F1: Sensibilisierung für die UN-BRK im Forschungs- 

 kontext der Ergotherapie

• F2: Bekanntmachung und Verbreitung der Checkliste  

 zur UN-BRK-konformen Forschung in der Ergotherapie

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D5: Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

 diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

• B1: Inklusivität in Bewerbungs- und Aufnahme-

 verfahren ergotherapeutischer Ausbildungs-

 programme verankern

• B2: Zugänglichkeit in ergotherapeutischen 

 Ausbildungsprogrammen fördern 

• B3: Angebote der DVE Akademie zugänglich 

 gestalten

• B4: Informationen zum Nachteilsausgleich 

 bereitstellen
 

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der 

 UN-BRK und die Möglichkeiten des Bundesteil-

 habegesetzes (BTHG) schaffen

• D5: Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

 diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln
 

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen
  

• D1: Aktuelle, relevante Informationen zur UN-BRK  

 weitergeben

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D3: Leitbild diskutieren und formulieren

• D5: Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

 diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

• B1: Inklusivität in Bewerbungs- und Aufnahme-

 verfahren ergotherapeutischer Ausbildungs-

 programme verankern

• B2: Zugänglichkeit in ergotherapeutischen 

 Ausbildungsprogrammen fördern 

• B3: Angebote der DVE Akademie zugänglich 

 gestalten
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• B4: Informationen zum Nachteilsausgleich 

 bereitstellen

• F1: Sensibilisierung für die UN-BRK im Forschungs- 

 kontext der Ergotherapie

• F2: Bekanntmachung und Verbreitung der Checkliste  

 zur UN-BRK-konformen Forschung in der Ergotherapie

• D1: Aktuelle, relevante Informationen zur UN-BRK  

 weitergeben

• D2: Bewusstsein für die Implikationen durch die 

 UN-BRK und die Möglichkeiten des Bundesteil-

 habegesetzes (BTHG) schaffen

• D4: Barrierefreiheit der DVE-Website herstellen

• D5: Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

 diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

• B1: Inklusivität in Bewerbungs- und Aufnahme-

 verfahren ergotherapeutischer Ausbildungs-

 programme verankern

• B2: Zugänglichkeit in ergotherapeutischen  

 Ausbildungsprogrammen fördern 

• B3: Angebote der DVE Akademie zugänglich 

 gestalten

• B4: Informationen zum Nachteilsausgleich 

 bereitstellen

• F1: Sensibilisierung für die UN-BRK im Forschungs- 

 kontext der Ergotherapie

• F2: Bekanntmachung und Verbreitung der Checkliste  

 zur UN-BRK-konformen Forschung in der Ergotherapie

• D2: Bewusstsein für die Implikationen durch die  

 UN-BRK und die Möglichkeiten des Bundesteilhabe- 

 gesetzes (BTHG) schaffen
  

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D1: Aktuelle, relevante Informationen zur UN-BRK  

 weitergeben

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D5: Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

 diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

Artikel 9:  

Barrierefreiheit

Artikel 10: 

Recht auf Leben

Artikel 11: 

Gefahrensituationen und 

humanitäre Notlagen

Artikel 12: 

Gleiche Anerkennung 

vor dem Recht

Artikel 13: 

Zugang zum Recht
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• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D5: Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

 diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

• F1: Sensibilisierung für die UN-BRK im Forschungs- 

 kontext der Ergotherapie

• F2: Bekanntmachung und Verbreitung der Checkliste  

 zur UN-BRK-konformen Forschung in der Ergotherapie

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D1: Aktuelle, relevante Informationen zur UN-BRK  

 weitergeben

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D4: Barrierefreiheit der DVE-Website herstellen   

• D5: Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

 diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

• F1: Sensibilisierung für die UN-BRK im Forschungs- 

 kontext der Ergotherapie

• F2: Bekanntmachung und Verbreitung der Checkliste  

 zur UN-BRK-konformen Forschung in der Ergotherapie

Artikel 14: 

Freiheit und Sicherheit 

der Person 

Artikel 15: 

Freiheit von Folter oder

grausamer unmenschlicher 

oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe

Artikel 16: 

Freiheit von Ausbeutung, 

Gewalt und Missbrauch

Artikel 17: 

Schutz der Unversehrtheit 

der Person

Artikel 18: 

Freizügigkeit und 

Staatsangehörigkeit

Artikel 19: 

Selbstbestimmt leben 

und Inklusion in der 

Gemeinschaft

Artikel 20: 

persönliche Mobilität 

Artikel 21: 

Recht der freien 

Meinungsäußerung, 

Meinungsfreiheit und Zu-

gang zu Informationen
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• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D5: Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

 diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

• B1: Inklusivität in Bewerbungs- und Aufnahmever- 

 fahren ergotherapeutischer Ausbildungsprogramme  

 verankern

• B2: Zugänglichkeit in ergotherapeutischen 

 Ausbildungsprogrammen fördern 

• B3: Angebote der DVE Akademie zugänglich 

 gestalten

• B4: Informationen zum Nachteilsausgleich 

 bereitstellen

• D1: Aktuelle, relevante Informationen zur UN-BRK  

 weitergeben

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D3: Leitbild diskutieren und formulieren

• D5: Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

 diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• F1: Sensibilisierung für die UN-BRK im Forschungs- 

 kontext der Ergotherapie

• F2: Bekanntmachung und Verbreitung der Checkliste  

 zur UN-BRK-konformen Forschung in der Ergotherapie

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D5: Standardisierten Prozess zur Bearbeitung von  

 diskriminierungsbezogenen Beschwerden entwickeln

• B1: Inklusivität in Bewerbungs- und Aufnahmever-

 fahren ergotherapeutischer Ausbildungsprogramme  

 verankern

Artikel 22: 

Achtung der Privatsphäre

Artikel 23: 

Wohnung und der Familie 

Artikel 24: 

Bildung 

Artikel 25: 

Gesundheit

Artikel 26: 

Habilitation und 

Rehabilitation

Artikel 27: 

Arbeit
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• B2: Zugänglichkeit in ergotherapeutischen 

 Ausbildungsprogrammen fördern 

• B3: Angebote der DVE Akademie zugänglich 

 gestalten

• B4: Informationen zum Nachteilsausgleich 

 bereitstellen

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

• F1: Sensibilisierung für die UN-BRK im Forschungs- 

 kontext der Ergotherapie

• F2: Bekanntmachung und Verbreitung der Checkliste  

 zur UN-BRK-konformen Forschung in der Ergotherapie

• D2: Bewusstsein für die Implikationen der UN-BRK  

 und die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes  

 (BTHG) schaffen

Artikel 28: 

Angemessener Lebensstan-

dard und sozialer Schutz

Artikel 29: 

Partizipation am politischen 

und öffentlichen Leben

Artikel 30: 

Partizipation am kulturellen 

Leben sowie an Erholung, 

Freizeit und Sport
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V. Beschreibung des Erstellungsprozesses

Im Folgenden wird der Erstellungsprozess des DVE-Aktionsplans 2.0 über die Projekt-

dauer von 2020 bis 2024 beschrieben. Die Darstellung erfolgt nicht zeitlich chronolo-

gisch, sondern anhand von inhaltlichen Leitfragen. Diese differenzierte Schilderung 

soll für alle Lesenden Transparenz in den Entstehungsprozess bringen.

Wie	fing	alles	an?	 

Nachdem sich aktive DVE-Funktionsträger:innen mehrmals über die Motivation zur 

Überarbeitung des DVE-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-BRK ausgetauscht hat-

ten, entstand die Idee, dieses Anliegen als Projektgruppe (PG) zu verfolgen. Mit ei-

nem entsprechenden Projektgruppenantrag (24.03.2020) konnte dies nach Zustim-

mung des Vorstands in die Tat umgesetzt werden. Am 04.10.2020 startete die PG mit 

sechs Mitgliedern. Aufgrund persönlicher Gründe verließ ein Mitglied nach etwa ei-

nem Jahr die PG. Zwei neue Mitglieder konnten im darauffolgenden Jahr gewonnen 

werden. In dieser sieben Personen umfassenden Zusammensetzung arbeitet die PG 

bis zur Fertigstellung des Aktionsplans 2024. Die Mitglieder kommen aus verschiede-

nen Arbeits- und Fachbereichen der Ergotherapie: der ergotherapeutischen Praxis, 

Forschung und Lehre. Sie bringen unterschiedliche Motivationen für die Thematik mit 

(vgl. Selbstverständnis, ➔Kapitel 2.2) und haben zum Teil selbst Behinderungen. Die 

Mehrheit der Mitglieder ist bereits in Gremien im DVE ehrenamtlich aktiv, einige wa-

ren auch bei der Verabschiedung des ersten DVE-Aktionsplans involviert.

Was war uns besonders wichtig? 

Die Mitglieder der PG waren sich von Beginn an einig, dass die Erstellung eines neuen 

Aktionsplans die Beteiligung vieler Personen erfordert, darunter vorrangig Menschen 

mit Behinderungen sowie für die Umsetzung des Aktionsplans Verantwortliche. Diese 

sollten eng in dessen Entwicklung eingebunden werden, um erstens die Diversität 

der Berufsgruppe abzubilden und zweitens die anschließende Umsetzung des Ak-

tionsplans in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern zu unterstützen. Daher wurden im 

Projektverlauf angelehnt an den Partizipationsanspruch verschiedene Beteiligungs-

formate, wie Online-Workshops, Mitarbeit in Kleingruppen, Kommentierungen per 

E-Mail oder interaktive Vorträge auf den DVE-Kongressen initiiert. Dazu wurde über 

E-Mail-Verteiler, persönliche Kontakte und DVE-Medien zur Mitarbeit eingeladen.

Wie wurde gearbeitet? 

Die PG hat sich anfangs pandemiebedingt und später aufgrund zeitlicher und räum-

licher Ressourcen über die vier Jahre hinweg hauptsächlich online getroffen. Jährlich 

gab es fünf bis acht Online-Sitzungen, an denen meist alle PG-Mitglieder teilnahmen. 

Oftmals resultierten aus diesen Treffen Arbeitsaufgaben, woraus sich weitere Tref-

fen einzelner Mitglieder oder Zusammenarbeit per E-Mail ergaben. Persönliche Tref-

fen der PG-Mitglieder fanden auf den DVE-Kongressen (2021-2024) und an Arbeits-

wochenenden in Berlin (2023, 2024) statt.
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Neben den PG-internen Treffen gab es Meetings mit DVE-Vorstandsmitgliedern und/ 

oder interessierten Personen. Es wurden drei Workshops zu den Handlungsfeldern 

(2022, 2023) und zwei Workshops zum Wording (2024) angeboten. Darüber hinaus 

trafen sich Kleingruppen aus PG-Mitgliedern, Interessierten und DVE-Vorstandsmit-

gliedern mehrfach zur Bearbeitung der Handlungsfelder (2023). Mehrere Vorstands-

mitglieder nahmen regelmäßig an jenen Kleingruppentreffen teil und entwickelten 

den Aktionsplan so aktiv mit. Zusätzlich wurden verschiedene Personen und Gruppen 

per E-Mail kontaktiert und um schriftliche Stellungnahme gebeten (2023, 2024).

Was waren die ersten Schritte? 

Am 04.10.2020 fand das erste gemeinsame Treffen mit dem Vorstand, vertreten 

durch Birthe Hucke, statt. Das Vorgehen, die Erwartungen und Wünsche der einzel-

nen PG-Mitglieder sowie die gemeinsamen Ziele wurden geklärt. Die Ergotherapie-

Community wurde als Adressat definiert. Es galt, eine Beschreibung der internen und 

externen Aktionen des DVE zur Umsetzung der UN-BRK zu verfassen und Ansprech-

partner:innen zu benennen. Zudem sollte eine Sammlung von Good-Practice-Beispie-

len entstehen, um erfolgreiche Ansätze zu teilen. Letzteres wurde aufgrund fehlen-

der zeitlicher Ressourcen nicht umgesetzt.

In den nachfolgenden Monaten wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, um rele-

vante Informationen für das Projekt zu sammeln. Zudem wurde der erste DVE-Ak-

tionsplan (2012) sowie weitere Aktionspläne und Konzepte, die für das Projekt rele-

vant sein können, gesichtet, geprüft und analysiert. Auch wurden notwendige 

Dokumente und Ergebnisse identifiziert, die im Rahmen des neuen DVE-Aktionsplans 

2.0 zu erstellen waren. Außerdem betrachtete die PG die „DVE-Perspektiven bis 

2029“, um ein realistisches Bild der Ressourcen und Möglichkeiten der einzelnen Gre-

mien zu erhalten und diese in die Planung einzubeziehen. Angesichts der Vielzahl von 

Themen beschloss die PG, sich in Unter- bzw. Kleingruppen aufzuteilen, um die ver-

schiedenen Arbeitspakete parallel zu bearbeiten. Die erste Vorstellung des Projektes 

fand auf der DV im Februar 2021 statt. Ebenso wurden die Inhalte zur UN-BRK auf der 

DVE-Website geprüft, angepasst und mittlerweile veröffentlicht.

Wie ging es weiter? 

Schwerpunkte waren die Erarbeitung von Handlungsfeldern und zunächst von „Quer-

schnittsthemen“. Auf Basis ihrer Recherchen zu Aktionsplänen und ihrer Problem-

wahrnehmungen bezüglich der Umsetzung der UN-BRK wurden Vorschläge für Hand-

lungsfelder und „Querschnittsthemen“ entwickelt. Nach weiterer Literaturrecherche 

begann die PG mit der Ausarbeitung der Handlungsfelder und zugehöriger Aktionen. 

Bei jeder Aktion sollten die „Querschnittsthemen“ berücksichtigt werden. Ziel war es, 

eine sinnvolle Struktur für das Projekt zu schaffen, die alle relevanten Aspekte und 

Akteur:innen berücksichtigt. So entstand das im Verlauf stetig weiterentwickelte 

„Kartenmodell“ (vgl. Tabelle 2, Kapitel 3.1). Parallel formulierte die PG ihr Selbstver-

ständnis, welches sie während und nach dem zweiten Workshop zur Diskussion stellte. 
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Die zunächst vier Handlungsfelder und drei „Querschnittsthemen“ wurden mit dem 

Vorstand abgestimmt. Danach wurde der Beteiligungsprozess hinsichtlich der Hand-

lungsfelder geplant und durchgeführt. So wurden die Handlungsfelder entsprechend 

der festgelegten Schwerpunkte in Kleingruppen, die sich aus den Workshops erga-

ben, bearbeitet und weiterentwickelt. Dabei stand das Sammeln und Formulieren von 

Aktionen in Vordergrund. Die Beteiligten trafen sich mehrfach online, um im An-

schluss entstandene Aufgaben zu bearbeiten und diese durch Austausch per E-Mail 

zusammenzuführen. Nach dem dritten Workshop wurde beschlossen, das Handlungs-

feld „Ergotherapeutische Angebote“ aufgrund inhaltlicher Überschneidungen und 

mangelnden zeitlichen und personellen Ressourcen in das Handlungsfeld „DVE innen 

und außen“ zu integrieren. Die Handlungsfelder und „Querschnittsthemen“ wurden 

mehrfach auf dem DVE-Kongress vorgestellt und zur Kommentierung an den Vor-

stand, DVE-Funktionsträger:innen und Selbsthilfeorganisationen per E-Mail freigege-

ben. Es gab zwei Workshops, die sich mit dem Wording befassten. Bei dem einen 

Workshop wurde die Sammlung erklärungsbedürftiger Begriffe gesichtet, gestrichen 

und ergänzt. Anschließend wurden die Begriffe durch die Beteiligten definiert. Bei 

einem weiteren Workshop fand eine Auseinandersetzung mit dem Wort „Quer-

schnittsthema“ statt, die darin mündete (➔Kapitel 3.2), das Wort „Querschnittsthe-

men“ durch „Handlungsfeld-übergreifende Themen“ zu ersetzen. 

Was hatte es mit den Workshops auf sich? 

Ein Beteiligungsformat des Projekts waren Workshops, zu denen über einen E-Mail-

Verteiler, persönliche Kontakte und DVE-Medien zur Mitarbeit eingeladen wurde. Die 

Teilnahme war freiwillig und ehrenamtlich. Die Workshops wurden online abgehalten 

und hatten jeweils ein spezifisches Thema. Sie zeichneten sich durch einen kurzen 

Vortrag der PG-Mitglieder mit anschließender Diskussion der Interessierten aus. An 

den Workshops nahmen (angehende) Ergotherapeut:innen mit und ohne Behinderun-

gen sowie Personen angrenzender Berufsgruppen teil.
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DATUM

Workshop 1

30.04.2022 

Workshop 2 

03.12.2022

Workshop 3 

01.07.2023

Workshop 4 

25.02.2024

Workshop 5

26.02.2024

TEILNEHMENDE UND INHALT

• Titel: „Handlungsfelder und „Querschnittsthemen“

• Teilnehmende: PG-Mitglieder plus sieben weitere Personen.  

 Der Großteil der Gruppe bestand aus (angehenden) Ergo- 

 therapeut:innen mit Behinderungen.

• Die durch die PG entwickelten Handlungsfelder und „Quer-  

 schnittsthemen“ wurden vorgestellt, diskutiert und bestätigt.

• Titel: „Arbeitsgruppen für die Handlungsfelder“

• Teilnehmende: PG-Mitglieder plus zehn weitere Personen

• Die Handlungsfelder wurden erneut vorgestellt. Es wurden vier  

 Gruppen entsprechend den (bis dato) vier Handlungsfeldern 

 gebildet. Ziel der Gruppen war es, Aktionen für das jeweilige   

 Handlungsfeld zu erarbeiten. 

• Das Selbstverständnis wurde präsentiert.

• Titel: „Stand der Handlungsfelder“

• Teilnehmende: PG-Mitglieder plus fünf weitere Personen

• Der Workshop gab einen Überblick über den aktuellen Arbeits- 

 stand in den Handlungsfeldern. Dabei entstand die Idee, den   

 Welttag der Ergotherapie unter dem Motto „unity through com- 

 munity“ zu nutzen, um auf die Thematik der Menschenrechte 

 aufmerksam zu machen. 

• Die Handlungsfelder „DVE innen und außen“ und „Ergothera-  

 peutische Praxis“ wurden im Nachhinein zusammengelegt.

• Teilnehmende: PG-Mitglieder plus drei weitere Personen. 

• Während des gesamten Prozesses wurden erklärungsbedürftige  

 Begriffe gesammelt. Diese Begriffe wurden gesichtet, einige 

 gestrichen oder ergänzt. Es wurde festgestellt, dass es sich bei  

 dem Ergebnis dieser Arbeitsgruppe weniger um ein Glossar 

 handeln würde, sondern eher um Erklärungen bedeutsamer 

 Begriffe. Anschließend wurden die Begriffe unter den Beteiligten  

 für die Ausformulierung aufgeteilt und später an die PG gesen- 

 det. Sie wurden gesichtet, vereinheitlicht und bilden nun den 

 Anhang I „Wichtige Begriffe kurz erklärt“.

• Teilnehmende: PG-Mitglieder plus vier weitere Personen

• Bei diesem Treffen haben sich die Teilnehmenden genauer 

 mit dem Wort „Querschnittsthema“ auseinandergesetzt 

 (➔Kapitel 3.2). Nach der Betrachtung der Rechercheergebnisse  

 und der Sammlung alternativer Begriffe wurde sich darauf 

 geeinigt, das Wort „Querschnittsthemen“ durch „Handlungs-

 übergreifende Themen“ zu ersetzen. 
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Wie haben sich die Handlungsfelder geformt? 

Die in den Workshops entstandenen Kleingruppen formulierten bis Ende 2023 Aktio-

nen für den Aktionsplan 2.0 mithilfe des entwickelten „Kartenmodells“. Jede Klein-

gruppe hatte ihre eigene Arbeitsweise. Dabei wurden die Kleingruppen durch die PG 

koordiniert. Exemplarisch werden nachfolgend Arbeitsschritte des Handlungsfelds 

„Bildung“ dargestellt, um einen Eindruck zu vermitteln, wie in einem Handlungsfeld 

vorgegangen wurde:

1. Was verstehen wir unter Bildung? Was gehört alles in dieses Handlungsfeld  

 und was nicht?

2. Sammlung von aktuellen Problemen und möglichen Aktionen in diesem  

 Handlungsfeld mit parallel laufender Sammlung relevanter Begriffe

3. Definition von Aktionen zu den festgehaltenen Problemen, Ergänzung von 

 „Indikatoren“ und „Monitoring“

4. Rückbindung an die Artikel der UN-BRK: Welche haben wir berücksichtigt und  

 welche noch nicht? Wie gehen wir mit unberücksichtigten Artikeln um? Welche  

 Aktionen sehen wir in weiteren Handlungsfeldern?

5. Austausch in der gesamten PG: Passt die Aktion in das betreffende Handlungsfeld  

 oder besser in ein anderes? 

6.  Ausformulierung der einzelnen Aktionen durch Beteiligte der Kleingruppen

Wofür wurden die DVE-Kongresse genutzt? 

Die PG stellte bei den DVE-Kongressen 2022, 2023 und 2024 ihren Arbeitsstand vor 

und lud jeweils zur Kommentierung ein. Auf dem DVE-Kongress 2022 wurden die bis-

herigen Erkenntnisse des Projekts erstmalig einem breiteren, öffentlichen Publikum 

vorgestellt. Die bereits beim ersten Workshop vorgestellten Handlungsfelder und 

„Querschnittsthemen“ wurden erneut zur Diskussion gestellt und durch die Anwesen-

den bestätigt. Auf dem DVE-Kongress 2023 wurde der neue Arbeitsstand präsentiert 

und mit dem Plenum diskutiert. Es kam zu einem projektgruppenübergreifenden Aus-

tausch und weitere Interessierte wurden für die Mitarbeit am Aktionsplan gewonnen. 

Auf dem DVE-Kongress 2024 wollte die PG den fertigen Aktionsplan 2.0 vorstellen, 

jedoch zeigte sich im ersten Halbjahr, dass dies nicht zu realisieren sein würde. Diver-

se Herausforderungen in der finalen Überarbeitungsschleife benötigten letztendlich 

mehr Zeit als eingeplant. Daher wurden auf dem DVE-Kongress 2024 nur der aktuelle 

Arbeitsstand sowie Ergebnisse der Blitzumfrage vorgestellt. Erfreulicherweise konn-

ten drei PG-Mitglieder beim Occupational Therapy Europe Congress im Oktober 2024 

in Krakau (Polen) einen Einblick in den Aktionsplan 2.0 geben, um das Vorgehen eines 

nationalen Berufsverbandes beispielhaft zu präsentieren, in den Austausch mit inter-

nationalen Kolleg:innen zu kommen und zur Nachahmung einzuladen!



73

Was wurde noch gemacht? 

Durch den dritten Workshop inspiriert erweiterte die PG in Abstimmung mit dem Vor-

stand das Motto des Welttags der Ergotherapie (27.10.2023) um „Menschenrechte 

verbinden“. Es wurden Materialien für den Welttag der Ergotherapie erarbeitet und 

in Zusammenarbeit mit Angelika Reinecke, Daniela Ottinger und Julia Schirmer über 

die DVE-Medien verbreitet. Wie den sozialen Medien zu entnehmen war, nutzten Er-

gotherapiepraxen, Berufsfachschulen und Fachhochschulen die Materialien für viel-

fältige Aktionen zum Welttag der Ergotherapie. Anfang 2024 erstellte die PG eine 

Blitzumfrage, um genauer herauszufinden, wie viele Ergotherapeut:innen Behinde-

rungen haben und in welchem Zeitraum diese auftraten. Die Blitzumfrage, welche auf 

der DVE-Homepage zu sehen war, bestand aus drei Fragen und einem Freitextfeld. 

Die Ergebnisse der Blitzumfrage wurden auf dem DVE-Kongress 2024 vorgestellt und 

sind in Kapitel 2.3 ausgeführt.

Wie wurde das Projekt abgeschlossen? 

Der Projektzeitraum wurde zweimal verlängert, um dem Beteiligungsprozess in der 

Ausarbeitung des neuen Aktionsplans gerecht zu werden. Nachdem die Kleingruppen 

ihre Arbeitspakte Ende 2023 abgeschlossen hatten, arbeitete die PG an der Finalisie-

rung der Aktionen und der Ausformulierung der Begleittexte. Auf der DV im Februar 

2024 wurde eine Kleingruppe zum Aktionsplan 2.0 angeboten. Zusätzlich wurden der 

DVE-Vorstand, Funktionsträger:innen und Selbsthilfeorganisationen schriftlich um 

Kommentierung des Ist-Standes gebeten. Im Frühjahr 2024 folgten weitere Arbeits-

schritte zur Finalisierung des Aktionsplans, einschließlich der Bildung einer Redak-

tionsgruppe. Ende Juni 2024 fand das finale Arbeitsgruppentreffen der PG in Berlin 

statt. Anschließend stimmte sich die PG mit Angelika Reinecke über das Layout und 

den Druck des Aktionsplans ab. Eine weitere Kommentierungsphase der Delegierten 

und Selbsthilfeorganisationen erfolgte im Sommer 2024. Anschließend wurde der 

Aktionsplan 2.0 final überarbeitet, um ihn für die Veröffentlichung vorzubereiten. Auf 

der DV im September 2024 wurde der Aktionsplan 2.0 zur Verabschiedung freigege-

ben. Die Verbreitung des Aktionsplans über die verschiedenen DVE-Kanäle wurde 

geplant. Gleichzeitig wurden Ideen für eine anschließende PG und das Monitoring der 

Umsetzung entwickelt, während die Arbeit der PG evaluiert wird, um daraus Erkennt-

nisse für zukünftige Projekte zu gewinnen. Schließlich wurde der Projektabschluss 

vorbereitet, um das Projekt formell abzuschließen und die Ergebnisse zu dokumen-

tieren.

Was ist rückblickend zu benennen? 

Während des Erarbeitungsprozesses starteten alle PG-Mitglieder an unterschiedli-

chen Stellen. Daher wurde zunächst viel Zeit benötigt, um gemeinsame Ziele und ei-

nen geteilten Kenntnisstand zu erarbeiten. Die vielfältigen Erfahrungen und Sichtwei-

sen innerhalb der PG wurden als Bereicherung erlebt. So sind wir über den gesamten 

Verlauf zusammengewachsen, haben gemeinsam diskutiert und Lösungen gefunden. 

Doch die Erstellung des Aktionsplans war mit einem hohen Arbeitsaufkommen ver-

bunden. Viele Abendstunden, Tage an Wochenenden und zum Teil auch Urlaubstage 
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wurden in diesen Aktionsplan investiert. Obwohl die Beteiligten sich z.T. mutigere 

und weitreichendere Aktionen gewünscht hatten, mussten die PG-Mitglieder schluss-

endlich einsehen, dass nicht alle Ideen eingearbeitet werden konnten. So wurde ent-

schieden, eher realistisch und umsetzbar als idealistisch und (noch) nicht realisierbar 

vorzugehen.

Die Teilnahme an den verschiedenen Beteiligungsformaten (z.B. Workshops, Kom-

mentierungen) erfolgten ausschließlich ehrenamtlich. Die geteilten Erfahrungen und 

Überlegungen der Interessierten und (angehenden) Ergotherapeut:innen mit und 

ohne Behinderung wurden als eine Bereicherung, klare Unterstützung und Perspek-

tiverweiterung für den Prozess erlebt. 

Insgesamt wurde deutlich, dass die Erstellung eines Aktionsplans mit partizipativen 

Elementen einen hohen Anspruch und Zeitaufwand für die PG und die beteiligten 

Menschen  bedeutete. Auch die Kommentierungsschleifen hätten einen noch größe-

ren Zeitrahmen benötigt. Die zunächst pandemiebedingten Online-Treffen bereicher-

ten den Prozess dahingehend, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Lebenswel-

ten beteiligen konnten. Zugleich kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich 

Menschen aufgrund des Formats nicht beteiligt haben.

Insgesamt zeigt sich rückblickend, dass sich Inhalte und Vorgänge im Prozess stetig 

änderten. Dies benötigte viel Flexibilität, Offenheit und Durchhaltevermögen aller 

Beteiligten, führte aber schlussendlich zu diesem gemeinsamen Produkt. Wir danken 

allen Beteiligten sehr für ihren Einsatz!

Stand: Januar 2025
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